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Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) ist ein Dachverband nationaler 

Gewerkschaftsbünde. Er wurde am 1. November 2006 als Zusammenschluss 

der bisherigen Mitgliedsorganisationen des IBFG und des WVA gegründet, 

die zuvor aufgelöst worden waren. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten 

darüber hinaus eine Reihe nationaler Gewerkschaftsbünde, die zuvor keinem 

internationalen Verband angeschlossen waren. Der neue Dachverband hat 333 

Mitgliedsorganisationen in 162 Ländern und Hoheitsgebieten auf allen fünf 

Kontinenten mit insgesamt 180 Millionen Mitgliedern, davon 40 Prozent Frauen. 

Der IGB ist außerdem einer der „Global Unions“-Partner, gemeinsam mit dem 

Gewerkschaftlichen Beratungsausschuss bei der OECD (TUAC) und den Globalen 

Gewerkschaftsföderationen (GUFs), den internationalen Dachverbänden der 

nationalen Branchengewerkschaften. Der IGB hat Sonderbüros in etlichen Ländern 

weltweit, und er hat allgemeinen Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der 

Vereinten Nationen.
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rw

or
t Der Globale Rechtsindex des IGB 2016 macht deutlich, dass die Arbeitneh-

merrechte in nahezu allen Regionen der Welt untergraben wurden, u.a. durch 

brutale Angriffe auf die Rede- und die Versammlungsfreiheit. 

Die schlimmste Region für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war wieder 

Nahost/Nordafrika. Die völlige Verweigerung der Vereinigungsfreiheit und das 

Kafala-System, das Millionen Wanderarbeitskräfte der Gefahr von Zwangsarbeit 

aussetzt, war in den Golfstaaten nach wie vor weit verbreitet. 

Die Länder in Europa und Zentralasien bieten weiterhin den besten Schutz der 

Gewerkschaftsrechte, erleben aber gleichzeitig die deutlichste Verschlechterung 

dieser Rechte – ein Trend, der anhält.

Selbst in Ländern mit starken demokratischen Traditionen haben die Regierun-

gen Vorschläge unterbreitet, die darauf abzielen, rechtliche Beschränkungen des 

Mitspracherechts der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Tarifverhandlun-

gen und in Bezug auf die Politik der Regierung einzuführen. In Großbritannien, 

Frankreich und Finnland kämpfen die Gewerkschaften gegen rückschrittliche 

Gesetzesänderungen.

Die zehn schlimmsten Länder für erwerbstätige Menschen sind in diesem Jahr 

Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, China, Indien, Kambodscha, 

Weißrussland, Iran, Guatemala und Kolumbien. Darüber hinaus hat sich das Ran-

king mancher Länder gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, wie etwa im Falle 

Indonesiens (von 4 auf 5), Paraguays (von 3 auf 4) und Belgiens (von 1 auf 2). 

Obwohl es ein Land weniger war, in dem Beschäftigte aufgrund ihrer Gewerk-

schaftsarbeit getötet wurden, hat sich die Zahl der Länder, in denen die Arbeit-

nehmer/innen Gewalt ausgesetzt waren, von 36 im Vorjahr auf 52 erhöht. 

Zu den Ländern, in denen erwerbstätige Menschen den schlimmsten Formen 

von Gewalt ausgesetzt waren, einschließlich Morden, Tötungen, Drohungen, 

Entführungen und körperlicher Gewalt, gehören Ägypten, Kolumbien, Guate-

mala, Honduras, Indonesien und die Ukraine. Die Forderung nach besseren 

Arbeitsbedingungen macht die Arbeitnehmer/innen zu Zielscheiben sowohl für 

die staatlichen Sicherheitskräfte als auch für von Unternehmen angeheuerte 

Schläger. 
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Ein weiterer Trend ist die drastische Zunahme von Eingriffen und Beschrän-

kungen bezüglich des Rechtes auf freie Meinungsäußerung und auf friedliche 

Versammlung. Die Regierungen berufen sich auf terroristische Bedrohungen, 

um auf Sicherheitsagenden zu drängen, die das Recht auf Versammlungs- und 

auf Meinungsfreiheit untergraben, das nicht nur ein Eckpfeiler demokratischer 

Gesellschaften ist, sondern auch dafür sorgt, dass die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer und die Menschen generell ein Mitspracherecht haben, wenn 

Entscheidungen getroffen werden. 

In 46 Ländern, d.h. in neun Ländern mehr als im vergangenen Jahr, wurden 

Demonstrationen unterbunden und Beschäftigte bestraft, weil sie ihre Meinung 

geäußert hatten. 

In 58% aller Länder wird bestimmten Gruppen von Beschäftigten das Recht 

auf Vereinigungsfreiheit vorenthalten, in 68% der Länder wird das Streikrecht 

verweigert, und in 57% der Länder haben die Beschäftigten nicht das Recht, 

kollektiv über bessere Arbeitsbedingungen zu verhandeln. 

Diese Ergebnisse liefert der Globale Rechtsindex des IGB. Der IGB hat in den 

Jahren 2015 und 2016 Fälle untersucht und dokumentiert, in denen Arbeit-

nehmer/innen unterdrückt und misshandelt wurden, weil sie für demokratische 

Rechte und Freiheiten, für Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit eingetreten 

sind. Auf der Grundlage dieser Belege haben wir den dritten Globalen Rechtsin-

dex zusammengestellt, der 141 Länder danach bewertet, in welchem Umfang 

sie den Arbeitnehmerrechten Respekt zollen. 

Der Globale Rechtsindex bezieht sich auf international anerkannte Kernarbeits-

normen, d.h. konkret auf bürgerliche Rechte, das Recht auf Tarifverhandlungen, 

das Streikrecht, das Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf den Zugang zu 

angemessenen Verfahrensrechten.

Diese Rechte sind in internationalen Menschenrechtsinstrumenten wie der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert und werden als Vorausset-

zung für die Verwirklichung menschenwürdiger, guter Arbeit anerkannt. 

Wenn die Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich gewerkschaftlich zu orga-

nisieren, können sie ihre kollektive Macht nutzen, um die Rechte bei der Arbeit 

generell zu verbessern, vom Arbeitsschutz über das Recht auf Nichtdiskrimi-

nierung bis hin zum Schutz vor Zwangs- und Kinderarbeit. Schwerpunktmäßig 

geht es beim Globalen Rechtsindex daher um kollektive Arbeitnehmerrechte als 

Grundlage für die Verwirklichung menschenwürdiger Arbeit. 
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Teil I dieser Veröffentlichung liefert eine detailliertere Analyse des Globalen 

Rechtsindex 2016 sowie einen kurzen Überblick über die Methodik. Teil II der 

Veröffentlichung enthält einige anschauliche Beispiele für Rechtsverletzungen, 

die wir während des Jahres dokumentiert haben. Weitere Informationen finden 

sich auf der Internetseite des IGB unter dem Stichwort „Übersicht über die 

Verletzungen von Gewerkschaftsrechten“ (survey.ituc-csi.org).

Sharan Burrow, Generalsekretärin
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TEIL I
Der Globale Rechtsindex beschreibt die schlimmsten Länder der Welt für 

erwerbstätige Menschen und bewertet 141 Länder auf einer Skala von  

1-5 anhand ihrer jeweiligen Einhaltung der Arbeitnehmerrechte. Seit 

drei Jahrzehnten beleuchtet und dokumentiert der IGB als Stimme der 

Erwerbstätigen weltweit Verletzungen von Arbeitnehmerrechten. Dies erfolgte 

bislang durch die Veröffentlichung von Berichten und Informationen in der 

Jährlichen Übersicht des IGB. Im Jahr 2014 wurde erstmals der Globale 

Rechtsindex des IGB erstellt. Damit sollte das Abschneiden der einzelnen Länder 

im Hinblick auf die Einhaltung der Arbeitnehmerrechte übersichtlicher und 

transparenter gestaltet werden. Darüber hinaus bietet der Globale Rechtsindex 

des IGB die Möglichkeit, weltweite Tendenzen in Bezug auf politische oder 

rechtliche Veränderungen zu beobachten.
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TEIL I //

DIE ERGEBNISSE  
VON 2016
Rating 5+
Rechte nicht garantiert wegen des Zusammenbruchs der Rechtsstaatlichkeit

Burundi 5+

Eritrea 5+

Irak 5+

Libyen 5+

Palästina 5+

Südsudan 5+

Somalia 5+

Sudan 5+

Syrien 5+

Zentralafrikanische Republik 5+

Rating 5
Rechte nicht garantiert

Ägypten 5

Algerien 5

Bangladesch 5

China 5

Griechenland 5

Guatemala 5

Hongkong 5

Indien 5

Indonesien 5

Iran 5

Kambodscha 5

Katar 5

Korea, Republik 5

Kolumbien 5
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Pakistan 5

Philippinen 5

Sambia 5

Saudi-Arabien 5

Simbabwe 5

Swasiland 5

Türkei 5

Ukraine 5

Vereinigte Arabische Emirate 5

Vietnam 5

Weißrussland 5

Rating 4
Systematische Rechtsverletzungen

Bahrain 4

Benin 4

Côte d'Ivoire 4

Dschibuti 4

Fidschi 4

Haiti 4

Honduras 4

Jemen 4

Jordanien 4

Kamerun 4

Kenia 4

Kuwait 4

Libanon 4

Malaysia 4

Mali 4

Mauretanien 4

Mauritius 4

Mexiko 4

Nigeria 4

Oman 4

Panama 4

Paraguay 4

Polen 4

Rumänien 4

Serbien 4



| 14

Sierra Leone 4

Thailand 4

Trinidad und Tobago 4

Tunesien 4

USA 4

Rating 3
Regelmäßige Rechtsverletzungen

Albanien 3

Angola 3

Argentinien 3

Australien 3

Äthiopien 3

Bahamas 3

Belize 3

Bolivien 3

Bosnien 3

Botsuana 3

Bulgarien 3

Burkina Faso 3

Chile 3

Ecuador 3

El Salvador 3

Georgien 3

Israel 3

Jamaika 3

Kasachstan 3

Kroatien 3

Kongo, Demokratische Republik 3

Lesotho 3

Madagaskar 3

Montenegro 3

Marokko 3

Myanmar 3

Nepal 3

Peru 3

Russland 3

Ruanda 3

Senegal 3
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Singapur 3

Spanien 3

Sri Lanka 3

Taiwan 3

Tansania 3

Tschad 3

Uganda 3

Ungarn 3

Vereinigtes Königreich 3

Venezuela 3

Rating 2
Wiederholte Rechtsverletzungen  

Barbados 2

Belgien 2

Brasilien 2

Costa Rica 2

Dominikanische Republik 2

Ghana 2

Irland 2

Japan 2

Kanada 2

Kongo, Republik 2

Lettland 2

Litauen 2

Mazedonien 2

Moldawien 2

Mosambik 2

Namibia 2

Neuseeland 2

Portugal 2

Südafrika 2

Schweiz 2

Tschechische Republik 2

Togo 2
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Rating 1
Unregelmäßige Rechtsverletzungen

Dänemark 1

Deutschland 1

Estland 1

Finnland 1

Frankreich 1

Island 1

Italien 1

Niederlande 1

Norwegen 1

Österreich 1

Slowakei 1

Schweden 1

Uruguay 1
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TEIL I //

DER GLOBALE 
RECHTSINDEX 
DES IGB  
IN VIER 
SCHRITTEN1

1. Dokumentation von Rechtsverletzungen

Der IGB dokumentiert Verletzungen international anerkannter kollektiver 

Arbeitnehmerrechte durch Regierungen und Arbeitgeber. Wir senden einen 

Fragebogen an 333 nationale Gewerkschaften in 162 Ländern und bitten 

diese, uns Verletzungen von Arbeitnehmerrechten mit entsprechenden Angaben 

mitzuteilen. 

Es finden regionale Sitzungen mit Sachverständigen für Menschen- bzw. 

Gewerkschaftsrechte statt, bei denen die Fragebögen zunächst verteilt, erläutert 

und dann ausgefüllt werden. 

Der IGB setzt sich darüber hinaus telefonisch und per E-Mail direkt mit 

Gewerkschaften in Verbindung, wenn Rechtsverstöße bekannt werden, um die 

relevanten Fakten zu bestätigen. 

Rechtsexperten analysieren die geltenden Gesetze der einzelnen Länder, 

um Bereiche festzustellen, in denen international anerkannte kollektive 

Arbeitnehmerrechte nicht ausreichend geschützt werden. 

2. Veröffentlichung von Verletzungen in der IGB-Übersicht

Die dokumentierten Informationen werden von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des IGB zu Texten zusammengefasst und erhärtet. Diese 

Informationen sind über die Webseite der Übersicht über die Verletzungen von 

Gewerkschaftsrechten öffentlich zugänglich.
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3. Codierung des Textes

Der Text zu jedem Land in der IGB-Übersicht über die Verletzungen von 

Gewerkschaftsrechten wird anhand von 97 Indikatoren codiert (siehe Anhang), 

die von den Übereinkommen und der Rechtsprechung der IAO abgeleitet 

sind und sich auf Verletzungen von Arbeitnehmerrechten sowohl in der 

Gesetzgebung als auch in der Praxis beziehen.

Ein Land erhält jedes Mal einen Punkt, wenn die Textinformation einem Indikator 

entspricht. Jeder Punkt entspricht dem Wert 1. Nach der Codierung der für 

ein Land vorliegenden Informationen werden die Punkte addiert, um den 

Gesamtwert zu ermitteln. 

4. Bewertung der Länder

Vom endgültigen Länderwert hängt ab, welches Rating ein Land bekommt.  

Es gibt 5 Ratings, wobei 1 das beste und 5 das schlechteste Rating ist, das 

ein Land bekommen kann. Ein hoher Länderwert bedeutet, dass zahlreiche 

Rechtsverletzungen begangen wurden, was letztendlich zu einer schlechten 

Wertung führt.
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TEIL I //

BESCHREIBUNG 
DER RATINGS 
// Unregelmäßige Rechtsverletzungen 

Kollektive Arbeitnehmerrechte werden generell garantiert. Die Beschäftigten 

können sich ungehindert zusammenschließen und ihre Rechte kollektiv 

gegenüber der Regierung und/oder Unternehmen vertreten und ihre 

Arbeitsbedingungen durch Tarifverhandlungen verbessern. Es kommt nur 

gelegentlich zu Arbeitnehmerrechtsverletzungen.

// Wiederholte Rechtsverletzungen

Länder mit dem Rating 2 verfügen über leicht schwächere kollektive 

Arbeitnehmerrechte als diejenigen mit dem Rating 1. Die Regierungen und/oder 

Unternehmen haben bestimmte Rechte wiederholt verletzt und die Bemühungen 

um bessere Arbeitsbedingungen untergraben.

// Regelmäßige Rechtsverletzungen

Die Regierungen und/oder Unternehmen greifen regelmäßig in kollektive 

Arbeitnehmerrechte ein oder versäumen es, wichtige Aspekte dieser Rechte 

uneingeschränkt zu garantieren. Es sind gesetzliche Defizite und/oder 

bestimmte Praktiken vorhanden, die häufige Rechtsverletzungen ermöglichen.

// Systematische Rechtsverletzungen 

Die Beschäftigten in Ländern mit dem Rating 4 haben über systematische 

Rechtsverletzungen berichtet. Die Regierungen und/oder Unternehmen zielen 

darauf ab, die kollektive Stimme der Arbeitnehmer/innen zum Schweigen zu 

bringen, wodurch die Grundrechte gefährdet sind.
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// Rechte nicht garantiert

In Ländern mit dem Rating 5 lässt es sich am schlechtesten arbeiten. Die 

Gesetze mögen zwar bestimmte Rechte vorsehen, aber in der Praxis haben 

die Beschäftigten keine Möglichkeit, sie wahrzunehmen und sind daher 

autokratischen Regimen und unlauteren Arbeitspraktiken ausgesetzt.

 // Rechte nicht garantiert wegen des Zusammenbruchs 
der Rechtsstaatlichkeit 

Die Beschäftigten in Ländern mit dem Rating 5+ verfügen über gleichermaßen 

begrenzte Rechte wie diejenigen in Ländern mit dem Rating 5. In Ländern mit 

dem Rating 5+ hängt dies jedoch mit zerrütteten Institutionen infolge interner 

Konflikte und/oder einer militärischen Besatzung zusammen. In diesen Fällen 

erhalten die Länder automatisch das Rating 5+. 
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TEIL I //

DIE 
SCHLIMMSTE 
REGION DER 
WELT  
Wenn es um grundlegende Rechte bei der Arbeit geht, ist die Region 

Nahost/Nordafrika weiterhin die schlimmste der Welt. Die große Mehrheit 

der Beschäftigten in den Golfstaaten sind Wanderarbeitskräfte, die von 

grundlegenden arbeitsrechtlichen Schutzvorkehrungen ausgenommen sind, 

einschließlich des Rechtes auf Vereinigungsfreiheit und auf Tarifverhandlungen. 

In Verbindung mit repressiven Bürgschaftsgesetzen führt dies dazu, dass 

diese Beschäftigten systematisch Zwangsarbeit ausgesetzt sind. In anderen 

Ländern wie Ägypten bekommen die Beschäftigten gravierende Auswirkungen 

zu spüren, wenn sie ihre Stimme für menschenwürdige Arbeit und gegen 

autokratische Regime erheben. In Algerien hat sich die Regierung weiter 

geweigert, unabhängige Gewerkschaften zuzulassen oder die Wiedereinstellung 

entlassener Gewerkschafter/innen zu gewährleisten. 

Die Länder in Europa und Zentralasien bieten weiterhin den besten Schutz der 

Gewerkschaftsrechte, erleben aber gleichzeitig die deutlichste Verschlechterung 

dieser Rechte – ein Trend, der anhält. Das durchschnittliche Rating hat sich von 

2,32 im Jahr 2015 auf 2,47 im Jahr 2016 erhöht, während es im Jahr 2014 

noch bei 1,84 lag. Dies spiegelt eine eindeutige Aushebelung von Gesetzen und 

Institutionen wider, die früher Rechte und Demokratie am Arbeitsplatz garantierten. 
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Unter dem Vorwand von Sparmaßnahmen geraten die Arbeitnehmerrechte in 

Ländern wie Griechenland nach wie vor unter Beschuss. Mehrere Regierungen 

haben bedeutende Arbeitsgesetzänderungen angekündigt, die gegen 

internationale Normen verstoßen würden und nicht mit den Gewerkschaften 

beraten wurden, wie etwa in Bosnien, Serbien und der Ukraine. Darüber hinaus 

werden terroristische Bedrohungen und die zunehmende Bedeutung der 

Sicherheitsagenda als Begründung ins Feld geführt, um grundlegende Rechte 

einzuschränken, insbesondere in der Türkei, aber auch in westeuropäischen 

Ländern wie Belgien. 

0

1

2

3

4

5

Eu
ro

pa
   

  2
,4

7

Na
he

r O
st

en
 u

nd
 

No
rd

af
rik

a

As
ie

n/
Pa

zif
ik

   
  4

,0
0 

Af
rik

a 
   

 3
,3

2

Ge
sa

m
ta

m
er

ik
a 

   
 3

,1
6

4,
26



23 | 

TEIL I //

DIE ZEHN 
SCHLIMMSTEN 
LÄNDER FÜR 
ERWERBSTÄTIGE 
MENSCHEN  
China 

Während des Jahres 2015 kam es zu über 2.700 Streiks im Zusammenhang mit 

Verletzungen grundlegender Arbeitnehmerrechte, einschließlich der Nichtzahlung 

der Löhne und der Sozialversicherungsbeiträge. In den meisten Fällen drohten die 

Arbeitgeber den Beschäftigten, weil sie gegen betriebliche Regeln verstoßen hät-

ten, Regierungsbeamte schikanierten die Streikenden, und die Polizei griff sie mit 

der Begründung, dass die öffentliche Sicherheit gewahrt werden müsse, tätlich an. 

Dies ist die Folge eines nicht vorhandenen Streikrechts, da die Provinz-, Kommu-

nal- und Stadtverwaltungen somit die Möglichkeit haben, ihre eigenen Richtlinien 

für den Umgang mit Massenkundgebungen festzulegen. Mehrere Anwälte, die 

Gewerkschaftsaktivitäten unterstützt hatten, wurden Ende 2015 inhaftiert. Der IGB 

hat daraufhin Klage beim IAO-Ausschuss für Vereinigungsfreiheit erhoben.

Guatemala  

Guatemala ist bereits seit vielen Jahren eins der Länder, in denen erwerbstätige 

Menschen extremer Gewalt ausgesetzt sind. Die IAO, die Vereinten Nationen 

und andere internationale Organisationen haben extrem schwerwiegende und 

systematische Verletzungen des Rechtes auf Vereinigungsfreiheit dokumentiert, 

einschließlich Morddrohungen und Morden. Trotz wiederholter Verbesserungs-

zusagen der Regierung sind die Beschäftigten jedoch weiterhin körperlicher 

Gewalt, Einschüchterungen, Morden, Entführungen und Morddrohungen aus-

gesetzt gewesen. Am 24. September 2015 wurde der Gewerkschafter Mynor 
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Rolando Ramos Castillo, Mitglied der Gewerkschaft SITRAMJ (Sindicato de 

Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa), ermordet. Der Kommunalbeschäf-

tigte war wegen seiner Gewerkschaftsaktivitäten entlassen worden und hatte 

sich an der Kampagne beteiligt, mit der der Bürgermeister von Jalapa, Elmer 

Leónidas Guerra, dazu veranlasst werden sollte, 

sich an die Anordnung des Arbeitsgerichtes zu 

halten und ungerechtfertigterweise entlassene 

Beschäftigte wieder einzustellen. Angesichts 

der brutalen gewerkschaftsfeindlichen Gewalt 

und der unkontrollierten Arbeitnehmerrechts-

verletzungen überrascht es nicht, dass nur 

1,6 Prozent der Erwerbsbevölkerung Gewerk-

schaftsmitglieder sind. 

Indien 

Die Polizei ist unverhältnismäßig gewaltsam gegen protestierende Arbeitnehmer/

innen vorgegangen, die die Zahlung ausstehender Löhne forderten, und Be-

schäftigte wurden inhaftiert, weil sie ihre durch innerstaatliche Gesetze garan-

tierten Rechte wahrnehmen wollten. Auch von Unternehmen engagierte private 

Sicherheitsdienste gehen gewaltsam gegen Beschäftigte vor, die Streikposten 

aufstellen, um die Zahlung ihrer Löhne zu fordern. Die Situation dürfte sich weiter 

verschlechtern, da die Regierung Arbeitsgesetzänderungen plant, durch die 

grundlegende Rechte untergraben würden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für 

die Gründung einer Gewerkschaft mindestens zehn Prozent der Gesamtbeleg-

schaft bzw. 100 Beschäftigte erforderlich wären. Eine andere Bestimmung würde 

es Unternehmen mit bis zu 300 Beschäftigten (zuvor 100) ermöglichen, Beschäf-

tigte ohne staatliche Genehmigung zu entlassen. In Indien haben 85 Prozent der 

Verarbeitungsbetriebe weniger als 50 Beschäftigte, von denen etwa die Hälfte mit 

Kurzzeitverträgen arbeiten und lediglich 5 oder 6 US-Dollar pro Tag verdienen. Die 

von der Regierung geplanten Änderungen würden ihnen unerlässliche gesetzliche 

Schutzbestimmungen vorenthalten und ihre Situation noch prekärer machen. 

Iran

Unabhängige Gewerkschaften sind im Iran verboten. Die einzigen zugelassenen 

Organisationen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten dürfen, 

sind die sogenannten „Arbeitnehmerhäuser“, die von den Behörden und den 

Arbeitgebern ins Leben gerufen und unterstützt werden. Die Regierung verhängt 

wegen friedlicher Aktivitäten lange Haftstrafen gegen Beschäftigte, wie beispiels-

weise gegen Mahmoud Salehi, ein Gründungsmitglied der Bäckergewerkschaft in 

der Stadt Saqez (Provinz Kurdistan), der in den letzten 20 Jahren immer wieder 

im Gefängnis war, und zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt wurde. Bei einem 



25 | 

früheren Gefängnisaufenthalt hatte er eine Niere verloren. In der Privatwirtschaft 

kommt es häufig zu Entlassungen, wenn Beschäftigte grundlegende Rechte wie 

die Zahlung ihrer Löhne fordern. Am 26. Januar 2016 wurden 20 Beschäftigte der 

Kupfermine Khatoonabad in Kerman wegen ihrer Beteiligung an Protesten gegen 

die Nichtzahlung der Löhne und die Entlassung von 130 Zeitarbeitskräften nach 

der Ankündigung einer Reihe von Tests im September 2015 verhaftet.

Kambodscha 

In den letzten Jahren sind die Beschäftigten in Kambodscha bereits Vergel-

tungsmaßnahmen, Gewalt und Inhaftierung ausgesetzt gewesen, wenn sie bei-

spielsweise für einen Mindestlohn gekämpft haben, der ihnen die Deckung ihrer 

Grundbedürfnisse ermöglichen würde. Mit der diesjährigen Verabschiedung des 

neuen Gewerkschaftsgesetzes hat die Regierung die Möglichkeiten der Arbeit-

nehmer, über ihre Arbeitsbedingungen und Löhne zu verhandeln, jedoch noch 

weiter eingeschränkt. Die Regierung hat das Gesetz trotz des unerbittlichen 

Widerstandes der Gewerkschaften, der IAO und verschiedener globaler Beklei-

dungsunternehmen beschlossen. Es führt u.a. neue Streikrechtsbegrenzungen 

ein, ermöglicht staatliche Eingriffe in interne Gewerkschaftsangelegenheiten und 

gestattet es Dritten, die Auflösung von Gewerkschaften zu beantragen, während 

gleichzeitig lediglich minimale Strafen für Arbeitgeber vorgesehen sind, die 

sich unlauterer Arbeitspraktiken bedienen. Darüber hinaus hat die Regierung 

weiterhin die Streitkräfte eingesetzt, um Gewerkschaftsproteste gewaltsam 

zu beenden. Beschäftigte, die in der Nähe der Nationalversammlung friedlich 

demonstrierten und Parolen gegen das neue Gesetz skandierten, wurden 

verprügelt, und einem führenden Gewerkschaftsvertreter wurde so brutal ins 

Gesicht geschlagen, dass er blutete. 

Kolumbien 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter werden in Kolumbien bereits seit 

Jahrzehnten ungestraft ermordet. Während des Jahres 2015 wurden in dem Land 

20 Morde an GewerkschafterInnen verzeichnet, so viele wie in keinem anderen 

Land der Welt. Oswaldo Hernández Gutiérrez, der Vorsitzende des Ortsverbandes 

San Sebastián de Buenavista der Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad 

Social (SINDESS), wurde beispielsweise mehrfach in den Kopf und Hals geschos-

sen, als er gerade sein Haus betreten wollte. 

Er wurde schwer verletzt in ein Kranken-

haus in Valledupar gebracht, wo er operiert 

wurde, aber später seinen Verletzungen erlag. 

Aufgrund der zahlreichen sogenannten „Kollek-

tivpakte“, auf die die Arbeitgeber zurückgrei-

fen, um echte Tarifverhandlungen über die 
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Arbeitsbedingungen und Löhne zu untergraben, ist es zudem extrem schwierig 

für die Beschäftigten, Tarifverhandlungen zu führen. Diese Pakte werden mit nicht 

gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten ausgehandelt, die nicht in der Lage 

sind, kollektive Forderungen zu unterbreiten. Stattdessen werden die Bedingungen 

von den Arbeitgebern im Alleingang festgelegt. Beschäftigte werden weiterhin im 

Rahmen vorgetäuschter Arbeitsbeziehungen eingestellt, die ihnen die Wahrnehmung 

ihrer grundlegenden Arbeitnehmerrechte nicht ermöglichen.

Qatar 

Sämtliche Wanderarbeitskräfte (94% der gesamten Erwerbsbevölkerung) sind vom 

Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf Tarifverhandlungen ausgeschlossen, und 

selbst katarische Beschäftigte müssen erhebliche Hindernisse überwinden. Infolge-

dessen ist die Gründung von Gewerkschaften unmöglich, und sie sind gezwungen, 

inhumane Arbeits- und Lebensbedingungen zu akzeptieren, die zum Teil moder-

ner Sklaverei gleichkommen. Trotz einer im Jahr 2015 durchgeführten „Reform“ 

ermöglicht es das Kafala-System den Arbeitgebern und der Regierung weiterhin, das 

Beschäftigungsverhältnis nahezu vollkommen zu kontrollieren und einen Arbeits-

platzwechsel der Beschäftigten unter den meisten Umständen zu verhindern. 

Angesichts der Vorbereitungen auf die Fußballweltmeisterschaft 2022 wird mit einer 

weiteren Zunahme der Zahl ausländischer Arbeitskräfte gerechnet. Eine Exper-

tengruppe unter Leitung von Professor John Ruggie hat vor kurzem einen Bericht 

erstellt, aus dem eindeutig hervorgeht, dass die FIFA und ihre Sponsoren aus der 

Wirtschaft die Verantwortung für die Gewährleistung tragen, dass die Menschen-

rechte geachtet werden, unabhängig von der Verantwortung des Staates für die 

gesetzliche Verankerung dieser Rechte. Zudem hat die Internationale Arbeitsorga-

nisation (IAO) im Jahr 2016 eine dreigliedrige Delegation nach Katar entsandt und 

die Regierung gewarnt, dass innerhalb eines Jahres ein Untersuchungsausschuss 

eingerichtet werde, falls sich die Lage bis dahin nicht gebessert habe. 

Türkei

Die Türkei fällt gemäß dem Globalen Rechtsindex 2016 in die Gruppe der Länder 

mit dem Rating 5. Die Angriffe auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 

gegenüber dem letzten Jahr jedoch zugenommen, weshalb das Land zu den zehn 

schlimmsten Ländern der Welt gehört. Gegenwärtig laufen Untersuchungen gegen 

mindestens 1.390 öffentlich Bedienstete, Mitglieder der Gewerkschaft KESK, weil 

sie sich an friedlichen Gewerkschaftsaktivitäten beteiligt haben. Schätzungsweise 

284 wurden an einen anderen Arbeitsplatz und 403 wurden in den Ruhestand 

versetzt, 102 wurden verhaftet und inhaftiert und 97 wurden wegen „Beleidigung 

des Präsidenten“ unter Anklage gestellt. Über 100 Menschen sind bei einem 

Terroranschlag auf eine Massenkundgebung unter dem Motto „Arbeit, Frieden, 

Demokratie“, die Gewerkschaften und Berufsverbände am 10. Oktober 2015 in 
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Ankara organisiert hatten, ums Leben gekommen. Im privaten Sektor diskriminie-

ren die Arbeitgeber weiterhin Beschäftigte, die über ihre Gewerkschaften kollektive 

Forderungen stellen. Ende Februar 2016 kam es zu gewaltsamen Zusammen-

stößen zwischen der Polizei und entlassenen Beschäftigten, die friedlich für ihre 

Wiedereinstellung und für das Vereinigungsrecht beim türkischen Renault-Werk 

Oyak in der Stadt Bursa demonstrierten. Mehr als 60 Menschen verloren ihren 

Arbeitsplatz und weitere 54 wurden mit Abfindungspaketen freigesetzt, als sie das 

Recht auf die Wahl ihrer Vertreter einforderten. 

Vereinigte Arabische Emirate 

Allen Beschäftigten, einschließlich Wanderarbeitskräften, wird das Recht auf 

Vereinigungsfreiheit und auf Tarifverhandlungen verweigert. In den Vereinigten 

Arabischen Emiraten (VAE) beträgt der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte an 

der Gesamterwerbsbevölkerung rund 88,5%. Zwar haben die jüngsten Reformen 

das Kafala-System etwas verbessert, aber die Beschäftigten sind in der Praxis 

nach wie vor missbräuchlichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Im März 2016 

hat ein dreigliedriger Ausschuss der IAO ernsthafte und weitverbreitete Probleme 

bestätigt, sowohl in Bezug auf von den Migranten verlangte exorbitante Vermitt-

lungsgebühren und die Einbehaltung ihrer Pässe, durch die Wanderarbeitskräfte 

Missbräuchen gegenüber noch schutzloser werden, als auch hinsichtlich der 

Nichtzahlung der Löhne, die zur Verbreitung von Zwangsarbeit beiträgt. 

Weißrussland 

Solange Präsident Alexander Lukaschenko, der häufig als Europas letzter 

Diktator bezeichnet wird, an der Macht ist, unterliegen die Beschäftigten bei der 

Wahrnehmung ihrer Grundrechte extremen Beschränkungen. Der Sonderbe-

richterstatter der Vereinten Nationen über die Menschenrechtslage in Weißruss-

land, Miklos Haraszti, hat erneut bestätigt, dass die „systematischen Verletzun-

gen der Menschenrechte, insbesondere der bürgerlichen und politischen 

Rechte, anhalten“ und dass unabhängige Gewerkschaften unterdrückt 

werden. Neben den ernsthaften Verstößen gegen das Vereinigungs-

recht durch Inhaftierungen und Entlassungen von Beschäftigten, 

die mit unabhängigen Gewerkschaften in Verbindung stehen, 

begünstigt die Regierung jetzt auch noch Zwangsarbeit. Der Erlass 

Nr. 9, der im Dezember 2012 Gesetzeskraft erlangt hat, besagt, dass 

die Beschäftigten von Holzverarbeitungsbetrieben ohne die Zustimmung 

ihres Arbeitgebers nicht kündigen dürfen. In diesem Jahr hat die Regierung 

zudem den Erlass Nr. 3 über die „Verhinderung von Sozialschmarotzertum“ 

verabschiedet, dem zufolge jeder, der länger als sechs Monate arbeitslos ist, 

dem Staat ein Bußgeld zu zahlen hat. 
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TEIL I //

DIE  
HÄUFIGSTEN 
RECHTSVER-
LETZUNGEN 
Zahlreiche Beschäftigte ausgeschlossen

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ohne Unterschied das Recht 

auf Vereinigungsfreiheit. In 82 von 141 Ländern sind jedoch bestimmte Gruppen 

von Beschäftigten von diesem Recht ausgeschlossen. Dieser Ausschluss kann 

mit dem Beschäftigungsstatus in Zusammenhang gebracht werden, der zur 

Folge hat, dass prekär und informell Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des 

Arbeitsrechts herausfallen. Dies hat verheerende Auswirkungen auf Beschäftigte in 

Ländern, in denen diese Art der Beschäftigung zunimmt. In afrikanischen Ländern 

südlich der Sahara ist beispielsweise der Großteil der Erwerbsbevölkerung in der 

informellen Wirtschaft beschäftigt. Schätzungsweise neun von zehn Beschäftigten 

in städtischen und ländlichen Gebieten haben informelle Arbeitsverhältnisse. In 

96 von 141 Ländern sind zahlreiche Gruppen von Beschäftigten vom Streikrecht 

ausgeschlossen. 

Recht auf Tarifverhandlungen 

Tarifverhandlungen in gutem Glauben sind für die Verbesserung der Lebens- 

und Arbeitsbedingungen erwerbstätiger Menschen unerlässlich und sorgen für 

solide Arbeitsbeziehungen. Dennoch haben die Arbeitgeber und die Regierungen 

in mindestens 89 von 141 Ländern Verhandlungen mit repräsentativen 

Gewerkschaften entweder vollkommen abgelehnt oder derart verzögert, dass sie 

bedeutungslos werden. 
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Redefreiheit und öffentliche Proteste

Die Zahl der Fälle, in denen das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf 

öffentliche Proteste von der Polizei und den Sicherheitsdiensten unterdrückt 

wurde, hat eindeutig zugenommen. Während des Jahres 2016 haben 50 Länder 

diese Rechte in der Praxis eingeschränkt, neun mehr als im vergangenen 

Jahr. In Algerien wurde beispielsweise ein Sit-in von Lehrkräften vor dem 

Bildungsministerium am 21. März 2016 gewaltsam beendet. In Simbabwe ist 

die Polizei brutal gegen Beschäftigte vorgegangen, die die Zahlung ihrer Löhne 

forderten, und am 8. August 2015 hat die Polizei die Büros des simbabwischen 

Gewerkschaftsbundes ZCTU in Harare besetzt und seine führenden Vertreter 

verhaftet, um eine angekündigte Demonstration zu verhindern. Beschäftigte, 

die den Tod eines Arbeiters auf einer Abwrackwerft untersucht sehen wollten, 

wurden Anfang 2016 von der Polizei verprügelt. Die koreanische Regierung 

hat eine für den 14. November 2015 geplante Massenkundgebung verboten, 

Teilnehmer/innen verhaftet und eine Razzia im Büro der Gewerkschaft 

durchgeführt. In manchen Teilen Russlands durften die Beschäftigten wegen 

angeblicher Verkehrsbehinderung keine Märsche am 1. Mai organisieren. Das 

Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit ist nicht nur für 

eine demokratische Staatsführung unverzichtbar, sondern auch von zentraler 

Bedeutung für die Gewährleistung, dass die Beschäftigten ihre kollektiven 

Interessen ungehindert diskutieren, definieren und zum Ausdruck bringen 

können. Angesichts der zahlreichen Beschränkungen des Streikrechts sind 

öffentliche Proteste häufig die einzige Möglichkeit, die den Beschäftigten bleibt, 

um sich Gehör zu verschaffen. 

Zunahme der Gewalt

Drohungen und Gewalt als Reaktion auf die Wahrnehmung des 

Vereinigungsrechtes nehmen erwerbstätigen Menschen ihre Rechte und 

schaffen ein Klima der Angst, das andere von der Wahrnehmung dieses Rechtes 

abschreckt. Dennoch gibt es zahlreiche Länder, in denen die Beschäftigten 

ihr Leben riskieren, um sich gewerkschaftlich zu betätigen. In elf Ländern, 

einem weniger als im letzten Jahr, wurden Beschäftigte ermordet oder getötet. 

Die Zahl der Länder, in denen erwerbstätige Menschen körperlicher Gewalt, 

Entführungen, Drohungen und Einschüchterungen ausgesetzt waren, hat jedoch 

deutlich zugenommen, von 36 Ländern im Jahr 2015 auf 52 Länder im Jahr 

2016.

Es gibt unzählige Beispiele, aber was die Art und die Zahl der dokumentierten 

Fälle von Gewalt anbelangt, stachen im letzten Jahr Kolumbien, Ägypten, 

Guatemala, Honduras, Indonesien und die Ukraine hervor. Mit 20 Morden 
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während des Jahres 2015 war Kolumbien erneut Spitzenreiter. Über 2.500 

Gewerkschafter/innen wurden dort in den letzten 20 Jahren ermordet, mehr 

als im Rest der Welt zusammen. Auch in Ägypten wurden Gewalttätigkeiten 

gegenüber der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung dokumentiert. Das 

Verschwinden von Giulio Regeni, seine anschließende brutale Folter und 

Ermordung sind beispielhaft dafür. Und im Juni 2015 eröffneten Soldaten das 

Feuer auf Beschäftigte, die sich vor dem Büro der Geschäftsführung versammelt 

hatten, nachdem ein Kollege bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden 

war. Es gab einen Toten und drei Verletzte. Am 24. September 2015 wurde 

der Gewerkschafter Mynor Rolando Ramos Castillo, Mitglied der Gewerkschaft 

SITRAMJ (Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa), in 

Guatemala ermordet. Am 17. Juni 2015 wurde Héctor Orlando Martínez, 

der Vorsitzende der Sektion Nr. 6 der Hochschulgewerkschaft Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), im 

regionalen Universitätszentrum CURLP-UNAH (Centro Universitario Regional del 

Litoral Pacífico) in der Stadt Choluteca ermordet. Anatolyi Mukhamedzhanov, 

der Vorsitzende der Gewerkschaft beim Bergwerk Novovolynska in der Ukraine, 

wurde am 3. Februar 2016 im Büro des Direktors des Bergbauunternehmens 

verprügelt. Im Oktober 2015 wurden in Indonesien Beschäftigte in allen 

Teilen des Landes brutal angegriffen, auch in Nordsumatra, wo sieben 

Gewerkschaftsmitglieder anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden 

mussten.
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TEIL I //

ERWÄHNENS-
WERTE ENT-
WICKLUNGEN   
Indonesien 

Die Zahl der Verletzungen grundlegender Arbeitnehmerrechte hat seit dem 

letzten Jahr drastisch zugenommen, weshalb das Land in die Gruppe der 

Länder mit dem Rating 5 eingeordnet wurde, gegenüber 4 im Vorjahr. Dies geht 

vor allem auf das brutale Vorgehen gegen die Mindestlohnproteste zurück. In 

Indonesien hatte jahrzehntelang ein umfassendes System für die Festlegung 

des Mindestlohns gegolten, das mit einem starken Wirtschaftswachstum, einem 

Beschäftigungszuwachs, einem hohen Investitionsniveau und zurückgehender 

Armut vereinbar war. Im Oktober 2015 wurden jedoch Änderungen dieses 

Systems angekündigt, durch die die Beteiligung der Beschäftigten an den Kon-

sultationen über den Mindestlohn eingeschränkt wurde. Als die Gewerkschaften 

gegen diese Änderungen mobilgemacht haben, wurden sie brutal unterdrückt. 

Die Gewerkschaften hatten vor dem Präsidentenpalast eine legitime und fried-

liche Protestkundgebung organisiert, an der mehr als 35.000 Arbeitnehmer/

innen teilnahmen. Obwohl alles friedlich zuging, setzte die Polizei Wasserwerfer 

und Tränengas ein, um die Protestierenden zu vertreiben. Dreiundzwanzig 

Beschäftigte wurden verhaftet und 30 Stunden lang festgehalten, weil sie die 

Demonstration angeblich provoziert hatten. Kurz nach den Demonstrationen 

wurde das Büro des KPBI-Ortsverbandes (Komite Politik Buruh Indonesia) in 

Nordjakarta von der Polizei besetzt, das KSPI-Hauptbüro und alle Ortsverbands-

büros der Metallarbeitergewerkschaft Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 

(FSPMI) wurden von der Polizei und anderen Behörden überwacht, und ein 

Gewerkschafter wurde in Ostjava von der Polizei verprügelt. Mehrere führende 

Gewerkschaftsvertreter berichteten zudem, dass ihre Privatwagen beschädigt 

worden seien.
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Paraguay  

Die Regierung hat sich kontinuierlich geweigert, Gewerkschaften zuzulassen 

oder das Verfahren länger als gesetzlich vorgesehen verzögert, so dass die 

Arbeitgeber reichlich Gelegenheit hatten, führende Gewerkschaftsvertreter/

innen und aktive Mitglieder zu entlassen. Dadurch war das Wachstum der 

Gewerkschaftsbewegung begrenzt und die Beschäftigten konnten ihre Vertreter 

am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft nicht frei bestimmen. Führende 

Gewerkschaftsvertreter/innen und aktive Mitglieder fallen häufig gewerkschafts-

feindlicher Diskriminierung zum Opfer und verfügen kaum über wirksame 

Rechtsmittel. Proteste der Gewerkschaften gegen diese Rechtsverstöße wurden 

mit brutalen Vergeltungsmaßnahmen des Staates erwidert, einschließlich Schlä-

gen und Schüssen. Während des Jahres 2015 haben die Beschäftigten des 

Busunternehmens La Limpeña SRL, Linie 49, lange für die Anerkennung ihrer 

Gewerkschaft und die Wiedereinstellung 37 entlassener Gewerkschaftsmit-

glieder gekämpft. Die Beschäftigten hatten jahrelang mit informellen Verträgen 

gearbeitet und extrem lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne akzeptieren müs-

sen. Einige von ihnen wurden während eines Streiks für die Anerkennung der 

Gewerkschaft schwer von der Polizei verletzt, die sie verprügelte und Schüsse 

auf sie abfeuerte. Führende Gewerkschaftsvertreter wurden immer noch nicht 

wieder eingestellt, und mindestens drei Beschäftigte wurden schwer verwundet, 

nachdem die Einsatzpolizei Flughafenbeschäftigte in Asunción angegriffen hatte, 

die die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen forderten. 

Tausende Beschäftigte sind entweder aufgrund der gesetzlichen Beschränkun-

gen der Gewerkschaftsrechte, wie etwa infolge der Mindestmitgliederzahl, oder 

weil sie Leiharbeit oder informelle Tätigkeiten verrichten, nicht tarifverhand-

lungsberechtigt.

Belgien 

Belgien verfügt über wirksame Gesetze und Institutionen auf allen Ebenen, die 

es den Arbeitnehmern ermöglichen, sowohl die innerstaatliche Politik als auch 

die Arbeitsbedingungen zu beeinflussen. Tarifverhandlungen werden branchen-

übergreifend, auf sektoraler und betrieblicher Ebene geführt, und es finden 

regelmäßige Konsultationen mit den Gewerkschaften über die Wirtschafts- und 

Sozialpolitik sowie den Arbeitsschutz statt. Im letzten Jahr wurde das Land 

der Gruppe der Länder mit dem Rating 1 zugeordnet und konnte als eins der 

besten Länder für erwerbstätige Menschen betrachtet werden. In der letzten 

Zeit sind diese Schutzvorkehrungen jedoch unter Beschuss geraten, da einige 

Regierungsvertreter Änderungen am Nationalen Arbeitsrat vorgeschlagen haben, 

durch die die Grundlagen des derzeitigen Arbeitsbeziehungssystems ausgehe-

belt und geschwächt würden. Bei Gewerkschaftsdemonstrationen werden ver-



35 | 

stärkt verdeckte Ermittler eingesetzt, die wie militante Gewerkschafter gekleidet 

sind und Protestierende in einigen Fällen verhaften. In den Wochen nach den 

Anschlägen von Paris am 13. November 2015 wurden mehrere Gewerkschafts-

demonstrationen abgesagt oder verboten. Die Behörden beriefen sich auf die 

Notwendigkeit „nationaler Einheit“. Bei den Demonstrationen gelingt es der 

Polizei beim Umgang mit einer undisziplinierten Minderheit häufig nicht, den 

Einsatz von Gewalt zu minimieren, so dass die Rechte friedlicher Demonstranten 

verletzt werden. Die Arbeitgeber haben nach wie vor die Möglichkeit, Gewerk-

schaftsvertreter loszuwerden, wenn sie ihnen eine Entlassungsabfindung zahlen 

und ihre Wiedereinstellung verweigern. Während des Jahres 2015 wurden min-

destens 64 Vertreter des Gewerkschaftsbundes ABVV-FGTB entlassen. Die Zahl 

aller 2015 entlassenen Gewerkschaftsvertreter/innen liegt Schätzungen zufolge 

bei über 100. Zudem berichten die Gewerkschaften über vermehrte rechtliche 

Konstruktionen, die die Entlassung von Gewerkschaftern ohne die gesetzliche 

Abfindungszahlung ermöglichen.

Serbien 

Serbien wurde in diesem Jahr in die Gruppe der Länder mit dem Rating 4 

eingeordnet, während es im letzten Jahr noch das Rating 2 hatte. Dies geht auf 

eine drastische Zunahme der in dem Land verzeichneten Rechtsverletzungen 

zurück, was damit zusammenhängen könnte, dass sich die Möglichkeiten der 

Beschäftigten, über Rechtsverletzungen zu berichten, verbessert haben. In 

diesem Jahr wurde festgestellt, dass die Arbeitnehmer/innen nicht in der Lage 

sind, auf wirksame juristische Mittel zurückzugreifen, wenn ihre Rechte verletzt 

werden. Die hohen Gerichts- und Anwaltskosten sowie die fehlende Möglichkeit, 

sich anstelle eines Anwalts beispielsweise von der Gewerkschaft vertreten zu 

lassen, machen es sehr schwierig für einzelne Beschäftigte, Beschwerden vor-

zubringen. Gerichtsverfahren in Arbeitssachen dauern zum Teil acht Jahre. Die 

Gewerkschaften haben die Einrichtung separater Arbeitsgerichte gefordert, um 

den Zugang zu Rechtsmitteln zu verbessern, bisher jedoch ohne Ergebnis. Tarif-

verhandlungen werden auf sektoraler oder betrieblicher Ebene häufig grundlos 

in die Länge gezogen, was in der Praxis dazu führt, dass keine Vereinbarung 

zustande kommt. Zudem sind die Gewerkschaften in Serbien nicht ausreichend 

vor Eingriffen in ihre Aktivitäten geschützt. Bei dem staatlichen Betrieb Skijalista 

Srbije hat der Arbeitgeber beispielsweise im Februar 2015 versucht, die letzten 

Gewerkschaftswahlen für ungültig zu erklären und Vertreter der Geschäftsfüh-

rung zu gewählten Gewerkschaftsvertretern zu ernennen. 
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Montenegro

Montenegros Konkursrecht wird so ausgelegt, dass das Arbeitsrecht in 

Betrieben unter Insolvenzverwaltung ausgesetzt wird und die Konkursverwalter 

berechtigt sind, Entscheidungen zu treffen, für die eigentlich das Arbeitsminis-

terium zuständig wäre. Die Beschäftigten erhalten statt des Tariflohns lediglich 

den Mindestlohn und dürfen ihre Gewerkschaftsrechte nicht wahrnehmen. 

Dieses Problem ist in den letzten fünf Jahren besonders akut geworden, da 

2.363 montenegrinische Betriebe in dieser Zeit ein Konkursverfahren begonnen 

haben. Der IAO-Ausschuss für Vereinigungsfreiheit hat in Bezug auf eine vom 

IGB erhobene Klage im Zusammenhang mit der Entlassung einer führenden 

Gewerkschaftsvertreterin bei einem Aluminiumbetrieb, der unter Konkursverwal-

tung stand, festgestellt, dass die Regierung dringend sicherstellen sollte, dass 

ein Konkursverfahren nicht dazu führe, dass gegen den Vorwurf einer gewerk-

schaftsfeindlichen Entlassung nichts unternommen werden könne. Bisher wurde 

die Gewerkschafterin noch nicht wieder eingestellt. Als die Beschäftigten der 

bankrotten Bauxitmine in Niksic gegen die Nichtzahlung ihrer Löhne protestier-

ten, griff die Polizei gewaltsam ein. Drei Protestierende wurden zu drei Monaten 

Haft verurteilt und zwei zu 184 Sozialstunden. Das Rating des Landes hat sich 

von 1 im letzten Jahr auf 3 verschlechtert. 

Irland

Irland hat sein Arbeitsbeziehungsgesetz ergänzt und eine Reihe wichtiger Schutz-

vorkehrungen für die Arbeitnehmer eingeführt. Zuvor war es den Arbeitgebern 

nicht ausdrücklich untersagt gewesen, Gewerkschaftsorganisatoren zu diskrimi-

nieren. Jetzt sieh das Gesetz u.a. vor, dass gerichtliche Verfügungen zur Verhinde-

rung von Entlassungen, Versetzungen, Schikanierungen und Einschüchterungen 

beantragt werden können. Die Arbeitgeber sind zwar nach wie vor nicht gesetzlich 

verpflichtet, Gewerkschaften anzuerkennen und mit ihnen zu verhandeln, aber 

dank der Änderungen haben die Gewerkschaften jetzt die Möglichkeit, ein rechts-

kräftiges Arbeitsgerichtsurteil zu erwirken, wenn die Arbeitsbedingungen in einem 

gewerkschaftsfreien Betrieb insgesamt nicht der Norm der Branche entsprechen. 

Trotz dieser bedeutenden Reformen wurde das Land der Gruppe mit dem Rating 2 

zugeordnet, vor allem wegen der Verweigerung des Tarifverhandlungsrechtes für 

Selbstständige. Laut Wettbewerbsbehörde macht sich jede selbstständige Person, 

die sich mit anderen selbstständigen Personen zusammentut, um die Löhne 

oder andere Vergütungen festzulegen, eines wettbewerbswidrigen Verhaltens 

schuldig. Praktisch bedeutet dies, dass ein Großteil der Erwerbsbevölkerung nicht 

tarifverhandlungsberechtigt ist, darunter Schauspieler, freiberufliche Journalisten, 

Schriftsteller, Fotografen, Musiker, Tänzer, Künstler, Modelle, Maurer oder andere 

Fachkräfte in der Baubranche.
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Kanada

Das Rating Kanadas hat sich von 3 im vergangenen Jahr auf 2 verbessert. Das 

hängt zum Teil damit zusammen, dass die neue Bundesregierung Anfang 2016 

drei von der vorangegangenen Regierung beschlossene gewerkschaftsfeindli-

che Gesetze aufgehoben hat: Gesetz C-377, mit dem die Gewerkschaften zur 

Veröffentlichung heikler Informationen verpflichtet wurden, die die Arbeitgeber 

zur Diskriminierung von Beschäftigten ausnutzen konnte; Gesetzentwurf C-525, 

der es erleichtert hätte, einer Gewerkschaft die Vertretungsbefugnis zu entziehen; 

und Gesetzentwurf C-59, der die Regierung befugt hätte, sich einseitig über den 

Tarifprozess hinwegzusetzen. Zudem hat der Oberste Gerichtshof Kanadas im 

Januar 2015 das Streikrecht der Beschäftigten im öffentlichen Dienst anerkannt 

und damit das Gesetz der Provinz Saskatchewan über wesentliche Dienste im 

öffentlichen Dienst (engl. Abk. PSESA) aus dem Jahr 2008 für ungültig erklärt. Der 

Gerichtshof befand, dass das PSESA das verfassungsmäßig verankerte Streikrecht 

öffentlich Bediensteter beeinträchtige, da es den Arbeitgeber befuge, einseitig 

festzulegen, welche Personen und Tätigkeiten als „wesentlich“ zu betrachten sind 

und somit keinen Streik zulassen. Außerdem war im PSESA kein Schiedsverfahren 

oder eine andere sinnvolle Alternative zu einem Streik vorgesehen.
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I. BÜRGERLICHE FREIHEITEN
A. Rechtsverletzungen in der Gesetzgebung

1.  Verhaftung, Inhaftierung, Anklageerhebung und Verhängung einer Haft- oder 

Geldstrafe gegen Gewerkschafter/innen 

ILO Digest3, Abs. 61-95 

Allgemeine Erhebung4, Abs. 31-32

2.  Verletzung des Rechtes auf freie Meinung äußerung und des  

Versammlungsrechtes 

ILO Digest, Abs. 130-174 

Allgemeine Erhebung, Abs. 35-39

3.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren 

ILO Digest, Abs. 48-57, 75-83, 89-90, 96-120 

Allgemeine Erhebung, Abs. 29, 31-32 

 
B. Rechtsverletzungen in der Praxis

4.  Ermordung oder Verschleppung von Gewerkschafter(inne)n                  

ILO Digest, Abs. 42-60 

Allgemeine Erhebung, Abs. 28-30 

5.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet 

Rechtsverletzung unter (4) richtet sich gegen führende  

Gewerkschaftsvertreter/innen

6.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (4)

7.  Andere Arten tätlicher Gewalt 

ILO Digest, Abs. 42-60 

Allgemeine Erhebung, Abs. 28-30, 33 

8.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet 

Rechtsverletzung unter (7) richtet sich gegen führende  

Gewerkschaftsvertreter/innen

9.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (7)

10.  Drohungen und Einschüchterung 

ILO Digest, Abs. 35, 44, 58, 60

11.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet  

Rechtsverletzung unter (10) richtet sich gegen führende  

Gewerkschaftsvertreter/innen

12.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (10)
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13.  Verhaftung, Inhaftierung, Anklageerhebung und Verhängung einer Haft- oder 

Geldstrafe gegen Gewerkschafter/innen 

ILO Digest, Abs. 61-95 

Allgemeine Erhebung, Abs. 31-32

14.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet                  

Rechtsverletzung unter (13) richtet sich gegen führende  

Gewerkschaftsvertreter/innen

15.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (13)

16.  Verstoß gegen das Recht auf Freizügigkeit 

ILO Digest, Abs. 122-124 

Allgemeine Erhebung, Abs. 34

17.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet                   

Rechtsverletzung unter (16) richtet sich gegen führende  

Gewerkschaftsvertreter/innen

18.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (16)

19.  Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und das  

Versammlungsrecht 

ILO Digest, Abs. 130-174 

Allgemeine Erhebung, Abs. 35-39

20.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet                  

Rechtsverletzung unter (19) richtet sich gegen führende  

Gewerkschaftsvertreter/innen

21.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (19)

22.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren 

ILO Digest, Abs. 48-57, 75-83, 89-90, 96-120,– Allgemeine Erhebung, 

Abs. 29, 31-32 

 

II. RECHT AUF DIE GRÜNDUNG VON ODER DEN BEITRITT ZU 
GEWERKSCHAFTEN
A. Rechtsverletzungen in der Gesetzgebung

23.   Ausnahmen vom Recht auf die Gründung von und den Beitritt zu  

Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 210-271 

Allgemeine Erhebung, Abs. 45-67 

24.  Zulassungsbedingungen für Gewerkschaften                        

ILO Digest, Abs. 272, 275-293 

Allgemeine Erhebung, Abs. 68-70
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25.  Zulassung von Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 273, 294-308                       

Allgemeine Erhebung, Abs. 71

26.  Beschränkungen der Entscheidungsfreiheit bez. der Struktur und  

Zusammensetzung von Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 333-337, 360-362 

Allgemeine Erhebung, Abs. 79-90

27.  Gewerkschaftsmonopol 

ILO Digest, Abs. 311-332  

Allgemeine Erhebung, Abs. 91

28.  Begünstigung/Diskriminierung von Gewerkschaften                   

ILO Digest, Abs. 339-345 

Allgemeine Erhebung, Abs. 104

29.  Auflösung/Aussetzung der Zulassung gesetzmäßig arbeitender  

Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 677-709 

Allgemeine Erhebung, Abs. 180-188

30.  Entlassung und Suspendierung von Gewerkschafter(inne)n 

ILO Digest, Abs. 769-781, 789-798, 799-802, 804-812, 658-666, 674 

Allgemeine Erhebung, Abs. 199-210, 213           

31.  Sonstige gewerkschaftsfeindliche Diskriminierung 

ILO Digest, Abs. 769-781, 782-788, 799-803, 654-657, 658, 660, 675 

Allgemeine Erhebung, Abs. 199-212 

32.  Wirksame gesetzliche Garantien zum Schutz vor gewerkschaftsfeindlicher 

Diskriminierung 

ILO Digest, Abs. 813-836 

Allgemeine Erhebung, Abs. 214-224

33.  Recht auf die Gründung von und den Beitritt zu Verbänden                    

ILO Digest, Abs. 710-768 

Allgemeine Erhebung, Abs. 189-198

34.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren                   

Kein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren im Falle von Rechtsverletzungen 

unter (23)- (33)

 
B. Rechtsverletzungen in der Praxis

35.  Ernsthafte Behinderung der Wahrnehmung des Rechtes in der Praxis 

Der Großteil der Bevölkerung kann dieses Recht in der Praxis nicht  

wahrnehmen             

36.  Ausnahmen vom Recht auf die Gründung von und den Beitritt zu  

Gewerkschaften 
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ILO Digest, Abs. 210-271 

Allgemeine Erhebung, Abs. 45-67 

37.  Zulassungsbedingungen für Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 272, 275-293 

Allgemeine Erhebung, Abs. 68-70

38.  Zulassung von Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 273, 294-308 

Allgemeine Erhebung, Abs. 71

39.  Beschränkungen der Entscheidungsfreiheit bez. der Struktur und  

Zusammensetzung von Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 333-337, 360-362 

Allgemeine Erhebung, Abs. 79-90

40.  Gewerkschaftsmonopol 

ILO Digest, Abs. 311-332 

Allgemeine Erhebung, Abs. 91

41.  Begünstigung/Diskriminierung von Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 339-345 

Allgemeine Erhebung, Abs. 104

42.  Auflösung/Aussetzung der Zulassung gesetzmäßig arbeitender  

Gewerkschaften 

ILO Digest, Abs. 677-709 

Allgemeine Erhebung, Abs. 180-188

43.  Entlassung und Suspendierung von Gewerkschafter(inne)n  

ILO Digest, Abs. 769-781, 789-798, 799-802, 804-812, 658-666, 674 

Allgemeine Erhebung, Abs. 199-210, 213    

44.  Sonstige gewerkschaftsfeindliche Diskriminierung 

ILO Digest, Abs. 769-781, 782-788, 799-803, 654-657, 658, 660, 675 

Allgemeine Erhebung, Abs. 199-212 

45.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet  

Rechtsverletzung unter (43) und/oder (44) richtet sich gegen führende 

Gewerkschaftsvertreter/innen

46.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (43) und/

oder (44)

47.  Wirksame gesetzliche Garantien zum Schutz vor gewerkschaftsfeindlicher 

Diskriminierung 

ILO Digest, Abs. 813-836 

Allgemeine Erhebung, Abs. 214-224

48.  Recht auf die Gründung von und den Beitritt zu Verbänden 

ILO Digest, Abs. 710-768 

Allgemeine Erhebung, Abs. 189-198
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49.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren 

Kein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren im Falle von Rechtsverletzungen 

unter (23)-(33)

III. GEWERKSCHAFTSAKTIVITÄTEN
A. Rechtsverletzungen in der Gesetzgebung

50.  Ausnahmen vom Recht auf die Durchführung von Gewerkschaftsaktivitäten              

ILO Digest, Abs. 210-271 

Allgemeine Erhebung, Abs. 45-67 

51.  Recht auf die ungehinderte Verwaltung einer Gewerkschaft 

ILO Digest, Abs. 369-387, 454-494 

Allgemeine Erhebung, Abs. 108, 109-112, 124-127

52.  Von Gewerkschaftsvertreter(inne)n zu erfüllende Voraussetzungen                  

ILO Digest, Abs. 405-426 

Allgemeine Erhebung, Abs. 121 

53.  Eingriffe in Wahl-/Abstimmungsverfahren                      

ILO Digest, Abs. 392-404, 427-453

54.  Recht auf die Organisation von Aktivitäten und Programmen                  

ILO Digest, Abs. 495-519; 

Allgemeine Erhebung, Abs. 108, 128-135

55.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren                   

Kein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren im Falle von Rechtsverletzungen 

unter (50)-(54)

B. Rechtsverletzungen in der Praxis

56.   Ausnahmen vom Recht auf die Durchführung von Gewerkschaftsaktivitäten             

ILO Digest, Abs. 210-271 

Allgemeine Erhebung, Abs. 45-67 

57.   Recht auf die ungehinderte Verwaltung einer Gewerkschaft                      

ILO Digest, Abs. 369-387, 454-494 

Allgemeine Erhebung, Abs. 108, 109-112, 124-127

58.   Von Gewerkschaftsvertreter(inne)n zu erfüllende Voraussetzungen                  

ILO Digest, Abs. 405-426 

Allgemeine Erhebung, Abs. 121 

59.  Eingriffe in Wahl-/Abstimmungsverfahren                     

ILO Digest, Abs. 392-404, 427-453

60.  Recht auf die Organisation von Aktivitäten und Programmen                   

ILO Digest, Abs. 495-519 

Allgemeine Erhebung, Abs. 108, 128-135
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61.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren                   

Kein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren im Falle von Rechtsverletzungen 

unter (56)-(60)

IV. TARIFVERHANDLUNGSRECHT
A. Rechtsverletzungen in der Gesetzgebung

62.   Ausnahmen vom Tarifverhandlungsrecht  

ILO Digest, Abs. 885-911 

Allgemeine Erhebung, Abs. 261-264

63.  Ausschluss von Verhandlungsthemen/Einschränkungen              

ILO Digest, Abs. 912-924 

Allgemeine Erhebung, Abs. 250 

64.  Obligatorisches Schiedsverfahren                      

ILO Digest, Abs. 925-928, 992-997, 566-567 

Allgemeine Erhebung, Abs. 254-259 

65.  Anerkennung als Tarifpartei                      

ILO Digest, Abs. 944-983 

Allgemeine Erhebung, Abs. 238-243

66.  Untergrabung und/oder unzureichende Förderung von Tarifverhandlungen 

ILO Digest, Abs. 925-943, 988-991, 998-1000, 924-1043, 1058 

Allgemeine Erhebung, Abs. 244-249 

67.  Eingriffe in Tarifverträge                        

ILO Digest, Abs. 940-943, 1001-1023, 1047-1053 

Allgemeine Erhebung, Abs. 251-253 

68.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren                   

Kein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren im Falle von Rechtsverletzungen 

unter (62)-(67)

69.  Ernsthafte Behinderung der Wahrnehmung des Rechtes in der Praxis  

Der Großteil der Bevölkerung kann dieses Recht in der Praxis nicht  

wahrnehmen

 
B. Rechtsverletzungen in der Praxis

70.  Ausnahmen vom Tarifverhandlungsrecht                   

ILO Digest, Abs. 885-911 

Allgemeine Erhebung, Abs. 261-264

71.  Ausschluss von Verhandlungsthemen/Einschränkungen              

ILO Digest, Abs. 912-924 

Allgemeine Erhebung, Abs. 250 

72.  Obligatorisches Schiedsverfahren                    

ILO Digest, Abs. 925-928, 992-997, 566-567 

Allgemeine Erhebung, Abs. 254-259 
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73.  Anerkennung als Tarifpartei                       

ILO Digest, Abs. 944-983 

Allgemeine Erhebung, Abs. 238-243

74.  Untergrabung und/oder unzureichende Förderung von Tarifverhandlungen 

ILO Digest, Abs. 925-943, 988-991, 998-1000, 924-1043, 1058           

Allgemeine Erhebung, Abs. 244-249 

75.  Eingriffe in Tarifverträge 

ILO Digest, Abs. 940-943, 1001-1023, 1047-1053 

Allgemeine Erhebung, Abs. 251-253 

76.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren  

Kein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren im Falle von Rechtsverletzungen 

unter (69)-(75)

 

V. STREIKRECHT
A. Rechtsverletzungen in der Gesetzgebung

77.  Ausnahmen vom Streikrecht                       

ILO Digest, Abs. 572-594 

Allgemeine Erhebung, Abs. 154-160, 169 

78.  Ausnahmen/Einschränkungen hinsichtlich des Ziels und der Art des Streiks 

ILO Digest, Abs. 526-544, 545-546 

Allgemeine Erhebung, Abs. 165-168, 173 

79.   Ausgleichende Garantien für gesetzliche Einschränkungen 

ILO Digest, Abs. 595-627 

Allgemeine Erhebung, Abs. 161-162, 164 

80.  Obligatorisches Schiedsverfahren 

ILO Digest, Abs. 564- 569 

Allgemeine Erhebung, Abs. 153

81.  Voraussetzungen für Streiks 

ILO Digest, Abs. 547-563 

Allgemeine Erhebung, Abs. 170-172 

82.  Eingriffe in Streiks 

ILO Digest, Abs. 628-653 

Allgemeine Erhebung, Abs. 174-175

83.  Sanktionen im Falle eines gesetzmäßigen Streiks 

ILO Digest, Abs. 667-674 

Allgemeine Erhebung, Abs. 176-179

84.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren                   

Kein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren im Falle von Rechtsverletzungen 

unter (77)-(83)
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B. Rechtsverletzungen in der Praxis

85.  Ausnahmen vom Streikrecht 

ILO Digest, Abs. 572-594 

Allgemeine Erhebung, Abs. 154-160, 169 

87.  Ausnahmen/Einschränkungen hinsichtlich des Ziels und der Art des Streiks 

ILO Digest, Abs. 526-544, 545-546 

Allgemeine Erhebung, Abs. 165-168, 173 

88.  Ausgleichende Garantien für gesetzliche Einschränkungen 

ILO Digest, Abs. 595-627 

Allgemeine Erhebung, Abs. 161-162, 164 

89.  Obligatorisches Schiedsverfahren 

ILO Digest, Abs. 564- 569 

Allgemeine Erhebung, Abs. 153

90.  Voraussetzungen für Streiks 

ILO Digest, Abs. 547-563 

Allgemeine Erhebung, Abs. 170-172 

91.  Eingriffe in Streiks 

ILO Digest, Abs. 628-653 

Allgemeine Erhebung, Abs. 174-175

92.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet                  

Rechtsverletzung unter (91) richtet sich gegen führende  

Gewerkschaftsvertreter/innen

93.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (91)

94.  Sanktionen im Falle eines gesetzmäßigen Streiks 

ILO Digest, Abs. 667-674  

Allgemeine Erhebung, Abs. 176-179

95.  Gegen führende Gewerkschaftsvertreter/innen gerichtet                   

Rechtsverletzung unter (94) richtet sich gegen führende  

Gewerkschaftsvertreter/innen

96.  Schweregrad 

Weitverbreitete und/oder systematische Rechtsverletzung unter (94)

97.  Keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren 

Kein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren im Falle von Rechtsverletzungen 

unter (85)-(96)
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ALGERIEN   | 5

Lehrerprotest gewaltsam unterdrückt: Am 21. März 2016 
hat die Polizei ein Sit-in von Lehrkräften vor dem Bildungsmi-
nisterium in Algier gewaltsam beendet. Die Lehrkräfte waren 
dem Aufruf des Komitees der befristet und für Vertretungen 
eingestellten Lehrkräfte gefolgt. Einige von ihnen waren bereits 
seit zehn bis 15 Jahren mit prekären Verträgen tätig und haben 
bereits seit Jahren eine Festanstellung gefordert. Wer sich 
weigerte, die Aktion zu beenden, wurde geschlagen. Angaben 
der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge 
wurden zwei Lehrerinnen von Polizisten getreten. Der IGB, der 
die Demonstranten unterstützt hat, berichtet, dass einer von 
ihnen, Fullah Jalal, dabei ein Bein gebrochen wurde. Etwa 30 
Lehrkräfte, die Zuflucht im Gewerkschaftshaus gesucht und 
die Nacht dort verbracht hatten, wurden am 22. März bei Ta-
gesanbruch verhaftet und auf das Polizeirevier in Mohammedia 
gebracht, jedoch am Ende des Tages wieder freigelassen. 

Die Proteste weiteten sich aus. In der Region Kabylei versam-
melten sich Hunderte befristet beschäftigte Lehrkräfte in Bejaia, 
von wo aus sie sich am 27. März auf den Weg nach Algier 
machten. Viele weitere Menschen schlossen sich dem Marsch 
unterwegs an. Nach mehr als 200 km waren es zwischen 
1.000 und 2.000 Menschen. Am 4. April wurden sie jedoch von 
der Polizei in Boudouaou am Stadtrand von Algier aufgehalten 
und gezwungen, ihren Marsch zu beenden. Einige von ihnen 
begannen daraufhin einen Hungerstreik.

Diese Aktionen wurden von den aktivsten Lehrergewerkschaf-
ten nachdrücklich unterstützt.

Mehrere Gewerkschafter und Menschenrechtsaktivis-
ten verhaftet: Am 6. Februar 2016 haben auf Anweisung 
des Gouverneurs von Algier mehrere Hundert Polizisten das 
Gewerkschaftshaus in Bab Ezzouar östlich von Algier umstellt, 
um die Abhaltung einer Sitzung zu verhindern, bei der über 
die soziale, wirtschaftliche und politische Lage des Landes 
diskutiert werden sollte. Mehrere Personen wurden verhaftet, 
darunter Lofti Allam, der Vorsitzende der Transportarbeiterge-
werkschaft SNATT, sowie die Menschenrechtsaktivisten Salah 
Dabouz, der Vorsitzende der algerischen Menschenrechtsliga 
LADDH, und Hacène Ferhati von SOS Disparus.

Kontinuierliche Unterdrückung der Gewerkschaftsrechte 
in der Industrie: Während eines Streiks, der Ende April bei 
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ArcelorMittal pipes et tubes Algérie (AMPTA) begann, wurden 
zwei Gewerkschafter wegen „Anstiftung zur Gewalt und Aufruf 
zu einem illegalen Streik“ zunächst suspendiert und dann 
entlassen. Die Weigerung der Betriebsleitung, Lofti Farah und 
Abdelghani Atil, Generalsekretär der Gewerkschaft (einer Mit-
gliedsorganisation der UGTA) bzw. Vorsitzender des Betriebs-
rates, wieder einzustellen, hat zu einem Arbeitskonflikt geführt, 
der auch Ende 2015 noch nicht beigelegt worden war.

Bei einem am 1. Mai in Oran begonnenen Streik wurden zwei 
aktive Gewerkschaftsmitglieder der UGTA von der Betriebslei-
tung der Société d’exploitation des tramways d’Algérie (SET-
RAM), die zum französischen Konzern RATP gehört, entlassen. 
Der Streik wurde anschließend auf Algier und Constantine 
ausgeweitet, wobei in der Hauptstadt ein dritter Gewerkschafter 
entlassen wurde. Die Algerische Menschenrechtsliga (LADDH) 
und die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) haben 
diese im Widerspruch zum Arbeitsrecht und zur Vereinigungs-
freiheit stehenden Praktiken verurteilt.

Im Juni wurden sechs streikende Beschäftigte der staatlichen 
Goldminen-Gesellschaft ENOR in Tamanrasset entlassen.

Die Arbeitnehmervertreter bei Peugeot-Algerien haben in der 
ersten Jahreshälfte über zahlreiche Behinderungen der Vereini-
gungsfreiheit seitens der Betriebsleitung berichtet. So wurden 
zwei Anträge des UGTA-Ortsverbandes auf die Abhaltung einer 
Vollversammlung der Belegschaft ignoriert. Die Versammlung 
fand letztendlich am 14. März außerhalb des Betriebs statt, 
d.h. unmittelbar vor der Wahl eines von der Betriebsleitung 
unterstützten „Betriebsrates“. Im Widerspruch zur innerstaatli-
chen Gesetzgebung hinsichtlich der Rechte bei der Arbeit und 
der Bestimmungen des internationalen Rahmenabkommens zur 
sozialen Verantwortung des Konzerns PSA wurde zudem einer 
der Arbeitnehmervertreter entlassen.

Im Oktober hat die Geschäftsführung des Verkehrsbetriebes 
Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) 
neun Beschäftigte, darunter vier Gewerkschafter der UGTA, im 
Zuge einer Protestaktion suspendiert.

Am 1. Dezember sind die Einsatzkräfte während einer Protest-
aktion bei der Société nationale des véhicules industriels (SNVI) 
in der Industriezone Rouiba brutal gegen die Demonstranten 
vorgegangen und haben mehrere von ihnen verletzt. Zwölf Be-
schäftigte, darunter auch ein Gewerkschafter, wurden mehrere 
Stunden lang verhaftet.

Nach der Gründung einer UGTA-Gewerkschaft Mitte November 
bei SNC BAPIVA, dem Unternehmen, das für den Bau der 

Seilbahn in Tizi-Ouzou verantwortlich ist, hat die Betriebsleitung 
drei Gewerkschaftsvertreter entlassen.

ÄGYPTEN   | 5

Große Manöver gegen unabhängige Gewerkschaften: 
Während es im Bericht des IAO-Ausschusses für Vereini-
gungsfreiheit 2015 hieß, dass der Entwurf des Gewerk-
schaftsgesetzes unverzüglich verabschiedet werden und für 
einen eindeutigen gesetzlichen Schutz der zahlreichen neu 
gegründeten unabhängigen Gewerkschaften sorgen sowie die 
uneingeschränkte Achtung der Vereinigungsfreiheit garantieren 
müsse, haben die Angriffe auf diese Organisationen seither 
weiter zugenommen.

Ende 2015 hat das Center for Trade Union and Workers’ 
Services (CTUWS) den erneuten Versuch, die unabhängigen 
Gewerkschaften zum Schweigen zu bringen, verurteilt. Tatsäch-
lich hatte das Präsidialamt seinen Ministern in einem offiziellen 
Schreien empfohlen, monatliche Zusammenkünfte mit Vertre-
tern des offiziellen Gewerkschaftsbundes ETUF in Anwesenheit 
der Medien abzuhalten, um die „Bereitschaft der Regierung, für 
die Arbeitnehmerrechte einzutreten“, deutlich zu machen.

Am 1. März 2016 wurden alle staatlichen Instanzen mittels 
einer Direktive der Regierung angewiesen, unabhängige 
Gewerkschaften nicht länger anzuerkennen, keine Beziehungen 
zu ihnen zu unterhalten und die Stempel auf ihren Dokumenten 
für ungültig zu erklären. Diese Organisationen kämpfen auch 
vor Gericht um ihr Überleben. Im Jahr 2016 wird ein wichtiges 
Urteil in einem Prozess erwartet, bei dem sich eine offizielle 
und eine unabhängige Gewerkschaft des Finanzsektors gegen-
überstehen.

Bei der Kabinettsumbildung im März 2016 wurde Mohamed 
Saafan zum Arbeitsminister ernannt. Zuvor war er Vizepräsi-
dent des ETUF gewesen und hatte nie einen Hehl aus seiner 
feindseligen Einstellung gegenüber den unabhängigen Gewerk-
schaften gemacht.

Am 8. April hat IAO-Generaldirektor Guy Ryder Besorgnis 
angesichts der Bedrohung der Menschen- und Gewerkschafts-
rechte in einem Land, das die Übereinkommen 87 und 98 
ratifiziert hat, zum Ausdruck gebracht. Einige Tage zuvor hatte 
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die Arbeitnehmergruppe der IAO in einer Erklärung bereits 
ähnliche Zweifel geäußert und die „systematischen Angriffe“ 
des Arbeitsministeriums auf die unabhängigen Gewerkschaften 
verurteilt. Der ETUF hat diese Kritik als „unbegründete Eingriffe 
in ägyptische Angelegenheiten“ abgetan.

Giulio Regeni ermordet: Am 3. Februar wurde der Fol-
terspuren aufweisende Leichnam des jungen italienischen 
Doktoranden, der über die unabhängige ägyptische Gewerk-
schaftsbewegung schrieb, in einem Vorort von Kairo in einem 
Graben aufgefunden. Er war am 25. Januar, dem Jahrestag 
der „ägyptischen Revolution“, verschwunden. Zuvor hatte 
er auf der Nachrichtenseite „Nena News“ einen Artikel über 
Streiks in Ägypten und Bemühungen um Gewerkschaftseinheit 
veröffentlicht.

Die internationale Empörung war groß. Der IGB hat in einem 
Protestschreiben erklärt, dass es angesichts der Eskalation der 
freiheitsfeindlichen Maßnahmen und vor allem der Angriffe auf 
die Vereinigungsfreiheit offensichtlich sei, dass Giulio als Gefahr 
für die ägyptische Regierung betrachtet worden sei.

Ende März gaben die Behörden bekannt, dass sie die fünf für 
das Verbrechen Verantwortlichen erschossen hätten, aber viele 
Beobachter waren der Ansicht, dass der Mord eher die Hand-
schrift der ägyptischen Sicherheitsdienste trug. Angaben von 
Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden allein in den 
letzten Monaten des Jahrs 2015 Hunderte Ägypter zwangsver-
schleppt. Im besten Fall tauchen sie einige Tage oder Wochen 
später wieder auf, aber viele von ihnen, die nicht so viel Glück 
haben, sitzen oder verenden in Hochsicherheitsgefängnissen.

Mitglied der Ärztegewerkschaft inhaftiert: Am 14. Januar 
2016, kurz vor dem 5. Jahrestag der „Revolution“ am 25.Ja-
nuar, wurden der Arzt Taher Mokhtar, Mitglied der ägyptischen 
Ärztegewerkschaft, und zwei seiner Freunde bei sich zu Hause 
in Kairo verhaftet, weil sie im Besitz von angeblich aufwiegle-
rischen Dokumenten waren. Tatsächlich handelte es sich um 
Flugblätter, auf denen die gesundheitlichen Bedingungen in den 
Gefängnissen verurteilt wurden. Am 2. März wurde die Haft der 
drei Aktivisten trotz einer internationalen Kampagne um weitere 
45 Tage verlängert.

Am 12. Februar hat sich die Ärztegewerkschaft zudem über 
Demonstrationsverbote hinweggesetzt und mehrere Tausend 
Ärzte vor ihrem Sitz versammelt, um gegen die Polizeigewalt 
zu protestieren, vor allem gegen den Angriff von zwei Polizisten 
auf zwei Ärzte in einem Krankenhaus.

Gewerkschafter im öffentlichen Dienst bedroht und na-
hezu mundtot gemacht: Am 10. August haben sich in Kairo 

mehrere Tausend Arbeiter den Behörden und den strengen 
Beschränkungen der Versammlungsfreiheit widersetzt und sich 
vor der Pressevereinigung versammelt. Über dort veranstaltete 
Proteste wird traditionsgemäß in den Medien berichtet. Die 
Demonstranten, Beschäftigte im öffentlichen Dienst (Steuerbe-
hörde, Sozialversicherung, Eisenbahn usw.) und Mitglieder un-
abhängiger Gewerkschaften, protestierten gegen das seit Ende 
Juli geltende neue Gesetz für den öffentlichen Dienst, das ohne 
jegliche Konsultation der Arbeitnehmervertreter beschlossen 
worden war und häufig Lohn- und Gehaltskürzungen nach sich 
gezogen hat. Zudem wurde die Position der sechs bis sieben 
Millionen öffentlich Bediensteten gegenüber ihrem Arbeitgeber 
durch dieses Gesetz geschwächt. Eine ähnliche Demonstration 
sollte am 17. August stattfinden, wurde jedoch verboten. Ein 
erneuter Protest gegen das Gesetz wurde für den 5. September 
geplant.

Die Rahmenbedingungen der Protestaktion vom 5. September 
sagen viel über die Meinungs- und Versammlungsfreiheit 
während des Jahres 2015 in Ägypten aus. Den Organisatoren 
wurde nicht gestattet, die Aktion auf dem Tahrir-Platz oder vor 
der Pressevereinigung abzuhalten. Stattdessen mussten sie auf 
den Park Fustat ausweichen, einen von zwei Veranstaltungs-
orten, die der Gouverneur von Kairo genehmigt hatte, weil sie 
relativ isoliert, schwer erreichbar und nicht leicht von Passanten 
einsehbar sind. Mehrere Augenzeugen haben berichtet, dass 
Busse mit Demonstranten, die zum Teil aus der Provinz kamen, 
von der Polizei aufgehalten wurden und umkehren mussten. 
Den Demonstranten, die bereits beim Park angekommen 
waren, verweigerten die Ordnungskräfte den Zutritt unter dem 
Vorwand, dass Renovierungsarbeiten stattfänden, was später 
dementiert wurde. Nach einstündigen Verhandlungen durften 
sie den Park schließlich über einen Nebeneingang betreten. 
Mehrere Tage zuvor hatte es unzählige Einschüchterungs-
versuche seitens der Regierung, des offiziellen Gewerk-
schaftsbundes und regierungsnaher Medien gegeben, um die 
Organisatoren und all diejenigen, die an der Demonstration 
teilnehmen wollten, abzuschrecken.

ARGENTINIEN  | 3

Unterdrückung von Beschäftigten am Internationalen 
Frauentag: Am 8. März 2016 wurde eine Demonstration der 
Gewerkschaft Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad 
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y Educación, der hauptsächlich Küchen- und Hilfspersonal von 
Schulen angehört, außerhalb der Schulbehörde in La Plata bru-
tal unterdrückt. Die Gewerkschaft forderte eine Lohnerhöhung 
um mindestens 10.000 Pesos und untermauerte dies dadurch, 
dass bestimmte Tätigkeiten nicht verrichtet und friedliche 
Demonstrationen organisiert wurden.

Lehrerprotest in Santiago del Estero unterdrückt: Am 7. 
März 2016 nahmen der Lehrerorganisation Cisadems angehö-
rende Lehrkräfte an einem Marsch teil, um eine Erhöhung ihres 
Grundgehaltes, des niedrigsten des Landes, zu fordern. Kurz 
vor dem Ende des Protestes wurde er brutal unterdrückt, wobei 
mehrere Menschen verletzt und zwei verhaftet wurden.

Die Cisadems-Generalsekretärin, Ana Blanco, berichtete, dass 
bereits früh am Tag eine groß angelegte Polizeiaktion stattge-
funden habe, um den Lehrerprotest in Santiago zu unterbinden. 
Mehrere Gewerkschaftsmitglieder, die von außerhalb der Stadt 
kamen, wurden von der Polizei abgefangen, die ihre Fahrzeuge 
beschlagnahmte, um ihre Teilnahme an dem Marsch zu 
verhindern.

Führender Vertreter der CTA Autónoma inhaftiert: Am 26. 
Januar 2016 wurde Rodolfo Aguiar, der Generalsekretär der 
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) und der CTA Autó-
noma in Río Negro, wegen seiner Teilnahme an einem Protest 
gegen die Entlassung von 12 Zeitarbeitskräften an der Uni-
versität Comahue in Fisque Menuco (General Roca) inhaftiert. 
Rodolfo Aguiar hatte bereits im Oktober 2015 in Río Negro vor 
Gericht gestanden, weil er sich im August und Dezember 2013 
an Straßenblockaden beteiligt hatt

Arbeitnehmerprotest in La Plata unterdrückt: Am 8. 
Januar 2016 hat die Gewerkschaft CTA Autónoma die Unter-
drückung eines Protestes von Kommunalbeschäftigten in La 
Plata, bei der sechs von ihnen schwer verletzt wurden, scharf 
verurteilt. Die Beschäftigten hatten die Arbeit niedergelegt, 
nachdem der Bürgermeister der Stadt bekannt gegeben hatte, 
dass 4.500 Kommunalbeschäftigte entlassen würden.

Repressionen gegen Beschäftigte von Cresta Roja: Am 
22. Dezember 2015 hat die Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE) das brutale Vorgehen der Polizei gegen die Beschäf-
tigten der Geflügelfabrik Cresta Roja verurteilt, die für die 
Zahlung ausstehender Löhne und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze 
demonstrierten.

Die ATE hat die auf Anweisung des Sicherheitsministers, Euge-
nio Burzaco, ergriffenen Maßnahmen der Polizei zur Auflösung 
einer Blockade der Autobahn, die zum Flughafen Ezeiza führt, 
kritisiert. Die Beschäftigten wurden gewaltsam entfernt, obwohl 

sie sich mit dem Sicherheitsminister bereits darauf verständigt 
hatten, dass es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen 
kommen werde.

BANGLADESCH  | 5

Gewerkschaft bei Mobiltelefongesellschaft nicht aner-
kannt: Die Beschäftigten von Grameenphone, das dem nor-
wegischen Unternehmen Telenor gehört, haben mehr als zwei 
Jahre lang für die Anerkennung ihrer Gewerkschaft gekämpft. 
Die Grameenphone Employees Union wurde im Juni 2012 
gegründet, nachdem über 200 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz 
verloren hatten. Die Regierung hat ihren Zulassungsantrag 
aber mehrfach aus formalen Gründen abgelehnt. Nach einem 
längeren Gerichtsverfahren wurde die zuständige Behörde 
schließlich angewiesen, die Gewerkschaft zu registrieren. Die 
Regierung verweigerte der Gewerkschaft jedoch die formelle 
Anerkennung, und das Unternehmen reichte beim Obersten 
Gerichtshof einen Antrag zur Aussetzung der Registrierungsan-
ordnung ein, dem stattgegeben wurde. Anschließend erließ 
die Regierung neue Vorschriften, mit denen die Definition von 
„Beschäftigten mit Aufsichtsfunktion“ ausgeweitet wurde, um 
allen darunter fallenden Arbeitnehmern eine Gewerkschafts-
mitgliedschaft zu untersagen. Zudem wurden Mobiltelefone zu 
einem unerlässlichen öffentlichen Dienst erklärt, so dass die 
Regierung eingreifen kann, um Streiks und Demonstrationen zu 
begrenzen oder zu verbieten

Führende Gewerkschaftsvertreter angegriffen und 
entlassen, weil sie Sicherheitsbedenken geäußert 
hatten: Am 2. April 2015 hat die Geschäftsführung der 
Bekleidungsfabrik D&D gewerkschaftsfeindliche Beschäf-
tigte angewiesen, mehrere führende Gewerkschaftsvertreter, 
einschließlich des Vorsitzenden, tätlich anzugreifen. Der Grund 
war eine Beschwerde der Gewerkschaft vom 16. März im 
Rahmen des Abkommen über Brandschutz und Gebäudesi-
cherheit in Bangladesch, der zufolge sich der Betrieb nicht an 
die Sicherheitsvorschriften gehalten habe. Bei einer im Rahmen 
des Abkommens durchgeführten Inspektion am 19. März wurde 
dies bestätigt.

Die in der Fabrik vertretene Gewerkschaft, die der Textilar-
beiterföderation BGIWF (Bangladesh Garment and Industrial 
Workers Federation) angehört, wurde im Dezember 2014 
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zugelassen, und am 14. Januar 2015 hat sie mit Blick auf 
Tarifverhandlungen einen Forderungskatalog vorgelegt. Im 
Laufe der folgenden drei Monate hat die Geschäftsführung 
kontinuierlich führende Vertreter der Gewerkschaft versetzt, Ba-
sismitgliedern mit einer Erhöhung der Produktionsziele gedroht, 
falls sie mit einem der Gewerkschaftsführer redeten, von ihr 
kontrollierte Scheingewerkschaften in der Fabrik ins Leben ge-
rufen und zahlreiche Beschäftigte gezwungen, eine Petition zur 
Ablehnung der Gewerkschaftsforderungen zu unterschreiben. 
Die Gewerkschaftsführer erhielten zudem anonyme Anrufe, bei 
denen ihnen mit Gewalt gedroht wurde.

Nach den Angriffen vom 2. April forderte die D&D-Geschäfts-
führung die Kündigung von neun führenden Gewerkschafts-
vertretern. Als sie sich weigerten, schaltete sie die Polizei ein, 
die denen, die sich einer Kündigung widersetzten, mit einer 
Festnahme drohte. Bis auf den Gewerkschaftsvorsitzenden, der 
gewaltsam vom Betriebsgelände entfernt und bedroht wurde, 
willigten sie ein. Beschwerden und Wiedereinstellungsforde-
rungen gegenüber dem Arbeitgeberverband der Textilindustrie 
(Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, 
BGMA) waren vergeblich. Es war monatelanger Druck seitens 
der Abnehmer auf Drängen der am Bangladesch-Abkommen 
beteiligten Parteien erforderlich, um die D&D-Geschäftsführung 
dazu zu veranlassen, die Gewerkschafter wieder einzustellen, 
was sie schließlich am 15. Dezember 2015 tat.

Chevron entlässt Gewerkschaftsorganisatoren: Im Mai 
2015 hat der in den USA ansässige Öl- und Gasriese Chevron 
den Beschluss seiner Beschäftigten, eine Gewerkschaft zu 
gründen, mit der Entlassung der Organisatoren erwidert.

Chevron Bangladesch hatte 463 Beschäftigte, von denen 
jedoch nur 37 fest angestellt waren. Der Rest arbeitete, zum 
Teil 20 Jahre lang, mit immer wieder verlängerten befristeten 
Verträgen, womit gegen das Arbeitsrecht des Landes verstoßen 
wurde, das befristete Arbeitsverhältnisse auf drei Monate 
begrenzt. Die Geschäftsführung hatte die wiederholten sowohl 
mündlichen als auch schriftlichen Forderungen der Beschäf-
tigten nach einer Änderung ihrer inakzeptablen Beschäfti-
gungsbedingungen über viele Jahre hinweg ignoriert. Nach 
jahrelangen Einschüchterungen beschlossen die Beschäftigten 
schließlich, im Einklang mit den gesetzlichen Verfahren eine 
Gewerkschaft in dem Betrieb zu gründen. Die neue Gewerk-
schaft der Chevron-Beschäftigten hat am 14. April 2015 
offiziell ihre Zulassung bei den Arbeitsbehörden beantragt. Von 
den 463 Beschäftigten traten ihr 218 bei. Am 20. Mai gingen 
75 von ihnen vor das Arbeitsgericht, um ihr Recht auf eine 
Festanstellung durchzusetzen.

Die Geschäftsführung reagierte auf die Zulassung der 
Gewerkschaft aggressiv. Am 26. Mai schaltete sie die Polizei 
und die Sicherheitskräfte ein, um das Gewerkschaftsbüro zu 
versperren. Die Beschäftigten demonstrierten daraufhin vor 
dem Büro. Einen Tag später, am 27. Mai 2015, entließ Chevron 
17 Beschäftigte, deren Namen auf einer Liste verzeichnet 
wurden, die außerhalb des Büros angebracht wurde. Auf der 
Liste standen alle gerade gewählten Führungsmitglieder der 
neuen Gewerkschaft, u.a. ihr Vorsitzender, Saiful Islam, ihr 
Generalsekretär, Kamaluddin, und ihr Organisationssekretär, 
Hasanur Rahman Manik.

Als die für die Branche zuständige Gewerkschaft, die 
Bangladesh Chemical, Energy and Allied Workers’ Federation 
(BCEAWF), die Wiedereinstellung der Entlassenen, ihre Fest-
anstellung und die Zulassung einer Gewerkschaftsgründung 
forderte, argumentierte Chevron, dass das Unternehmen nicht 
für die Missstände verantwortlich sei, da die Beschäftigten bei 
einem Arbeitsvermittler angestellt seien.

40 Beschäftigte bei Zusammenstoß mit der Polizei 
verletzt: Mindestens 40 Beschäftigte der Möbelfabrik Otobi 
wurden am 5. Mai 2015 bei einem Zusammenstoß mit der 
Polizei am Rande der Hauptstadt verletzt. Die Beschäftigten 
demonstrierten vor ihrer Fabrik, um erneut die Zahlung von 
zwei ausstehenden Monatslöhnen zu fordern, nachdem frühere 
Forderungen ignoriert worden waren. Als die Beschäftigten 
aufgebrachter wurden und Berichten zufolge Wurfgeschosse ein-
setzten, reagierte die Polizei mit Gewalt, feuerte Gummigeschos-
se ab und warf Tränengaskanister. Mindestens 40 Beschäftigte 
mussten in örtlichen Krankenhäusern behandelt werden.

BENIN   | 4

Lehrkräfte wegen Lohnprotest schikaniert: Am 17. März 
begannen die von der Lehrergewerkschaft Fédération des 
Syndicats de l’Education Nationale (FESEN) vertretenen Lehr-
kräfte einen Streik, um die Auszahlung der anderen öffentlich 
Bediensteten zugestandenen 25-prozentigen Erhöhung des 
Lebenshaltungskostenindex zu fordern anstatt der von der Re-
gierung angebotenen monatlichen Zulage in Höhe von 10.000 
CFA-Francs. Ferner forderten sie die Einstellung der Drohungen 
gegenüber Lehrkräften und der ungerechten Versetzungen 
aufgrund ihrer Beteiligung an den Protesten. Während eines 
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früheren Streiks, der im Mai 2014 beendet worden war, hatte 
sich die Gewerkschaft außerdem über Drohungen gegenüber 
führenden Lehrergewerkschaftsvertretern beklagt.

Protestmarsch und Streik der Lehrkräfte unterbunden: 
Am Vormittag des 12. Februar 2015 wurde ein Protestmarsch 
der Grundschullehrergewerkschaften in der Stadt Abomey von 
der Polizei unterbunden. Der Marsch war von der Interessenge-
meinschaft „Forum des travailleurs et des peuples“ organisiert 
worden, um u.a. die Zahlung von Sozialversicherungsleistungen 
für sechs Jahre zu fordern. Unmittelbar nach Beginn des Mar-
sches wurden die Protestierenden von uniformierten Polizisten 
umstellt. Angeordnet hatte dies der örtliche Verwaltungschefs 
Armand Maurice, der ihre Aktion als gesetzwidrig bezeichnete. 
Durch derart viele uniformierte Polizeibeamte eingeschüchtert, 
veranstalteten die Demonstranten statt des Marsches ein Sit-in.

CHILE   | 3

Polizei geht gegen streikende Bergarbeiter vor: Am 24. 
Juli 2015 wurde der Arbeiter Nelson Quichillao López am 
Stadtrand von El Salvador von Sondereinsatzkräften erschos-
sen. Ein anderer Arbeiter, Rodrigo Vásquez Salazar, wurde 
schwer verletzt.

Angaben der Gewerkschaft Confederación de Trabajadores del 
Cobre (CTC) zufolge wurden die Sondereinsatzkräfte entsandt, 
um den friedlichen Protest der streikenden Bergarbeiter zu 
beenden.

Zu dem landesweiten Streik war aufgerufen worden, nachdem 
sich Coldeco geweigert hatte, über eine Rahmenvereinbarung 
zu verhandeln, um die Arbeitsbedingungen der Zeitarbeitskräfte 
und der Beschäftigten von Unterauftragnehmern, die der CTC 
angehören, zu verbessern.

Tarifverhandlungsbeschränkungen: Laut Arbeitsgesetz ist 
das Recht auf Tarifverhandlungen nur auf betrieblicher Ebene 
gewährleistet. Auf betriebsübergreifender Ebene sieht das 
Gesetz 'freiwillige' Tarifverhandlungen vor. Artikel 334 bis be-
sagt, dass Tarifverhandlungen mit der betriebsübergreifenden 
Gewerkschaft auf Arbeitgeberseite freiwillig sind. Falls der Ar-
beitgeber Verhandlungen verweigert, haben die Beschäftigten, 

die dieser Gewerkschaft nicht angehören, die Möglichkeit, 
Tarifvertragsentwürfe vorzulegen. 

Laut Arbeitsgesetz sind Tarifverhandlungen in Staatsbetrie-
ben, die für das Verteidigungsministerium arbeiten, im Falle 
eines gesetzlichen Verbots und in öffentlichen oder privaten 
Unternehmen oder Einrichtungen unzulässig, deren Haushalt 
in den letzten zwei Jahren zu 50 Prozent oder mehr vom Staat 
finanziert wurde. Das Recht auf Tarifverhandlungen wird zudem 
Bediensteten des Parlaments und der Justiz, den Beschäftigten 
staatlicher Unternehmen oder Einrichtungen und dort verwei-
gert, wo der Staat einen Beitrag leistet, beteiligt oder vertreten 
ist, immer wenn die Beamten oder Beschäftigten eine recht-
liche Sonderstellung besitzen. (Arbeitsgesetz, Artikel 1, 304)

Laut Arbeitsgesetz können Beschäftigte mit Ausbildungs-
verträgen und diejenigen, die für ganz spezifische Aufgaben 
eingestellt werden, wie etwa Zeitarbeitskräfte, diejenigen in der 
Landwirtschaft, im Baugewerbe, in den Häfen oder im Kunst- 
und Unterhaltungssektor, nur dann Tarifverhandlungen führen, 
wenn sich der Arbeitgeber dazu bereit erklärt. (Arbeitsgesetz, 
Artikel 305.1)

CHINA   | 5

Ungerechtfertigte Entlassung und Verhaftungen: Im 
Dezember 2014 legten die Beschäftigten der Bekleidungs- und 
Lederfabrik Artigas Clothing and Leatherware in Shenzhen die 
Arbeit nieder, um angesichts der geplanten Standortverlage-
rung ausstehende Versicherungszahlungen zu fordern. Ältere 
Beschäftigte über 50 waren unter Druck gesetzt worden, zu 
kündigen. Sie waren jedoch erst seit 2003 versichert und 
hätten somit keinen Anspruch auf eine Altersversorgung, die 
laut Gesetz 15-jährige ununterbrochene Beitragszahlungen 
erfordert. Am 4. Dezember 2014 beschwerten sich die 
Beschäftigten bei der Arbeitsbehörde über ausstehende Sozial- 
und andere Versicherungsleistungen und forderten eine Antwort 
der Betriebsleitung. Als sie keine Antwort erhielten, begannen 
sie am 10. Dezember einen Streik, um die Betriebsleitung zu 
Verhandlungen zu veranlassen. Bevor es jedoch zu Verhand-
lungen kam, stürmte die Polizei den Betrieb und verhaftete 23 
Beschäftigte, einschließlich gewählter Arbeitnehmervertreter. 
Andere Beschäftigte durften den Betrieb nicht verlassen und 
wurden aufgefordert, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.
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Im Mai 2015 hat die Betriebsleitung versucht, die Beschäftigten 
in einem neu gegründeten Unternehmen mit einem anderen 
Arbeitsvertrag wieder einzustellen. Ein Drittel der Belegschaft 
stimmte den Änderungen nicht zu und forderte Verhandlungen 
darüber. Die Betriebsleitung lehnte dies ab, und am 9. Juni 
2015 wurde Wu Weihua, eine Arbeitnehmervertreterin, die 
zuvor die Annahme von Bestechungsgeldern verweigert hatte, 
entlassen und durfte den Betrieb nicht mehr betreten. Als 
sie dies dennoch versuchte, schaltete das Unternehmen die 
Polizei ein, die sie verhaftete. Andere Beschäftigte, die auf dem 
Polizeirevier Wus Freilassung forderten, wurden ebenfalls von 
der Polizei festgehalten. Schließlich griff die Lokalverwaltung in 
den Konflikt ein und beraumte für den 11. Juni 2015 Verhand-
lungen zwischen der Betriebsleitung und den Beschäftigten 
an. Allerdings war dabei auch die Polizei anwesend, die die 
Beschäftigten einschüchterte, woraufhin sie sich weigerten, an 
der Sitzung teilzunehmen.

Die Betriebsleitung hat versucht, die kollektiven Forderungen 
durch individuelle Verhandlungen mit einzelnen Beschäftigen zu 
untergraben, aber es kam keine Einigung zustande

Sechs Arbeitnehmervertreter bei New An Lun Lamp (SZ) 
wegen eines Streiks entlassen und in Polizeigewahrsam 
genommen: Das Unternehmen New An Lun Lamp hat Anfang 
2015 mit der Auslagerung seiner Produktion begonnen und den 
Beschäftigten lediglich den gesetzlichen Mindestlohn gezahlt. 
Am 13. April 2015 legte die gesamte Belegschaft die Arbeit 
nieder. Sie wählte 53 Vertreter und forderte vor dem 25. April 
Verhandlungen mit der Geschäftsführung. Die Beschäftigten 
forderten eine Entschädigung für unbezahlte Überstunden und 
Prämien, Sozialversicherungsbeiträge und bezahlten Urlaub. 
Außerdem protestierten sie gegen hohe Produktionsquoten und 
ungerechte Strafen sowie zu strenge Betriebsregeln, wie etwa 
Beschränkungen der Toilettengänge. Die Geschäftsführung ver-
tagte die Verhandlungen auf den 28. April und brachte während 
der Sitzung eine Mitteilung an, mit der allen, die streikten, mit 
Entlassung gedroht wurde.

Nach dem Scheitern der Verhandlungen legten die Beschäf-
tigten die Arbeit nieder und organisierten ein Sit-in vor der 
Lagerhalle. Am 13. Mai wurden sechs gewählte Arbeitneh-
mervertreter als Streikführer entlassen. Am selben Tag traf die 
Staatssicherheit bei dem Betrieb ein und nahm neun Strei-
kende mit, darunter drei gewählte Vertreter, die in Verwaltungs-
haft genommen wurden. Die entlassenen Arbeitnehmervertreter 
sind gerichtlich gegen ihre ungerechtfertigte Entlassung und 
Festnahme vorgegangen.

Entlassungen bei Wuyang Iron and Steel wegen eines 
Streiks: Zwei Beschäftigte des staatlichen Eisen- und Stahlun-

ternehmens Wuyang Iron and Steel Co. Ltd in der Provinz 
Henan, ZHAO Xiaoming und WANG Shangyau, wurden am 13. 
März 2015 entlassen, weil sie einen Streik initiiert und die 
Beschäftigten zur Gründung einer neuen Betriebsgewerkschaft 
veranlasst hatten. Die Beschäftigten wurden von der Geschäfts-
führung verwarnt und mussten unterschreiben, dass sie der 
neuen Gewerkschaft nicht beitreten und das Unternehmen 
nicht kritisieren würden, um ihren Arbeitsplatz zu behalten.

Am 2. Februar 2016 legten annähernd 10.000 Beschäftigte die 
Arbeit nieder und gingen auf die Straße, um eine Lohnerhö-
hung zu fordern. Neben anderen wurden auch Zhao und Wang 
verhaftet und beschuldigt, den Verkehr behindert und die 
öffentliche Ordnung gestört zu haben.

FIDSCHI   | 4

Änderung des Arbeitsbeziehungsgesetzes beschlossen: 
Nach der Billigung des geänderten Arbeitsbeziehungsgesetzes 
im Jahr 2016 wurde ein Beschäftigter in Nadi suspendiert, weil 
er Gewerkschaftsbeitrittsformulare an seine Kollegen verteilt 
hatte. Das fragliche Unternehmen, Tolls Construction Fiji Ltd, 
erklärte, dass Manueli Yawayawa gegen die Unternehmens-
regeln verstoßen habe, weil er die Geschäftsführung nicht 
über seine Absicht, eine Gewerkschaft zu gründen, informiert 
hatte. Der Unternehmensvertreter Luke Mataika gab an, dass 
Yawayawa zudem die Arbeit am Vunabaka-Projekt auf der Insel 
Malolo behindert habe. Angaben des Unternehmens zufolge 
sei dies der Grund dafür gewesen, dass Yawayawa die Insel 
verlassen musste.

Dreigliedrige Vereinbarung zwischen Regierung, 
Arbeitgebern und Gewerkschaften: Nach dem Besuch 
einer Delegation der IAO haben sich die Regierung, der 
Arbeitgeberverband Fiji Commerce and Employers Federation 
und der Gewerkschaftsbund Fiji Trades Union Congress u.a. auf 
Folgendes verständigt: Wiedereinführung des automatischen 
Abzugs der Gewerkschaftsbeiträge von den Löhnen, Verkürzung 
der bei Streiks einzuhaltenden Ankündigungsfrist von 28 Tagen 
auf 14 Tage, Bitte um technische Unterstützung der IAO bei der 
Festlegung der wesentlichen Dienste und Wirtschaftsbereiche, 
Streichung sämtlicher Verweise auf Verhandlungseinheiten im 
geänderten Arbeitsbeziehungsgesetz und Möglichkeit für die 
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Beschäftigten, Gewerkschaften ungehindert zu gründen bzw. 
beizutreten (einschließlich einer Betriebsgewerkschaft).

FRANKREICH  | 1

Rechtswidriger Rückgriff auf Zeitarbeitskräfte während 
eines Streiks und Entlassung eines Gewerkschafts-
vertreters: Im Februar 2016 wurde Frédéric Willemain, 
Gewerkschaftsvertreter der CGT bei Start People, einer Zeitar-
beitsagentur, wegen grober Fahrlässigkeit entlassen. Es wird 
ihm vorgeworfen, am 16. Dezember 2015 Zeitarbeitskräfte am 
Betreten der Post in Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) gehindert 
und den Postdirektor angegriffen zu haben, was der Gewerk-
schafter nachdrücklich dementiert. Er war im Auftrag der CGT 
zu der Post gekommen, um die streikenden Postbediensteten 
zu unterstützen und den Zeitarbeitskräften ihre Rechte zu 
erläutern. Letztere waren in rechtswidriger Weise eingestellt 
worden, um die Streikenden zu ersetzen, was die Arbeitsauf-
sicht im Übrigen zur Kenntnis genommen hat.

Gewerkschaftsfeindliche Diskriminierung und Repres-
sionen: Nach jahrelangen Gerichtsverfahren wurden während 
des Jahres 2015 die französische Eisenbahngesellschaft SNCF 
und das Unternehmen Air Liquide wegen Diskriminierung von 
Gewerkschaftsmitgliedern sowohl bei der Vergütung als auch 
bei der Beförderung zu hohen Geldstrafen verurteilt. Auch die 
Presseagentur Agence France Presse (AFP) wurde wegen 
gewerkschaftsfeindlicher Diskriminierung eines Mitgliedes 
der Journalistengewerkschaft SNJ-CGT verurteilt, dem eine 
Beförderung stets ohne Begründung verweigert worden war. 
Dies bestätigt einen deutlichen Trend in Frankreich: Gewerk-
schaftsvertreterInnen werden im Vergleich zu ihren KollegInnen 
weniger häufig befördert und verdienen im Durchschnitt 
10% weniger als in Bezug auf das Alter, die Ausbildung und 
Betriebszugehörigkeit gleichgestellte MitarbeiterInnen. Vierzig 
Prozent der GewerkschaftsvertreterInnen geben darüber hinaus 
an, dass ihre Gewerkschaftstätigkeit ihre Karriere gebremst 
hat, obwohl das neue Gesetz über den sozialen Dialog aus dem 
Jahr 2015 u.a. Bestimmungen enthält, die verhindern sollen, 
dass ArbeitnehmervertreterInnen diskriminiert werden. Viele 
Beschäftigte treten zudem aus Angst vor Repressionen keiner 
Gewerkschaft bei.

Im August hat die französische Online-Zeitung Mediapart 
aufgedeckt, dass ein Personalchef von Atos, einem führenden 
Anbieter von digitalen Dienstleistungen, Abteilungsleiter im 
Zusammenhang mit zu besetzenden Stellen angewiesen hatte, 
weder Gewerkschafter/innen noch Personen über 55 oder mit 
Behinderungen auszuwählen.

Im letzten Bericht des „Observatoire de la discrimination et de 
la répression syndicale“ werden weitere Facetten gewerk-
schaftsfeindlicher Repressionen aufgedeckt: Erpressung, 
Einschüchterungen, Disziplinarmaßnahmen, Belästigungen und 
Entlassungen. Im September beispielsweise wurde McDo-
nald’s verurteilt, weil das Unternehmen im Jahr 2014 einen 
Vertreter der Gewerkschaft CGT entlassen hatte, der während 
der Arbeitszeit an einer Gewerkschaftsschulung teilgenommen 
hatte. Seine Bitte um Beurlaubung war abgelehnt worden. Mc-
Donald’s hatte ihn wegen einer Verspätung von „zwei Stunden 
und 13 Minuten“ entlassen. Am 22. September wurde Julien 
Sanchez, Bürgermeister von Beaucaire (Gard) und Mitglied der 
rechtsextremistischen Partei Front national, wegen Hassparolen 
gegen eine Gewerkschafterin der CGT während des Jahres 
2014 verurteilt.

Streikrechtsverletzungen bei Sodexo und ID Logistics: 
Am 25. November 2015 hat die Geschäftsführung des 
Catering-Unternehmens Sodexo in Marseille 23 streikende 
Fahrer wegen „Verlassen des Arbeitsplatzes“ und „grober 
Fahrlässigkeit“ entlassen. Nach zwei Streiktagen hatten sich 
die Geschäftsführung und die Mehrheit der Personalvertretung 
auf die Beendigung des Streiks verständigt, aber die 23 Fahrer 
hatten die Vereinbarung abgelehnt, weil sie die zugesagten 
Lohnerhöhungen für völlig unzureichend hielten. Obwohl der 
Regionaldirektor von Sodexo über die Fortsetzung des Streiks 
dieser 23 Beschäftigten unterrichtet worden war, wurden sie 
entlassen. Mitte Dezember erhielten 19 von ihnen ihre Kündi-
gungsschreiben, die übrigen vier Beschäftigten durften unter 
der Bedingung bleiben, dass sie sich von der Aktion distan-
zierten. Angesichts des Medienrummels und der Ankündigung 
erneuter Protestaktionen hat die Geschäftsführung von Sodexo 
Frankreich im Januar 2016 direkt mit der CGT über die Been-
digung des Konfliktes und die Wiedereinstellung von 11 der 19 
Streikenden verhandelt und eine Vereinbarung erzielt.

Am 17. Dezember 2015 sind die Ordnungskräfte beim Logistik-
unternehmen ID Logistics in Lisses im Departement Essone 
gegen einen Streikposten vorgegangen, den das Gewerk-
schaftsbündnis aus CFDT, CGT, FO und CFTC organisiert 
hatte, um gegen die Verschlechterung des Zulagensystems zu 
protestieren. Anschließend hat der Arbeitgeber ein Kündigungs-
verfahren gegen 35 Streikende, darunter elf Gewerkschaftsver-
treter, eingeleitet.
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GEORGIEN  | 3

Gewerkschaftsfeindliche Diskriminierung bei RMG Gold 
dauert an: Die gewerkschaftsfeindliche Diskriminierung und 
die Einschüchterungen bei RMG Gold in Kazreti dauerten an, 
nachdem das Unternehmen versucht hatte, die Gewerkschaft 
dadurch zu zerschlagen, dass nahezu 1.000 Mitglieder zum 
Austritt aus der Gewerkschaft gezwungen worden waren, wie 
im März 2015 berichtet.  

Am 30. September 2015 besuchten Vertreter des georgischen 
Gewerkschaftsbundes GTUC (Georgian Trade Unions Confe-
deration) gemeinsam mit führenden Vertretern der Metall-, 
Bergbau- und Chemiearbeitergewerkschaft Kazreti, um mit 
Beschäftigten vor Ort zusammenzutreffen, den Berichten über 
anhaltenden Einschüchterungen nachzugehen und zu versu-
chen, die Gewerkschaft wieder aufzubauen. Die Stadt selbst 
wird praktisch von RMG Gold kontrolliert, und der Großteil der 
Bevölkerung arbeitet bei dem Unternehmen.

Bei einem früheren Besuch von zwei GTUC-Vertretern in der 
Stadt waren ihnen Sicherheitsbeauftragte von RMG Gold 
gefolgt und hatten Fotos gemacht. Die Einwohner hatten Angst, 
mit ihnen zu sprechen, weil sie fürchten, ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren. Während des zweiten Besuchs am 30. September 
sprachen die Gewerkschaftsvertreter mit zahlreichen Menschen 
in der Stadt, die ihre Probleme schilderten, von niedrigen Löh-
nen bis hin zu ernsthaften Gesundheitsgefahren. In der ersten 
Nacht während ihres Besuchs versuchte ein Direktor von RMG, 
die freiwilligen Helfer der Gewerkschaft einzuschüchtern, die an 
einer Bushaltestelle mit Beschäftigten sprachen. Zudem bestritt 
er jegliche Gesundheitsgefahren oder Umweltverschmutzung 
und behauptete, dass das bei der Goldgewinnung verwendete 
Zyanid nicht gefährlich sei.

Am zweiten Tag ihres Besuchs kam es zu ernsthaften Eingrif-
fen. Es war eine öffentliche Sitzung organisiert worden, um 
die größten Probleme der Beschäftigten aufzugreifen und die 
falschen Behauptungen zu widerlegen, die RMG Gold über die 
Gewerkschaft verbreitete. Lia Ajiaschwili, eine Vertreterin der 
Geschäftsführung von RMG Gold, machte vor Sitzungsbeginn 
mit einer Hupe Lärm vor dem Sitzungsraum und rief später 
jedes Mal dazwischen, wenn die Gewerkschaftsvertreter etwas 
sagen wollten, so dass die Sitzung im Prinzip nicht stattfinden 
konnte. Viele derjenigen, die gekommen waren, um an der 
Sitzung teilzunehmen, gingen wieder. Am Tag zuvor hatten 

sich die Beschäftigten und die Einwohner der Stadt über das 
Unternehmen beschwert und gesagt, dass sie sich gewerk-
schaftlich organisieren wollten, um ihre Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, aber angesichts der aggressiven Haltung der 
RMG-Vertreterin, trauten sie sich nicht mehr, dies vor einem 
breiteren Publikum zu wiederholen.

Versuch, eine unabhängige Gewerkschaft zu untergra-
ben: Die georgische Eisenbahn verteilt Prämien an Mitarbeiter, 
die der von den Arbeitgebern unterstützten gelben Gewerk-
schaft beitreten. So erhielt Zurab Nasaria zum Beispiel im April 
2014 eine viel höhere Prämie als andere Arbeiter. Die Manager 
ermutigen die Beschäftigten ganz offen, ihre Mitgliedschaft bei 
der Neuen Eisenbahnergewerkschaft (RWNTUG) zu kündigen. 
Viele Arbeitnehmer sind aufgrund des vom Management 
ausgeübten Drucks aus der Gewerkschaft ausgetreten. Die 
Unternehmensleitung hat ferner versucht, die Gewerkschaft 
dadurch zu untergraben, dass die Zahlung von Gewerkschafts-
beiträgen verzögert oder übermäßig kompliziert wurde.

GUATEMALA  | 5

Gewerkschaftsfeindliche Entlassungen in Purulhá: Nach 
dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters Sebastián Castro 
García wurden in der Gemeinde Purulhá im Departement Baja 
Verapaz am 17. Februar 2016 106 Beschäftigte ungerechtfer-
tigterweise entlassen, einschließlich Mitgliedern der Gewerk-
schaft und ihres Vorstandes, obwohl führende Gewerkschafts-
vertreterInnen eigentlich gesetzlich geschützt sein sollten.

Gewerkschaftsfeindliche Entlassungen in San Rafael: 
Nach dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters Carlos Alfonso 
Mazariegos Ramírez wurden in der Gemeinde San Rafael Pie 
de la Cuesta im Departement San Marcos am 12. Februar 
2016 15 Beschäftigte ungerechtfertigterweise entlassen, 
darunter auch die für Fragen der sozialen Sicherheit zuständige 
Gewerkschaftssekretärin.

Gewerkschaftsfeindliche Entlassungen bei der Zu-
ckerfabrik Palo Gordo: Die Zuckerfabrik Palo Gordo hat in 
Guatemala gezielt Gewerkschaftsmitglieder entlassen, um die 
Gewerkschaft und den Tarifvertrag zu untergraben. Zunächst 
wurden am 28. Februar 2015 zehn Beschäftigte entlassen, 
dann weitere zehn am 15. Oktober 2015, fünf am 6. November 
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2015 und noch einmal zehn am 20. November 2015. Die 
Mitgliederzahl der bei dem Betrieb vertretenen Gewerkschaft, 
der Sindicato de Trabajadores del Ingenio Palo Gordo, ging 
im November 2015 von 283 auf lediglich 203 zurück. Der 
Betrieb führt eine gewerkschaftsfeindliche Kampagne, um die 
Beschäftigten von einem Gewerkschaftsbeitritt abzuhalten und 
Gewerkschaftsaktivitäten zu unterbinden.

Gewerkschafter aus Jalapa ermordet: Am 24. Septem-
ber 2015 wurde der Gewerkschafter Mynor Rolando Ramos 
Castillo, Mitglied der Gewerkschaft SITRAMJ (Sindicato de 
Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa), ermordet. Der 
Kommunalbeschäftigte war wegen seiner Gewerkschaftsak-
tivitäten entlassen worden und hatte sich an der Kampagne 
beteiligt, mit der der Bürgermeister von Jalapa, Elmer Leónidas 
Guerra, dazu veranlasst werden sollte, sich an die Anordnung 
des Arbeitsgerichtes zu halten und ungerechtfertigterweise 
entlassene Beschäftigte wieder einzustellen.

HAITI   | 4

Gewerkschaftsfeindlichkeit: In einer Mitteilung der Con-
fédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) 
von 2016 an den IGB hat die Gewerkschaftsorganisation die 
Absprachen zwischen der Regierung und der Gewerkschaft 
Front syndical haïtien (FSH) verurteilt. Angaben des CTSP-Ver-
treters Jean Bonald Golinsky zufolge haben die Behörden 
diese Scheingewerkschaft ins Leben gerufen, um die anderen 
Gewerkschaften zu marginalisieren. Während des Transportar-
beiterstreiks im Februar 2015 hat Joseph Montes, der FSH-Ko-
ordinator, diese Protestaktion nachdrücklich kritisiert und als 
politisch motiviert bezeichnet. Joseph Montes ist auch Direktor 
des staatlichen Transportunternehmens Service Plus, bei dem 
er in der Vergangenheit zahlreiche Beschäftigte entlassen 
haben soll, einschließlich sämtlicher Gewerkschaftsvertreter. 
Der CSTP-Vertreter hat zudem Bedauern darüber geäußert, 
dass die neun im Jahr 2012 entlassenen Mitglieder der 
Gewerkschaftsvertretung bei der Post immer noch nicht wieder 
eingestellt wurden, obwohl die von der Regierung eingerichtete 
unabhängige Institution für den Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger (Office de la protection du citoyen, OPC) dies gefordert 
hatte. Seines Erachtens sei gewerkschaftsfeindliche Diskrimi-
nierung in Haiti die Regel, vor allem in der Privatwirtschaft wie 
bei der Brauerei BRANA, im Bankensektor und in den Freihan-

delszonen, wo die Arbeitgeber häufig mit den Gewerkschaften 
konkurrierende Betriebsräte einsetzen.

Weitere Repressionen bei der Brauerei BRANA:Füh-
rende Vertreter der Gewerkschaft der BRANA-Beschäftigten 
(SYTBRANA) wurden bedroht, und zwei aktive Gewerkschafter 
wurden im August 2015 entlassen, ein weiterer Beschäfti-
gter, Wilson Celiné, am 1. September. Er hatte Anfang 2015 
an einem von der kanadischen Gewerkschaft Teamsters 
organisierten Seminar teilgenommen und kaum verschleierte 
Drohungen seitens der Betriebsleitung erhalten. Kurze Zeit 
darauf war er nur knapp einem schweren Unfall entgangen, 
nachdem ein Vorgesetzter eine Flaschenwaschanlage, die er 
gerade wartete, wieder in Gang gesetzt hatte. Am 1. September 
wurde Wilson entlassen, was damit begründet wurde, dass sein 
Profil nicht den Bedürfnissen des Betriebes entspreche (obwohl 
er bereits seit zehn Jahren dort gearbeitet hatte) und dass 
seine Beschwerde im Anschluss an den Beinaheunfall nichts 
damit zu tun habe. Die Internationale Union der Lebensmittel-, 
Landwirtschafts-, Hotel-, Restaurant-, Catering-, Tabak- und 
anverwandter Arbeitnehmerverbände (IUL) hat eine Delega-
tion entsandt, um die Lage zu untersuchen. Die kanadische 
Gewerkschaft Teamsters und andere haben Druck auf den 
Brauereiriesen Heineken ausgeübt, damit er für die Achtung 
der Gewerkschaftsrechte in seiner haitischen Niederlassung 
BRANA sorgt.

HONDURAS  | 4

Fyffes-Beschäftigte wegen Gewerkschaftsgründung 
entführt: Vierzehn bei SURAGROH, einer Melonenplantage 
und Fyffes-Tochter in Honduras, beschäftigte Frauen wurden 
im Dezember 2015 in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem 
sie durch chemische Schadstoffe, mit denen sie ohne jegliche 
Schutzausrüstung arbeiten mussten, vergiftet worden waren.

Berichten der Beschäftigten zufolge kommt das Unternehmen 
seinen gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf den Mindest-
lohn, Überstundenbezahlung, Feiertage oder Sonntagsarbeit 
nicht nach. Die Sozialversicherungsbeiträge werden zwar von 
den Löhnen abgezogen, aber nicht an die staatlichen Stellen 
weitergeleitet, so dass die Beschäftigten keinen Zugang zum 
Gesundheitssystem haben und Unterstützungsleistungen, auf 
die sie Anspruch haben, nicht erhalten.
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Das Unternehmen stellt den Beschäftigten zudem in rechts-
widriger Weise den Transport auf die Felder in Rechnung, und 
als sie Ende Januar 2016 einen Ortsverband der Landarbei-
tergewerkschaft STAS gründeten, wurden vier Mitglieder des 
neuen Vorstandes entführt, bedroht und einen Tag lang isoliert 
festgehalten, bis sie ihre Mitgliedschaft aufgaben.

Hochschullehrergewerkschafter ermordet: Am 17. 
Juni 2015 wurde Héctor Orlando Martínez, der Vorsitzen-
de der Sektion Nr. 6 der Hochschulgewerkschaft Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras 
(SITRAUNAH), im regionalen Universitätszentrum CURLP-UNAH 
(Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico) in der Stadt 
Choluteca ermordet.

Der Gewerkschafter befand sich auf dem Heimweg von der 
Arbeit an der Universität. Berichten zufolge wurde er von zwei 
Personen auf einem Motorrad angegriffen, die Schüsse auf 
sein Fahrzeug abfeuerten und ihn 12 Mal trafen. Der Vorfall 
ereignete sich Berichten zufolge im Anschluss an eine Unter-
suchung, die eine Menschenrechtskommission im Zusammen-
hang mit von Héctor Orlando Martínez erhobenen Beschwerden 
begonnen hatte.

Am 19. Mai 2015 hatte die Interamerikanische Menschen-
rechtskommission angesichts der Drohungen und Einschüchte-
rungen gegen ihn als direkte Folge seiner Arbeit als SITRAU-
NAH-Vertreter Schutzmaßnahmen für Héctor Orlando Martínez 
und seine Familie gefordert.

INDIEN   | 5

200 Erzieherinnen nach Lohnprotesten verhaftet: Schät-
zungsweise 200 Erzieherinnen wurden im Dezember 2015 we-
gen ihrer Teilnahme an Protesten verhaftet. Sie hatten von der 
Regierung die Zahlung der ihnen zustehenden Lohnerhöhungen 
gefordert. Viele berichteten, dass ihre sowieso bereits niedrigen 
Löhne seit über vier Monaten nicht mehr gezahlt worden seien. 
Der Gewerkschaftsdachverband Centre of Indian Trade Unions 
(CITU), der bei der Organisation der Proteste geholfen hatte, hat 
die Verhaftungen verurteilt und erklärt, dass die Frauen für ihre 
legitimen Rechte kämpften. Die Beschäftigten haben zudem 
aus eigener Tasche zum Betrieb der Kinderbetreuungsein-
richtungen beigetragen. Die Regierung hat später einige ihrer 

Forderungen erfüllt, u.a. eine einmonatige Lohnfortzahlung bei 
krankheitsbedingter Fehlzeit und die Bereitstellung von Geldern 
für den Bau neuer Einrichtungen.

Protestierende nach langjährigem Lohnkonflikt 
inhaftiert: Am 31. Dezember 2015 hat die Polizei auf dem 
Land als Zeitarbeitskräfte beschäftigte Gewerkschaftsaktivisten 
inhaftiert, die vor dem Sekretariat der Regierung gegen Niedrig-
löhne protestiert hatten. Sie waren in den vergangenen sieben 
Jahren mehrfach mit dem Minister für ländliche Entwicklung 
und anderen hohen Beamten zusammengetroffen, aber der 
Konflikt war nicht beigelegt worden. Zudem waren besser 
bezahlte offene Stellen ausgeschrieben worden, aber den seit 
Jahren beschäftigten Zeitarbeitern waren keine festen Verträge 
angeboten worden. Die Polizei hatte versucht, die Protestie-
renden vom Ministerium zu entfernen und sie, als dies nicht 
gelang, auf das örtliche Polizeirevier gebracht und sie bis zur 
Erstellung eines Berichtes inhaftiert.

Arbeitsreformen drohen den Arbeitnehmerschutz und 
die Gewerkschaftsrechte zu untergraben: Im April 2015 
hat die Regierung der Nationalen Demokratischen Allianz die 
Zusammenfassung von drei Arbeitsgesetzen, des Gewerk-
schaftsgesetzes von 1926, des Arbeitsbeziehungsgesetzes 
von 1947 und des Gesetzes über die Beschäftigung in der 
Industrie von 1946, in einem einzigen Arbeitsbeziehungsgesetz 
vorgeschlagen. Die Gewerkschaften haben kritisiert, dass sie 
nicht genügend in die Vorbereitungen des Gesetzes, das die 
Gewerkschaftsrechte und den Arbeitnehmerschutz untergraben 
würde, einbezogen worden seien.

Der Gesetzentwurf sieht erhebliche Änderungen in Bezug 
darauf vor, wie Gewerkschaften in Betrieben gegründet und 
von der Regierung registriert werden können. Nach den bisher 
geltenden Gesetzen können sieben Mitglieder einer Gewerk-
schaft deren Registrierung beantragen, ungeachtet der Größe 
des Betriebes. Der neue Entwurf sieht vor, dass mindestens 
zehn Prozent der Gesamtbelegschaft oder 100 Beschäftigte für 
die Gründung einer Gewerkschaft erforderlich sind.

Auch die Definition eines Streiks wird durch den Entwurf 
geändert und soll künftig auch „Gelegenheitsurlaub von 50 
Prozent oder mehr der Beschäftigten in einer Branche an einem 
gegebenen Tag“ beinhalten.  

Das neue Gesetz enthält keine Bestimmungen zur Förderung 
von Tarifverhandlungen, sondern setzt stattdessen auf ein 
Schiedsverfahren. Mehrere Bestimmungen des Gesetzes bezie-
hen sich auf entweder anerkannte oder zertifizierte Verhand-
lungsführer, ohne die Verfahren für die Anerkennung dieser 
Verhandlungsführer festzulegen. Zudem sollen künftige alle 
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Amtsträger einer eingetragenen Gewerkschaft in den Betrieben 
oder Branchen, in denen die Gewerkschaft aktiv ist, beschäftigt 
sein, wodurch das Recht der Gewerkschaft auf die freie Wahl 
ihrer eigenen Amtsträger eingeschränkt wird.

Eine andere Bestimmung würde es Unternehmen mit bis zu 
300 Beschäftigten (zuvor 100) ermöglichen, ohne staatliche 
Genehmigung Freisetzungen vorzunehmen. In Indien haben 85 
Prozent der verarbeitenden Betriebe weniger als 50 Beschäf-
tigte, und ungefähr die Hälfte dieser Beschäftigten arbeiten mit 
Kurzzeitverträgen und verdienen nur 5 oder 6 US-Dollar pro 
Tag. Durch die Vorschläge der Regierung würde ihnen ein un-
erlässlicher gesetzlicher Schutz genommen und ihre Situation 
wäre noch prekärer als bisher. 

Im September haben die indischen Gewerkschaftsdachver-
bände INTUC (Indian National Trade Union Congress), AITUC 
(All Indian Trade Union Congress), HMS (Hind Mazdoor Sabha), 
CITU (Centre of Indian Trade Unions), AITUC (All India Trade 
Union Congress), TUCC (Trade Union Coordination Committee), 
SEWA (Self-Employed Women’s Association), AICCTU (All India 
Central Council of Trade Unions), UTUC (United Trade Union 
Congress) und LPF (Labour Progressive Federation) aus Protest 
gegen die geplanten Reformen zu einem landesweiten Streik 
aufgerufen. Zig Millionen Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. 
Die Gewerkschaften hatten einen Forderungskatalog mit zwölf 
Punkten vorgelegt, der neben der Ablehnung der Arbeitsgeset-
zänderungen auch einen neuen Mindestlohn, die Beendigung 
von Zeitarbeitsverträgen im Falle einer mehrjährigen dauer-
haften Beschäftigung und die Zahlung derselben Löhne und 
Leistungen für Zeitarbeitskräfte wie für reguläre Beschäftigte 
für ähnliche Tätigkeiten, die strikte Inkraftsetzung aller grundle-
genden Arbeitsgesetze, soziale Sicherheit für alle Beschäftigten, 
die zwingende Registrierung von Gewerkschaften innerhalb von 
45 Tagen ab der Einreichung des entsprechenden Antrages 
sowie die unverzügliche Ratifizierung der IAO-Übereinkommen 
87 und 98 beinhaltete. 

Als Reaktion auf die Proteste hat die Regierung einen intermi-
nisteriellen Ausschuss eingerichtet und den Gewerkschaften 
versichert, dass Konsultationen über die Reformen stattfinden 
würden. Bis Ende 2015 waren noch keine Reformen beschlos-
sen worden.

INDONESIEN  | 5

Angegriffene und verletzte Beschäftigte müssen sich 
vor Gericht verantworten: Dreiundzwanzig Beschäftigte, 
darunter der Generalsekretär der Confederation of Indonesian 
Trade Unions (KSPI), Muhammad Rusdi, ein Student und zwei 
Mitarbeiter des Jakarta Legal Aid Institute (LBH), wurden im Zu-
sammenhang mit einer Demonstration am 30. Oktober 2015 zu 
Verdächtigen erklärt. Die kollektive Aktion richtete sich gegen 
die Regierungsverordnung Nr. 78/2015 über Löhne und endete 
mit einem Angriff der Polizei auf die Beschäftigten. Obwohl es 
die Demonstranten waren, die u.a. mit Tränengas angegriffen, 
verletzt und verhaftet wurden, bezeichnet die Polizei sie jetzt 
als Provokateure, und sie müssen sich gemäß Artikel 216 des 
Strafgesetzbuches verantworten, weil sie während der Kundge-
bung angeblich die Anweisungen der Polizei missachtet haben. 
Dies wirft die Frage auf, warum die Beschäftigten plötzlich zu 
Verdächtigen erklärt wurden, während nichts gegen die Poli-
zisten unternommen wurde, die für die Übergriffe verantwortlich 
waren. Der Pflichtverteidiger Maruli Tua vom LBH Jakarta geht 
davon aus, dass die namentliche Nennung der Aktivisten darauf 
abzielt, sie zu kriminalisieren, wie schon viele andere führende 
Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen zuvor, und somit 
die Redefreiheit zu unterdrücken.

Phillips Seafood in Lampung untergräbt unabhängige 
Gewerkschaften durch ungerechtfertigte Entlassungen 
und die Gründung einer Scheingewerkschaft: Das in den 
USA ansässige Unternehmen Phillips Seafood, das über eine 
Fischrestaurantkette an der Ostküste, Filialen an Flughäfen 
und in Kasinos verfügt sowie verarbeitete Meeresfrüchte und 
Fischprodukte vermarktet, betreibt sein größtes Produktions-
zentrum im indonesischen Lampung. Während des Jahres 
2015 hat das Unternehmen bei mehr als einer Gelegenheit 
gewerkschaftsfeindliches Verhalten an den Tag gelegt. So wur-
den 205 Beschäftigte per SMS entlassen, um den Großteil der 
Arbeitsplätze an isolierte Heimarbeitskräfte zu vergeben, die für 
die Hälfte des Lohns der regulären Beschäftigten arbeiten. Von 
den 205 Entlassenen wurden lediglich 50 auf Gelegenheitsba-
sis wieder eingestellt und auch nur unter der Bedingung, dass 
sie keiner Gewerkschaft beitreten.

Um unabhängige Gewerkschaften weiter zu untergraben, hat 
Phillips Seafood eine Scheingewerkschaft gegründet und die 
Beschäftigten anschließend unter Druck gesetzt, ihr beizutre-
ten, wenn sie weiterhin für das Unternehmen arbeiten wollten. 
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Danach wurde eine „Abstimmung“ durchgeführt, bei der sich 
die Beschäftigten zwischen der echten Gewerkschaft und der 
neuen gelben Gewerkschaft entscheiden sollten. Um das Ganze 
offiziell aussehen zu lassen, wurden zwei lokale Beamte des 
Arbeitsministeriums eingeschaltet und die Beschäftigten be-
wusst in dem Glauben gelassen, dass die Überprüfung legitim 
sei, während ihnen mit dem Verlust des Arbeitsplatzes gedroht 
wurde und sie gezwungen wurden, am 25. und 26. November 
an der Abstimmung teilzunehmen. Eine letzte Abstimmung war 
für den 16. und 17. Dezember geplant, aber mit Unterstützung 
der Gewerkschaft Federation of Lampung Workers’ Unions 
(FSBL) verweigerten die Beschäftigten die Teilnahme daran. 
Das Arbeitsministerium der Provinz hat die Unrechtmäßigkeit 
der Überprüfung bestätigt, da ein Privatunternehmen ohne 
Aufsicht keine Abstimmung über eine Gewerkschaftsvertretung 
abhalten könne. Die Rolle der beiden Beamten des Arbeitsmi-
nisteriums und der von Phillips Seafood bei der Angelegenheit 
wird jetzt untersucht.

Führende Gewerkschaftsvertreter schikaniert und 
eingeschüchtert: Nach den Festnahmen vom 30. Oktober 
im Zuge der Mindestlohnproteste wurden mehrere führende 
Gewerkschaftsvertreter Opfer von Schikanen und Einschüch-
terungen. Muhamad Rusdi, Generalsekretär der indonesischen 
Gewerkschaft Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 
wurde zur Befragung vorgeladen. Kurz nach den Demonstrati-
onen wurde das Büro des KPBI-Ortsverbandes (Komite Politik 
Buruh Indonesia) in Nordjakarta von der Polizei besetzt, das 
KSPI-Hauptbüro und alle Ortsverbandsbüros der Metallarbeiter-
gewerkschaft Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 
wurden von der Polizei und anderen Behörden überwacht, und 
ein Gewerkschafter wurde in Ostjava von der Polizei verprügelt. 
Mehrere führende Gewerkschaftsvertreter berichteten zudem, 
dass ihre Privatwagen beschädigt worden seien.

Gewalt und Festnahmen bei Mindestlohndemonstration: 
Als drei Gewerkschaftsdachverbände des Landes (Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia - KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia – KSPSI und Konfederasi Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia – KSBSI) vom 24. bis 27. November eine 
zweite Runde friedlicher Demonstrationen gegen die Mindest-
lohnreformen organisierten, wurden diese von der Regierung 
für rechtswidrig erklärt. Das Arbeitsministerium, die Arbeitgeber 
und die Polizei drohten mit Sanktionen und Geldstrafen.

Als die Demonstrationen dennoch stattfanden, setzte die Polizei 
Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. 
Zahlreiche Gewerkschaftsaktivisten wurden von der Polizei 
festgehalten, aber später wieder freigelassen.

IRAN   | 5

Gewerkschaftsführer stirbt nach Misshandlung im Ge-
fängnis: Shahrokh Zamani, Mitglied des Gründungsausschus-
ses der Malergewerkschaft in Teheran und des Ausschusses für 
die Förderung der Gründung von Arbeitnehmerorganisationen, 
wurde am 13. September 2015 im Gefängnis Gohardasht 
(Rajai Shahr) in Karadsch tot aufgefunden. 

Shahrokh Zamani war ursprünglich im Juni 2011 verhaftet 
und wegen „der Verbreitung regimefeindlicher Propaganda, 
der Gründung sozialistischer Gruppen und der Gefährdung der 
nationalen Sicherheit“ zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wor-
den. Als aktiver Gewerkschaftsführer hatte er die Beschäftigten 
organisiert und war für ihre Rechte eingetreten.

Shahrokh wurde von seinem Mitinsassen tot aufgefunden, als 
er am Morgen versuchte, ihn aufzuwecken. Sein Leichnam wies 
Blutspuren an Mund und Nase auf. Die Behörden behaupteten, 
dass er eines natürlichen Todes gestorben sei. 

Shahrokh Zamani hatte Angaben seiner Tochter zufolge vor sei-
nem Haftantritt keine gesundheitlichen Probleme, aber infolge 
seiner Behandlung im Gefängnis verschlechterte sich sein Ge-
sundheitszustand immer weiter. Nach einem Jahr Haft schrieb 
er einen Brief an Arbeitnehmer- und Menschenrechtsorganisa-
tionen, in dem er die körperlichen und seelischen Misshand-
lungen beschrieb, denen er ausgesetzt war. Er äußerte zudem 
die Befürchtung, dass sein Leben und das anderer politischer 
Gefangener in Gefahr sein könnte. Aus Protest gegen die Miss-
handlungen begann er einen Hungerstreik. Obwohl er infolge 
der Misshandlungen und Folter mehrfach das Bewusstsein 
verlor, wurden ihm Medikamente verweigert, und es dauerte ein 
Jahr, bis eine MRT-Untersuchung gemacht wurde. Zudem durf-
te ihn niemand besuchen, und er wusste, dass seine Familie 
fortwährend von der Regierung schikaniert wurde. 

Weitere Haftstrafen für Lehrkräfte: Esmail Abdi, der 
Generalsekretär der Iranischen Lehrervereinigung in Teheran, 
wurde vom Islamischen Revolutionsgericht unter Vorsitz des 
berüchtigten Richters Salavati zu sechs Jahren Haft verurteilt. 
Das Urteil wurde am 22. Februar 2016 verkündet, nachdem 
das Verfahren am 31. Januar begonnen hatte. Zur Last gelegt 
wurden Esmail Abdi u.a. „Versammlung und Verschwörung 
zur Störung der öffentlichen Ordnung“ sowie „systemfeind-
liche Propaganda“. Die wahren Gründe für seine Verhaftung 
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und Inhaftierung, so seine Gewerkschaft, seien seine aktive 
Gewerkschaftsarbeit als Generalsekretär der Iranischen 
Lehrervereinigung in Teheran und seine Führungsrolle bei den 
Lehrerprotesten.

Mahmoud Beheshti Langroodi, ein Sprecher der Iranischen 
Lehrervereinigung, Mohammad Reza Niknejad und Mehdi 
Bohlooli, beide ehemalige Vorstandsmitglieder der Iranischen 
Lehrervereinigung in Teheran, wurden am 7. März 2016 vom 
Islamischen Revolutionsgericht in Teheran zu jeweils fünf Jah-
ren Haft verurteilt, was vom Berufungsgericht zu überprüfen ist. 
Mahmoud Beheshti Langroodi verbüßte bereits eine neunjähri-
ge Haftstrafe, die Richter Salavati im Rahmen eines nur wenige 
Minuten dauernden Verfahrens angeordnet hatte. Mohammad 
Reza Niknejad und Mehdi Bohlooli waren am 31. August 
verhaftet und am 29. September 2015 gegen eine Kaution in 
Höhe von 300 Millionen Toman freigelassen worden.

Bergarbeiter wegen Protestes gegen Entlassungen 
verhaftet: Zwanzig Beschäftigte der Kupfermine Khatoonabad 
in Kerman wurden am 26. Januar 2016 wegen ihrer Beteili-
gung an Protesten gegen die Nichtzahlung der Löhne und die 
Entlassung von 130 Zeitarbeitskräften nach der Ankündigung 
einer Reihe von Tests im September 2015 verhaftet. Am 13. 
Februar 2016 wurden einige der Verhafteten gegen Kaution 
freigelassen.

KAMERUN  | 4

Chinesischer Arbeitgeber ignoriert Arbeiterforde-
rungen auf Großbaustelle: Am 11. und 12. Juli sind die 
Ordnungskräfte brutal gegen einen Streik der Arbeiter auf der 
Staudammbaustelle in Menve’lé vorgegangen. Angaben der 
Streikenden zufolge haben die Polizisten Tränengas eingesetzt 
und mit scharfer Munition in die Menge geschossen. Zehn 
Streikende, darunter zwei Frauen, hätten in ein Krankenhaus 
eingeliefert werden müssen, und mehrere Menschen seien 
verhaftet worden. Am 17. Juli hat die Presse über weitere Ge-
walttätigkeiten berichtet. Die vom Gewerkschaftsdachverband 
Confédération camerounaise du travail (CCT) unterstützten 
Streikenden haben die Missbräuche seitens des Arbeitgebers, 
des chinesischen Unternehmens Sinohydro, verurteilt: sexuelle 
Misshandlung, Korruption und willkürliche Entlassungen, 
schlechte Arbeitsbedingungen usw. Laut Arbeitgeber sei nur 

eine Minderheit der 1.448 Beschäftigten für den Arbeitskonflikt 
verantwortlich. Der Minister für Arbeit und soziale Sicherheit hat 
dies dennoch zum Anlass genommen, persönlich zu interve-
nieren, um Zusagen des Arbeitgebers in Bezug auf den Beginn 
eines sozialen Dialogs und die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen zu erhalten.

Verzögerungen bei der Überweisung von Beiträgen an 
Gewerkschaften: Der Freie Gewerkschaftsbund von Kamerun, 
USLC, berichtet, dass Arbeitgeber oft die Überweisung von Ge-
werkschaftsbeiträgen durch das Check-off-System verzögern, 
und somit die finanziellen Mittel der Gewerkschaften beschrän-
ken. Er berichtet auch, dass es Störungen und Manipulationen 
in Gewerkschaftswahlen von Seiten der Arbeitgeber gab, die 
zuletzt die Arbeitnehmer im Gesundheitsbereich in Mfoundi und 
Bauarbeiter, die von chinesischen Unternehmen beschäftigt 
sind, beeinträchtigen.

Gewerkschaftsfeindliche Belästigungen in Bank: Der 
Freie Gewerkschaftsbund von Kamerun (Union des Syndicats 
Libres du Cameroon - USLC) berichtet, dass Mitglieder der Fi-
nanzgewerkschaft bei der multinationalen ATTIJARIWAFA-Bank 
regelmäßig verbaler Belästigung durch das Management 
ausgesetzt sind, und dass es mehrere Fälle gab, in denen die 
Gewerkschaftsvertreter an eine anderen Stelle versetzt worden 
sind, ohne dass der Arbeitsinspektor darüber informiert wurde. 
Die Belästigung ist so hartnäckig, dass die Gewerkschaft in 
Betracht zieht, an den nächsten Wahlen der gewerkschaftlichen 
Vertretung, die im Januar 2016 stattfinden, nicht teilzunehmen.

Die USLC berichtet auch, dass im Bankensektor allgemein eine 
eklatante Diskriminierung vorherrscht. Arbeitgeber bevorzugen 
es in der Regel lieber nur mit einer Gewerkschaft zu verhandeln 
und den Rest zu ignorieren.

KENIA   | 4

Lehrkräften Verhandlungsrecht verweigert, Streikenden 
mit Entlassung gedroht: Der Oberste Gerichtshof Kenias 
hat im August 2015 entschieden, dass staatliche Lehrkräfte 
im Einklang mit den Forderungen ihrer Gewerkschaften, der 
Kenya National Union of Teachers (KNUT) und der Kenya Union 
of Post-Primary Education Teachers (KUPPET), Gehaltserhö-
hungen in Höhe von 50 bis 60 Prozent erhalten sollten. Die 
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Regierung hat dies jedoch mit dem Argument abgelehnt, dass 
ihr dafür die Mittel fehlten. Die Gewerkschaften hatten mehr 
als 18 Jahre für Gehaltserhöhungen gekämpft, immer wieder 
erlebt, dass die Regierungen ihre Zusagen nicht einhielten und 
schließlich beschlossen, ihre Mitglieder zum Streik aufzurufen, 
wenn es bis zum Beginn des neuen Schuljahres am 31. August 
keine Erhöhungen gegeben habe. Als die Gehaltserhöhungen 
ausblieben, fand der Streik unter Beteiligung von über 280.000 
Lehrkräften statt. 

Am 4. September wurde der Streik, der offiziell am 1. 
September begonnen hatte, von einem Gericht in Nairobi für 
„ungeschützt“ erklärt, d.h. wer daran teilnimmt, ist nicht vor 
Disziplinarmaßnahmen geschützt. Es ist allerdings nicht so weit 
gegangen, den Streik für rechtswidrig zu erklären.  

Am 14. September wurde den streikenden Lehrkräften ein 
Ultimatum gestellt: Entweder sie kehrten bis Freitag zur Arbeit 
zurück, oder sie müssten mit Entlassung rechnen. Ihr Arbeitge-
ber, die Teachers Service Commission (TSC), hat zudem erklärt, 
dass die Streikenden für die Tage, die sie nicht zur Arbeit 
erschienen seien, nicht bezahlt würden. Die Lehrkräfte wurden 
zwar nicht entlassen, aber 245.000 von 288.060 wurden für 
September nicht bezahlt. Die TSC hat nur 42.973 von ihnen 
ihre Gehälter ausgezahlt, hauptsächlich SchulleiterInnen, ihren 
StellvertreterInnen und FachbereichsleiterInnen, die Gewerk-
schaften nicht beitreten dürfen und während des Streiks in den 
Schulen geblieben waren.  

Am 25. September wies Arbeitsgerichtsrichter Nelson Abuodha 
die Lehrergewerkschaften schließlich an, den Streik 90 Tage 
lang auszusetzen. In dieser Zeit werde ein Schlichtungs- und 
Schiedsverfahren stattfinden, an dessen Ende beide Parteien 
die Möglichkeit hätten, im Falle eines Scheiterns einen 
Arbeitskonflikt auszurufen. Der Richter lehnte es zudem ab, den 
Streik für rechtswidrig zu erklären. Anfang Oktober nahmen die 
Lehrkräfte die Arbeit wieder auf. 

Im November wurden die den Lehrkräften zuvor von einem 
Arbeitsgericht zugesprochenen Gehaltserhöhungen um bis 
zu 60 Prozent von einem Berufungsgericht abgelehnt. Das 
Gericht kam zu dem Schluss, dass das Arbeitsgericht nicht 
befugt gewesen sei, einen Beschluss in dieser Sache zu fassen. 
Der Gewerkschaftsbund COTU (Central Organisation of Trade 
Unions) legte den Fall daraufhin im November der IAO vor.  

Die TSC hatte bis Januar 2016 immer noch keine Gehaltsver-
handlungen begonnen und die Mitgliedsbeiträge für die Monate 
Oktober, November bzw. Dezember nicht von den Lehrerge-
hältern abgezogen und an die Gewerkschaften überwiesen, so 
dass ihnen umfangreiche Mittel fehlten.

Streikende Hafenarbeiter entlassen: Am 4. Juli 2015 
wurden im größten ostafrikanischen Hafen in der kenianischen 
Stadt Mombasa 28 Beschäftigte fristlos entlassen, weil sie 
einen Streik organisiert hatten, der den Hafenbetrieb zwei Tage 
lang lahmgelegt hatte. Mehr als 2.000 Beschäftigte hatten am 
1. und 2. Juli aus Protest gegen die höheren Abzüge für die 
staatliche Krankenversicherung NHIF, ohne eine Erhöhung der 
Löhne, die Arbeit niedergelegt, woraufhin ihnen die Hafen-
verwaltung umgehend mit Entlassung drohte und ihre Stellen 
ausschrieb. Am 3. Juli erwirkte die Regierung eine gerichtliche 
Verfügung, mit der die Streiks untersagt wurden. 

In einer nahegelegenen Schulungseinrichtung, die der Hafenbe-
hörde gehört und die von ihr betrieben wird, wurden am 4. Juli 
mindestens zehn Menschen verletzt, als Tausende hineinstürm-
ten, um sich auf die ausgeschriebenen Stellen der Streikenden 
zu bewerben. 

Der amtierende Transportminister, James Macharia, machte die 
Entlassungen anschließend rückgängig, aber die Hafenbehörde, 
die Kenya Ports Authority (KPA), blieb bei ihrem Beschluss, und 
am 5. Juli wurden die 28 Entlassenen vom Sicherheitsdienst 
des Hafens und von Polizisten gewaltsam zur Räumung ihrer 
KPA-Häuser gezwungen. Unter den Entlassenen befanden 
sich betriebliche Gewerkschaftsvertreter und Mitglieder des 
Vorstandes der Hafenarbeitergewerkschaft DWU.

Am Tag darauf wies das Arbeitsgericht Mombasa die Hafenbe-
hörde an, die 28 entlassenen Beschäftigten bis zur Anhörung 
ihres Falls in ihre betriebseigenen Häuser zurückkehren zu 
lassen. Richter James Rika erklärte, dass die Beschäftigten in 
rechtswidriger Weise zur Räumung ihrer Häuser gezwungen 
worden seien, weil sich an einem landesweiten Streik aus 
Protest gegen die NHIF-Abzüge beteiligt hatten.

Streikende Gesundheitsbeschäftigte entlassen: Die 
Bezirksverwaltung Busia hat am 23. November mehr als 1.000 
Gesundheitsbeschäftigte entlassen, nachdem sie eine Woche 
lang gestreikt hatten. Zu dem Streik hatte die Gewerkschaften 
Kenya National Union of Nurses (KNUN) und Kenya Medical 
Practitioners, Pharmacists and Dentists Union (KMPPDU) 
aufgerufen, nachdem die Verhandlungen mit Vertretern der 
Bezirksverwaltung gescheitert waren. Die Beschäftigten hatten 
sich u.a. über verspätete Gehaltszahlungen, ausgebliebene 
Beförderungen und Arzneimittelknappheit beschwert.

Nach der Versendung der Kündigungsschreiben ging die 
Bezirksverwaltung vor Gericht, um den Streik für rechtswidrig 
erklären zu lassen.
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Der Streik endete schließlich mit einer sieben Punkte um-
fassenden Vereinbarung, die am 3. Dezember unterzeichnet 
wurde. Alle Streikenden konnten zur Arbeit zurückkehren, und 
ihnen wurde zugesagt, dass niemand wegen der Beteiligung an 
dem Streik mit Repressalien rechnen müsse.

KOLUMBIEN  | 5

Führendes Mitglied der Gewerkschaft im Gesundheits-
wesen ermordet: Die Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
hat am 12. April 2016 den Mord an Oswaldo Hernández 
Gutiérrez verurteilt, des Vorsitzenden des Ortsverbandes San 
Sebastián de Buenavista der Sindicato Nacional de la Salud y 
Seguridad Social (SINDESS) in der Provinz Magdalena.

Das Attentat ereignete sich in der Nacht vom 7. April, als der 
Gewerkschafter gerade sein Haus betreten wollte und mehrfach 
in den Kopf und Hals geschossen wurde. Er wurde schwer ver-
letzt in ein Krankenhaus in Valledupar gebracht, wo er operiert 
wurde aber in den frühen Morgenstunden des 10. April seinen 
Verletzungen erlag.

Der Gewerkschafter hatte als Techniker im Krankenhaus E.S.E. 
Rafael Paba Manjarrez in San Sebastián gearbeitet und sich 
unermüdlich für die Rechte und Interessen der Gesundheitsbe-
schäftigten in Magdalena eingesetzt.

Protest von Justizbediensteten brutal unterdrückt: Am 1. 
Februar 2016 gingen etwa 300 Einsatzkräfte der Spezialeinheit 
Esmad gewaltsam gegen Justizbedienstete vor, die vor den Zi-
vil- und Familiengerichten im Zentrum von Bogotá protestierten. 

Ihr Protest richtete sich gegen die Vereinbarung 10445 des 
Obersten Justizrates (CSJ), mit der Servicezentren für die Zivil- 
und Familiengerichte eingerichtet worden waren. 

Während der Esmad-Aktion kam es zu Schlägen und zum 
Einsatz von elektrischen Pistolen, wobei mehrere Menschen 
verletzt wurden, einschließlich einer schwangeren Frau.

Lehrergewerkschafterin ermordet: Am 20. November 2015 
hat der kolumbianische Gewerkschaftsbund Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) den Mord an Marceli Méndez Bertel 
verurteilt, der Ortsverbandsvorsitzenden der Lehrervereinigung 

Asociación de Educadores de Sucre (ADES) in Sincelejo. Die 
Gewerkschafterin war am Nachmittag des 17. November beim 
Betreten ihres Hauses in der Gemeinde Sincelejo von mehreren 
bewaffneten Personen angegriffen und mehrfach beschossen 
worden.

SEATECH verletzt Streikrecht: Am 30. Oktober 2015 hat der 
Thunfischverarbeiter Seatech International seine Produkti-
on gestoppt und sein Werk in Cartagena, Kolumbien, zwei 
Wochen lang geschlossen. Die mehr als 1000 Beschäftigten, 
größtenteils Frauen, standen während dieser Zeit ohne Arbeit 
und Einkommen da.

Aus Protest gegen diese Maßnahme beschlossen 125 Frauen, 
Mitglieder der Lebensmittelarbeitergewerkschaft Unión Sindical 
de Trabajadores de la Industria Alimenticia (USTRIAL), einen 
friedlichen Sitzstreik in dem Werk abzuhalten. Drei Tage später 
wurden sie von der mobilen Einsatzpolizei, die die Betriebslei-
tung angefordert hatte, unter Einsatz von Tränengas vertrieben.

USO-Gewerkschafter bedroht: Im August 2015 wurde der 
IGB über die kontinuierlichen Drohungen und Schikanierungen 
gegenüber Héctor Sánchez Gómez, stellvertretender Vorsitzen-
der des kommunalen Aktionskomitees von Rubiales in Puerto 
Gaitán im Departamento del Meta und führender Vertreter der 
Gewerkschaft Unión Sindical Obrera (USO), unterrichtet.

Den vorliegenden Informationen zufolge erhielt Herr Sánchez 
am 1. Juni 2015 um 17:00 Uhr während eines Besuchs beim 
Anwaltskollektiv „José Alvear Restrepo“ (CAJAR) einen Anruf 
von einem Mann aus der Gemeinde Santa Helena in Puerto 
Gaitán, der ihn warnte, dass man ihm neun Millionen Pesos für 
seine Ermordung angeboten habe. Der Mann riet Herrn Sán-
chez dringend davon ab, angesichts der drohenden Gefahren in 
seine Heimatregion zurückzukehren.

In den Monaten April und Mai 2015 wurde Herr Sánchez 
zudem wiederholt von Kriminalpolizisten in Zivil verfolgt und 
fotografiert, während er seiner Gewerkschaftsarbeit nachging.

KOREA, REPUBLIK   | 5

KCTU-Vorsitzender verhaftet, vielen weiteren Ge-
werkschaftern droht eine Anklage: Im November wurde 
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Haftbefehl gegen Han Sang-kyun erlassen, den Vorsitzenden 
des koreanischen Gewerkschaftsbundes KCTU (Korean Confe-
deration of Trade Unions), weil er Märsche und Kundgebungen 
organisiert hatte, um Gerechtigkeit für die Opfer des Fährun-
glücks zu fordern und gegen vorgeschlagene Arbeitsreformen 
zu protestieren.

Die Polizei versuchte, ihn zu verhaften, als er kurz vor einer 
Kundgebung am 14. November auf einer Sitzung sprach, 
aber Gewerkschaftsmitglieder versperrten den Weg, so 
dass Han Sang-kyun entkommen konnte. Neun Personen 
wurden verhaftet, weil sie geholfen hatten, seine Verhaftung 
zu verhindern, 126 mussten mit einer Anzeige rechnen, weil 
sie dem KCTU-Vorsitzenden zur Flucht verholfen oder an 
„illegalen“ Protesten teilgenommen hatten, und weitere 450 
wurden gewarnt, dass die Polizei sie in diesem Zusammenhang 
vernehmen werde.

Zwei Tage nach der Kundgebung vom 14. November suchte 
Han Sang-kyun Zuflucht in einem buddhistischen Tempel und 
erklärte, dass er es den Beschäftigten des Landes schuldig sei, 
zunächst das Problem der bevorstehenden Arbeitsreformen 
zu lösen. Er verließ den Tempel schließlich am 10. Dezember 
nach einer Polizeiaktion, bei der es zu einem Zusammenstoß 
mit Tempelangehörigen gekommen war, woraufhin Han-Sang-
kyun beschloss, den Menschen in dem Tempel keine weiteren 
Zwischenfälle mehr zuzumuten. Er rief für den 16. Dezember zu 
einem erneuten Protest gegen die von der Regierung geplanten 
Reformen auf und erklärte, dass er die brutale Unterdrückung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seitens der Behörden 
publik machen werde.

Han wurde auf dem Polizeirevier Namdaemun in Seoul fest-
gehalten, während er auf seinen Prozess wartete. Als Noriyuki 
Suzuki von der IGB-Regionalorganisation für Asien/Pazifik um 
ein Treffen mit ihm bat, wurde dies von der Polizei nicht geneh-
migt, da „Beweise zerstört“ werden könnten.

Neben der Organisation „illegaler“ Kundgebungen forderte 
die Polizei, den KCTU-Vorsitzenden wegen Volksverhetzung 
anzuklagen. Es war das erste Mal seit 29 Jahren, dass eine 
derartige Anklage erhoben wurde.

Mitglieder der Turmkranführergewerkschaft in Haft: Fünf 
Vertreter der Turmkransparte der Bauarbeitergewerkschaft 
KCWU saßen am Jahresende in Haft und warteten auf ihren 
Prozess, einschließlich ihres Vorsitzenden Kim Myung-uk, der 
gemeinsam mit vier anderen am 27. November 2015 verhaftet 
und beschuldigt worden war, eine Firma, die Turmkräne 
vermietet (Junkeyung Tower Crane), erpresst zu haben. Die 
anderen vier Verhafteten waren Jeong Min-ho, stellvertretender 

Vorsitzender der Turmkransparte; Lee U-seong, Vorsitzen-
der der Turmkransparte in Busan-Ulsan-Süd-Gyeongsang; 
Ko Beom-seok, Organisationsleiter der Turmkransparte in 
Seoul-Gyeonggi; Hwang Seong-yong, Organisationsleiter der 
Turmkransparte in Seoul-Gyeonggi. Tatsächlich hatten sie sich 
um einen Tarifvertrag bemüht.

Regierung verbietet Massenkundgebung, verhaftet Teil-
nehmer und durchsucht Gewerkschaftsbüros: Als bekannt 
wurde, dass für den 14. November eine Massenkundgebung 
geplant war, wurde diese von der Regierung für rechtswidrig er-
klärt und nachdrücklich vor einer Teilnahme daran gewarnt. Mit 
der Aktion sollte gegen die kontroversen Arbeitsmarktreformen, 
die von der Regierung verfassten Geschichtsbücher, den 
sinkenden Reispreis und die Jugendarbeitslosigkeit protestiert 
werden. „Wir werden diejenigen, die illegale Proteste initiieren 
und gewalttätig werden, finden und vor Gericht stellen“, erklärte 
Justizminister Kim Hyun-woong.

Als die Kundgebung dennoch mit rund 100.000 Teilnehmern 
stattfand, setzten die Behörden Tränengas und Wasserwerfer 
ein. Zudem errichtete die Polizei eine Straßensperre mit ihren 
Bussen, um die Protestierenden daran zu hindern, zum Sitz des 
Präsidenten zu marschieren, obwohl das Verfassungsgericht 
den Einsatz von Polizeibussen zu diesem Zweck im Jahr 2011 
für rechtswidrig erklärt hatte. Die Polizei nahm 51 Verhaftungen 
vor, und Schätzungen des KCTU zufolge wurden etwa 500 
Menschen durch exzessive Polizeigewalt verletzt. Neunund-
zwanzig Menschen mussten im Krankenhaus behandelt wer-
den. Angaben der Polizei zufolge seien ca. 22.000 Polizisten, 
700 Polizeibusse und Wasserwerfer zum Einsatz gekommen, 
um den Gwanghwamun-Platz abzuriegeln.

Am darauffolgenden Tag kündigte der Justizminister harte 
Maßnahmen gegen die Organisatoren „gewaltsamer, rechts-
widriger“ Kundgebungen an.

Am 21. November durchsuchte die Polizei der Hauptstadt 
Seoul 12 Büros von acht Gewerkschaften, einschließlich des 
Gewerkschaftsbundes KCTU (Korean Confederation of Trade 
Unions), um nach Anhaltspunkten für eine Beteiligung an den 
Kundgebungen zu suchen. Die Polizei konfiszierte Gewerk-
schaftsunterlagen und kopierte Computerdateien.
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LIBANON   |  4

Arbeitsministerium erkennt Hausangestelltenge-
werkschaft nicht an: Am 29. Dezember 2014 haben 
sechs libanesische Beschäftigte beim Arbeitsministerium die 
Gründung einer Gewerkschaft für Hausangestellte beantragt, 
die gegenwärtig nicht durch das libanesische Arbeitsgesetz 
geschützt sind. Der Gewerkschaft würden Hausangestellte und 
andere angehören, die Pflegedienste für ältere und behinderte 
Menschen erbringen, Reinigungsarbeiten verrichten oder 
ähnliche Berufe ausüben.

Am 25. Januar 2015 haben sich mit Unterstützung der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), des Internationalen 
Gewerkschaftsbundes (IGB) und der Gewerkschaftsorganisation 
FENASOL im Libanon ca. 350 Hausangestellte verschiedener 
Nationalitäten zum Gründungskongress der Gewerkschaft 
versammelt. Laut Gewerkschaftsmitgliedern haben sie jedoch 
keine Antwort auf ihren Antrag erhalten, und Arbeitsminister 
Sejaan Azzi habe die Gewerkschaft Medienberichten zufolge als 
illegal bezeichnet.

Das libanesische Arbeitsgesetz aus dem Jahr 1946 schließt 
sowohl libanesische als auch ausländische Hausangestellte 
ausdrücklich von seinem Geltungsbereich aus und verweigert 
ihnen Schutzmaßnahmen, die für andere Beschäftigte gelten. 
Im Libanon sind schätzungsweise 250.000 ausländische 
Hausangestellte beschäftigt, hauptsächlich aus Sri Lanka, 
Äthiopien, den Philippinen und Nepal. Gemäß Artikel 92 des 
Arbeitsgesetzes wird allen ausländischen Arbeitskräften das 
Recht, Gewerkschaftsvertreter zu wählen oder sich selbst als 
Gewerkschaftsvertreter wählen zu lassen, explizit verweigert.

Infolgedessen wird Tausenden Beschäftigten das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit und auf Tarifverhandlungen abgesprochen, 
und der gesetzliche Schutz für ausländische und einige libane-
sische Arbeitskräfte ist unzureichend, so dass sie Missbrauch 
und Ausbeutung ausgeliefert sind.

Zu den häufigsten von den Botschaften der Entsendeländer und 
von nichtstaatlichen Gruppen dokumentierten Beschwerden 
gehören Misshandlungen durch Arbeitsvermittler, die Nicht-
zahlung oder verspätete Zahlung der Löhne, das Verbot, den 
Arbeitsplatz zu verlassen, die Verweigerung jeglicher Freizeit, 
Zwangsarbeit sowie verbale und körperliche Übergriffe. Obwohl 
Vertreter der libanesischen Regierung wiederholt öffentlich an-

gekündigt haben, dass sie die Bedingungen für Wanderarbeits-
kräfte verbessern würden, wurden bisher keine nennenswerten 
Reformen durchgeführt.

MADAGASKAR  | 3

Subunternehmer von Rio Tinto entlässt zwei führende 
Gewerkschaftsvertreter: Am 5. November konnten sich mehr 
als 100 Sicherheitskräfte von Rio Tinto bei einem Konflikt mit 
ihrem Arbeitgeber Pro’Tech Security nach einem dreiwöchigen 
Streik durchsetzen. Sie hatten vor allem die Wiedereinstellung 
zwei ihrer Vertreter gefordert, die auch führende Vertreter des 
Gewerkschaftsdachverbandes FISEMA sind (Confédération 
générale des syndicats des travailleurs de Madagascar). 
FISEMA-Generalsekretär Eugène Chrétien unterstrich in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung solidarischer Maßnahmen, 
und er würdigte die Geschäftsleitung von Pro’Tech Security 
für ihr Einsehen. IndustriALL hatte seine Mitgliedsorganisation 
unterstützt und die Notwendig einer internationalen Kampagne 
gegen den übermäßigen Rückgriff von Rio Tinto auf Subunter-
nehmen und die damit verbundenen Missstände betont.

Kanadischer Bergbauriese Sherrit untergräbt Ge-
werkschaften: Am 3. Juni hat der Bergbaukonzern Sherrit 
International, der 3.000 Arbeitnehmer direkt beschäftigt und 
weitere 6.000 über Subunternehmer, 900 Beschäftigte an sei-
nem Standort Ambatovy (Nickel und Kobalt) sechs Monate lang 
freigesetzt. Betroffen waren auch 15 Gewerkschaftsvertreter, 
die vor einer derartigen Maßnahme eigentlich hätten geschützt 
sein sollen. Der entsprechende Beschluss war unerwartet und 
ohne Konsultation des Betriebsrates gefasst worden. Viele 
Beschäftigte erfuhren von ihrer betriebsbedingten Freisetzung 
ohne Lohnausgleich am Morgen des 5. Juni, als sie am Minen-
eingang zurückgewiesen wurden. Eine der Betroffenen nahm 
sich daraufhin das Leben. Die Betriebsleitung berief sich auf 
den Rückgang des Nickelpreises und auf einen zweiwöchigen 
Streik Anfang des Jahres, der ebenfalls zur Verringerung der 
Gewinne beigetragen habe. Mit Unterstützung von IndustriALL 
Global Union konnten die Gewerkschaften diese Argumente 
jedoch schnell widerlegen. Das Finanzergebnis für 2014 und 
für das erste Quartal 2015 wurden als ausgezeichnet bewertet. 
Sherry hatte dem Verteidigungsministerium zudem einige 
Monate zuvor eine Million Dollar gespendet, was IndustriALL 
für unethisch hielt. Die IndustriALL-Mitgliedsgewerkschaften 
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FESATI, FSTEM, SVS und SEKRIMA sehen in diesem massiven 
Personalabbau eine Möglichkeit für Sherrit, die Gewerkschaf-
ten mithilfe der Regierung zu zerschlagen, zumal sich der 
Konzern später geweigert hat, Beweise dafür zu liefern, dass 
die Freisetzungen finanzielle Gründe hatten. Es wurde vermutet, 
dass der Arbeitgeber die Gewerkschaften infiltriert hat, was zu 
internen Auseinandersetzungen, Zerwürfnissen und einem Kli-
ma des Misstrauens geführt hat, wodurch die Gewerkschaften 
geschwächt wurden, eine Strategie, die Spannungen, Ängste 
und Ressentiments unter den Beschäftigten und der örtlichen 
Bevölkerung hervorgerufen hat. Im Dezember hat IndustriALL 
die „Arroganz“ des Bergbaukonzerns verurteilt, der eine Ver-
mittlung mit den Gewerkschaften auf Einladung der Behörden 
abgelehnt und den Betriebsrat aufgelöst hat. Festzuhalten ist 
zudem, dass Sherry nie aufgehört hat, ausländische Arbeits-
kräfte, Migranten und örtliche Zeitarbeitskräfte einzustellen, 
und Ende des Jahres gab der Konzern bekannt, dass lediglich 
10% der im Juni Freigesetzten wieder an ihren Arbeitsplatz 
zurückkehren könnten.

Beeinträchtigung des Streikrechts bei der Wasser- und 
Elektrizitätsgesellschaft: Am 18. September wurde Oliva 
Andrianalimanana, der Vorsitzende der IGB-Mitgliedsge-
werkschaft Union des syndicats autonomes de Madagascar 
(USAM) und Präsident des Gewerkschaftsbündnisses bei der 
staatlichen Wasser- und Elektrizitätsgesellschaft JIRAMA, 
in der Hauptstadt verhaftet und inhaftiert. Ein Teil der 5.800 
JIRAMA-Beschäftigten hatte seit dem 10. August gestreikt. Die 
IGB-Afrika und IndustriALL Global Union hatten sie unterstützt.  

Dem Gewerkschafter wurde Täuschung im Zusammenhang 
mit einer früheren Angelegenheit zur Last gelegt, die nichts mit 
dem Arbeitskonflikt zu tun hatte. Die Behörden haben diesen 
alten Fall nach Ansicht der Streikenden, der Gewerkschaften 
und von Beobachtern lediglich wieder ausgegraben, um den 
Gewerkschafter zum Schweigen zu bringen und den Streik zu 
beenden. Die JIRAMA-Geschäftsleitung hat zudem Demonstra-
tionen auf dem Betriebsgelände unter dem Vorwand verboten, 
dass an seinem Standort Ambohijatovo Avaratra einige 
Wochen zuvor ein Sprengkörper gefunden worden sei. Am 23. 
September sah sich das geschwächte Gewerkschaftsbündnis 
gezwungen, sich aufzulösen und den Streik zu beenden. Am 
11. November wurden Oliva Andrianalimanana und ein anderer 
Streikender zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt 
und zudem entlassen.

Kriminalisierung einer Gewerkschaftsaktion und Entlas-
sungen bei Air Madagascar: Die soziale Unzufriedenheit bei 
der Fluggesellschaft Air Madagascar vor allem im Zusammen-
hang mit der schlechten Geschäftsführung, Diskriminierung 
bei der Vergütung (Inländer/Ausländer) oder nicht genehmigten 

Urlaubstagen nahm Anfang Juni zu, als der Arbeitgeber ein 
Disziplinarverfahren gegen aktive Gewerkschaftsmitglieder ein-
leitete, die sich öffentlich beschwert hatten. Die Gewerkschaf-
ten machten gemeinsame Front und begannen am 15. Juni 
einen Streik im Einklang mit dem Arbeitsgesetz. Anstatt sich die 
Forderungen der Gewerkschaften anzuhören, erklärte die Ge-
schäftsleitung den Streik für illegal und forderte die Rückkehr 
des Personal an seinen Arbeitsplatz, wodurch sich die Fronten 
lediglich verhärteten. Am 27. Juni wurden sieben Streikende zur 
Wirtschaftspolizei einbestellt, nachdem der Minister für Tourismus 
sie wegen „Wirtschaftssabotage, Destabilisierung des Staates 
und Bildung einer kriminellen Vereinigung“ angezeigt hatte. 
Rado Rabarilala, der Anführer des Streiks, wurde vorübergehend 
festgenommen, während bei ihm eine Hausdurchsuchung 
stattfand, und anschließend entlassen, ebenso wie drei weitere 
Personalvertreter. Die Situation entspannte sich, nachdem der 
Direktor zurückgetreten war und die Regierung einen neuen Ver-
waltungsrat ernannt hatte. Am 17. Juli wurde der Streik beendet, 
nachdem die Wiedereinstellung der vier entlassenen Streikenden 
zugesagt worden war, was bis Ende des Jahres 2015 jedoch 
immer noch nicht geschehen war.

MALAYSIA  | 4

Holzbetrieb erkennt Gewerkschaft nach wie vor nicht 
an: Sabah Forest Industries (SFI) hat am 14. Mai 2015 eine ge-
richtliche Überprüfung beantragt, um einen Ministerialerlass zur 
Stimmberechtigung seiner Beschäftigten bei einer geheimen 
Urabstimmung darüber, ob sie von der Gewerkschaft Sabah 
Timber Industry Employees Union (STIEU) vertreten werden 
wollen, aufzuheben. Die Beschäftigten von SFI hatten seit 24 
Jahren für die Anerkennung ihrer Gewerkschaft gekämpft, was 
das Unternehmen jedoch stets durch verschiedene juristische 
Manöver umgangen hatte. Zwei frühere Anerkennungsan-
träge der inzwischen nicht mehr existierenden Sabah Forest 
Industries Employees Union während des Jahres 2013 und der 
STIEU im Jahr 2010 hatten mit einer von der SFI-Geschäfts-
führung beantragten erfolgreichen gerichtlichen Überprüfung 
geendet. Aus der geheimen Urabstimmung der STIEU im Jahr 
2010 im Anschluss an ihre Anerkennungsforderung ging 
jedoch hervor, dass sie die Unterstützung von 85,9 Prozent der 
SFI-Beschäftigten hatte.
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Wie dringend notwendig eine Gewerkschaft zum Schutz der 
Beschäftigten ist, wurde am 12. Juli 2015 deutlich, als der 
in der Späneherstellung des SFI-Werkes in Sipitang beschäf-
tigte Yiki Janing, 51, ums Leben kam, als er eine Maschine 
bediente, weil es der Betrieb Berichten zufolge versäumt habe, 
eine Absperrung anzubringen. Im Dezember 2015 wurde 
formell Anzeige gegen das Unternehmen wegen unterlassenen 
Arbeitsschutzes erstattet.

Bis Ende 2015 war die STIEU immer noch nicht anerkannt 
worden. Unterdessen hat sie berichtet, dass SFI versuche, die 
nicht mehr existierende Betriebsgewerkschaft wiederzubeleben 
und einige Beschäftigte dazu zu drängen, gegen die STIEU 
vorzugehen, um die Mitglieder zu spalten und die Gewerk-
schaftsführer zu schikanieren.

Im Anschluss an weitere Beschwerden der Bau- und Holzarbei-
terinternationale (BHI) hat unterdessen eine Untersuchung des 
Forest Stewardship Council (FSC) und der Beschwerdestelle der 
Weltbank (Compliance Advisor/Ombudsman, CAO) bei dem Be-
trieb begonnen, wobei es um dessen gewerkschaftsfeindliche 
Praktiken und das Versäumnis geht, die IAO-Übereinkommen 
87 und 98 einzuhalten, wie im Rahmen der Zertifizierungssy-
steme und der Leistungsstandards gefordert.

Vorwurf der Gewerkschaftsfeindlichkeit bei Malaysian 
Airlines: Im Juni 2015 hat die Gesellschaft Malaysian Airlines 
Systems Berhad (MAS Bhd) ihre Vermögenswerte und ihr 
Fluggeschäft auf eine neu gegründete Gesellschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit übertragen, die Malaysian Airlines Berhad 
(MAB). Die 20.000 Beschäftigten von MAS Bhd verloren ihren 
Arbeitsplatz und nur 14.000 wurden von MAB übernommen. 
Gleichzeitig hörten die früheren Betriebsgewerkschaften von 
MAS Bhd auf, zu existieren, so dass MAB zu einer gewerk-
schaftsfreien Gesellschaft wurde. Sowohl die frühere MAS als 
auch die neue MAB befinden sich in staatlichem Besitz.

Die Flugbegleitergewerkschaft NUFAM (National Union of 
Flight Attendants Malaysia) hat ihre Anerkennung mit einem 
Schreiben vom 11. September 2015 ordnungsgemäß bei MAB 
beantragt, aber die Gesellschaft hat darauf nicht innerhalb der 
für eine Anerkennung oder Begründung der Ablehnung gesetz-
lich vorgeschrieben Frist von 21 Tagen reagiert.

Die NUFAM hat sich daraufhin am 6. Oktober 2015 schriftlich 
an den für Arbeitsbeziehungen zuständigen Beamten gewandt, 
wie es das Gesetz vorsieht, um die Handlungskompetenz der 
Gewerkschaft bei der MAB von staatlicher Seite aus feststellen 
zu lassen. Mehr als 40 Tage später hatte der Beamte der 
NUFAM immer noch nicht geantwortet.

Die NUFAM befürchtete, dass die staatliche Fluggesellschaft 
dem Beispiel privater Unternehmen und deren gewerkschafts-
feindlichen Verhalten folgte. Es ist bekannt, dass einige Unter-
nehmen in der Vergangenheit neue Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit gegründet haben, auf die ihre Vermö-
genswerte und Geschäfte übertragen wurden. Dadurch wurden 
die in den ursprünglichen Unternehmen vertretenen Gewerk-
schaften zerschlagen und die Beschäftigten mussten mit der 
Gründung, Registrierung und Erkämpfung der Anerkennung 
einer Gewerkschaft in dem neuen Betrieb wieder ganz von 
vorne anfangen. Diese Strategie wird auch angewandt, um sich 
derjenigen Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaftsmitglieder 
zu entledigen, die gegen Ausbeutung kämpfen.

Schwächung der Gewerkschaften durch vorgeschlagene 
Gesetzesänderungen: MALI Gopal Kishnam, der Generalse-
kretär des malaysischen Gewerkschaftsbundes MTUC (Malaysi-
an Trades Union Congress), hat davor gewarnt, dass die im Juni 
2015 im Rahmen des „11. Malaysia-Plans“ vorgeschlagenen 
Gesetzesänderungen die Tarifverhandlungsmöglichkeiten der 
Industriearbeiter schwächen würden.

Der 11. Plan sieht Änderungen des Beschäftigungsgesetzes 
von 1955, des Gewerkschaftsgesetzes von 1959 und des 
Arbeitsbeziehungsgesetzes von 1967 vor. Durch diese Ände-
rungen würden die „derzeitigen starren Kündigungsverfahren 
korrigiert“ und „die Arbeitszeitregelung sowie die Registrierung 
von Gewerkschaftsmitgliedern flexibler gestaltet“.

Das mit der Änderung der Gesetze beauftragte Ministerium hat 
bisher noch keine konkreten Einzelheiten genannt, aber der 
Arbeitgeberverband Malaysian Employers Federation (MEF) 
hat seine Vorstellungen dazu, was die Änderungen beinhalten 
sollten, deutlich gemacht.

Der MTUC hat Besorgnis über mehrere Vorschläge des MEF 
geäußert, vor allem in Bezug auf die Reklassifizierung von Ent-
lassungen. Im Falle der sogenannten freiwilligen Abfindungs-
programme haben die Beschäftigten beispielsweise die Wahl 
zwischen zwei wenig schmackhaften Möglichkeiten. Gopal 
nannte einen Fall, bei dem die Beschäftigten eines Betriebes 
entweder einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben konnten, 
ohne die Möglichkeit einer Gewerkschaftsmitgliedschaft, oder 
das freiwillige betriebliche Abfindungsprogramm akzeptieren 
mussten. „Bei dem Betrieb zu bleiben, ist sogar noch schlim-
mer, weil es keinen Tarifvertrag gibt und keine Gewerkschaft, 
die ihre Interessen schützt.“

Der MTUC vermutet, dass die Unternehmen auf immer 
zwingendere Programme für ein freiwilliges Ausscheiden oder 
eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu-
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rückgreifen, um Beschäftigte loszuwerden oder die Lohnkosten 
zu senken. „Im Gegensatz zu einem Personalabbauprogramm 
ist es bei diesen beiden Programmen nicht notwendig, das 
Ministerium zu informieren und die Maßnahme zu begründen. 
Die Folge derartiger Praktiken ist letztendlich, dass immer mehr 
Beschäftigte gezwungen sind, auf ihr Koalitionsrecht zu verzich-
ten“, so Gopal. „Das ist pure Gewerkschaftsfeindlichkeit.“

MALI 
 
4

Zwei führende Gewerkschaftsvertreter schikaniert: Zwei 
führende Gewerkschaftsvertreter, der Arzt Loseni Bengali, 
Mitglied der Gewerkschaft SNS-AS-PF (Syndicat national de 
la santé, de l’action sociale et de la promotion de la femme), 
einer Mitgliedsorganisation der UNTM, und Generalsekretär 
der Gewerkschaftsvertretung im Krankenhaus Gabriel Touré, 
sowie Youssouf Fofana, ehemaliger Generalsekretär der 
Polizeigewerkschaft SNP (Syndicat de la police nationale), 
einer Mitgliedsorganisation der CSTM, standen während des 
gesamten Jahres 2015 in der Schusslinie ihrer Vorgesetzten. 
Ersterer war im Jahr 2013 versetzt worden, ein willkürlicher 
Beschluss, so seine Gewerkschaft, die daraufhin mehrere 
Streiks organisierte, um seine Wiedereinsetzung an seinem 
alten Posten zu erwirken. Der zweite Gewerkschafter war 2013 
aufgrund seiner Gewerkschaftsaktivitäten ungerechterweise 
vom Dienst suspendiert und permanent schikaniert worden. Er 
wurde schließlich entlassen.

Bergleute warten nach Streik immer noch auf Gerech-
tigkeit: Die in Bezug auf Gewerkschaftsrechtsverletzungen ex-
treme Langsamkeit der malischen Justiz, die zum Teil mehrere 
Jahre braucht, um ein Urteil zu fällen, hat dazu beigetragen, die 
Beziehungen zwischen den Gewerkschaften und den Behörden 
zu verschlechtern, wobei sich Letztere ganz einfach auf die 
Gewaltenteilung berufen, um sich jeglicher Verantwortung zu 
entziehen. Am meisten von diesen Verzögerungen betroffen 
ist der Bergbau. Die Gewerkschaften haben den Bergbau-
gesellschaften, den Vermittlungsagenturen, der zuständigen 
staatlichen Behörde und der Bergbaukammer erneut vorge-
worfen, willkürlich entlassene Beschäftigte, darunter zahlreiche 
Gewerkschafter, nicht wieder einzustellen und ihnen die ihnen 
zustehenden Bezüge nicht auszuzahlen.  

Manchmal werden auch Urteile erlassen, die die Arbeitgeber 
dann ungestraft ignorieren, wie etwa im Fall des Unternehmens 
Analabs-Morila, das im Jahr 1999 zur Zahlung einer Zulage 
verurteilt worden war und dies bis heute nicht getan hat, und 
auch eine Überstundenvereinbarung zwischen der Personalver-
tretung und dem Unternehmen wurde nicht eingehalten.  

Die Verletzung der Gewerkschaftsrechte von Beschäftigten 
der Bergbaugesellschaft LTA-Mali, die im Jahr 2011 gestreikt 
hatten, wurde bereits vom IGB dokumentiert. Die Stadtverwal-
tung Kayes hatte die Entlassung von 27 Gewerkschaftern ge-
nehmigt, weil sie angeblich übermäßigen Gebrauch von ihrem 
Streikrecht gemacht hatten und dem Unternehmen offensicht-
lich schaden wollten. Auch die Unterstützung der Fédération 
nationale des mines et de l’énergie (FENAME) konnte nicht 
verhindern, dass 30 weitere Streikende entlassen wurden. Am 
25. Oktober 2015 haben diese 57 Beschäftigten, die weiterhin 
auf Gerechtigkeit warten, ein Sit-in beim Gewerkschaftsbund 
Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) begon-
nen, das am Jahresende noch nicht beendet war.

MAROKKO  | 3

Sozialer Dialog im Energiesektor mit Füßen getre-
ten: Bei der Privatisierung der staatlichen Elektrizitäts- und 
Wasserbehörde ONEE hat die Regierung den sozialen Dialog 
wiederholt mit Füßen getreten. Rund 9.000 Beschäftigte und 
Mitglieder der Energiegewerkschaft FNTE (Fédération nationale 
des travailleurs de l’énergie, einer Mitgliedsorganisation der 
UMT) haben sich an einem landesweiten Streik beteiligt, um 
gegen die Missachtung einer Rahmenvereinbarung seitens 
der Behörden zu protestieren, die nach langen und mühsamen 
Verhandlungen mit der FNTE abgeschlossen worden war. Die 
Internationale Gewerkschaftsföderation IndustriALL hat ihre 
marokkanische Mitgliedsorganisation unterstützt und sich 
„äußerst besorgt über die Eskalation und das Fehlen eines 
sozialen Dialogs sowie von Verhandlungen mit den Arbeitneh-
mervertretern“ geäußert.

Gewerkschaftssieg in Callcentern: Nach jahrelangen 
Kämpfen, Schikannen und Entlassungen (vgl. den Artikel von 
2014 über Total Call) konnten sich einige Dutzend Gewerk-
schaftsmitglieder, darunter zahlreiche Frauen, bei den Wahlen 
der Personalvertretungen im Juni in Callcentern durchset-
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zen. Für die Union marocaine du travail ist dies nach ihrer 
Kampagne ein bedeutender Sieg. Elf Betriebe erhielten eine 
Gewerkschaftsvertretung, und annähernd 20.000 von 70.000 
Beschäftigten in dieser Branche fallen künftig unter einen 
Tarifvertrag, wobei dies jedoch an der generellen Prekarität in 
diesen Offshoring-Betrieben nichts ändert.  

Am 11. Juni haben die Beschäftigten der Subunternehmen des 
französischen Mobilfunkanbieters SFR die Arbeit niedergelegt, 
um gegen die Gerüchte einer geplanten Verlagerung der ma-
rokkanischen SFR-Hotline nach Madagaskar zu protestieren.

Zwei neue Gewerkschaften im August gewaltsam unter-
drückt: In mindestens zwei Betrieben haben die Arbeitgeber 
auf die Gründung von UMT-Gewerkschaften äußerst feindselig 
reagiert. Im August hat die Betriebsleitung von Maghreb Steel 
in der Nähe von Casablanca einen Streik durch die Suspendie-
rung von 13 Streikenden vereitelt. Ebenfalls im August wurden 
bei Med Paper in der Nähe von Tanger nach der Entlassung der 
führenden Vertreter der neuen Gewerkschaft auch alle Beschäf-
tigten entlassen, die sich an einem Streik zur Unterstützung 
ihrer Gewerkschaftsvertreter beteiligt hatten. Eine Delegation 
der Internationalen Gewerkschaftsföderation Union Network 
International (UNI), die sich in Marokko aufhielt, kann das Leid 
der entlassenen Med-Paper-Beschäftigten bezeugen. Als es im 
Dezember bei Maghreb Steel erneut zum Streik kam, hat die 
Betriebsleitung die Ordnungskräfte eingeschaltet, um die Strei-
kenden, die den Betrieb besetzt hatten, zu vertreiben. In beiden 
hier erläuterten Fällen haben die Arbeitgeber ihre Maßnahmen 
damit begründet, dass die Streikenden angeblich andere 
Beschäftigte bedroht und Werkzeug beschädigt und sabotiert 
hätten. Die Betriebsleitung von Maghreb Steel gab in einer Mit-
teilung ihre Absicht bekannt, „diese kriminellen Handlungen zu 
bestrafen“, wobei sie auch von „externer Manipulation“ sprach. 

Im Juli berichtete zudem die Organisation démocratique du 
travail (ODT) über die Unterdrückung einer Gewerkschaft bei 
Honda-Seat in Rabat. Ihr Generalsekretär wurde entlassen, und 
zwei andere führende Vertreter wurden eingeschüchtert.

MAURETANIEN  | 4

Repressionen gegen streikende Hafenarbeiter: Anfang 
April 2016 haben die Ordnungskräfte in Nouakchott eine 

Versammlung und einen Marsch streikender Hafenarbeiter 
aufgelöst. Zwei Gewerkschaftsvertreter, darunter der Sekretär 
des CGTM-Ortsverbandes, Seyedna Ould Mohamed, wurden 
verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen. Die Hafenar-
beiter hatten am 4. April einen Streik im autonomen Hafen von 
Nouakchott begonnen und Versuche der Hafenleitung verurteilt, 
ihnen eine ungewollte Gewerkschaft aufzuzwingen, die sich 
gegen den Streik ausgesprochen hatte.

Anti-Sklaverei-Bewegung unterdrückt: Am 27. Januar 
2016 haben die Lokalbehörden in Dar Naim eine von der 
Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) mit 
Unterstützung der spanischen Agentur für internationale Ent-
wicklungshilfe (AECID) organisierte Sitzung verboten. Begründet 
wurde dies mit dem „politischen“ Charakter der Sitzung, 
obwohl dabei lediglich eine neue Sensibilisierungskampagne 
zum Thema Sklaverei vorgestellt werden sollte. Sklaverei ist in 
dem Land nach wie vor weit verbreitet, sowohl in traditionellen 
als auch in modernen Formen. Während des Jahres 2015 
haben die Gewerkschaftsdachverbände täglich Beschwerden 
von Mauretanierinnen erhalten, die aus Saudi-Arabien zurück-
gekehrt waren, wo sie eindeutig Opfer von Menschenhandel 
gewesen waren. Diese Gewerkschaften haben den IGB und 
andere internationale Gewerkschaftsorganisationen darauf 
hingewiesen, dass Hunderte Mauretanierinnen nach wie vor 
Zwangsarbeit in Saudi-Arabien verrichten, woraufhin eine ge-
zielte Gewerkschaftskampagne gestartet wurde. Obwohl Mau-
retanien seine juristischen Mittel zur Bekämpfung der Sklaverei 
weiter ausgeweitet hat und eins der ersten Länder war, das im 
Jahr 2014 das IAO-Protokoll zur Bekämpfung von Zwangs-
arbeit ratifiziert hat, haben die Ausbeuter in der Praxis selten 
etwas zu befürchten. Im Gegensatz dazu wurden allerdings drei 
prominente Sklavereigegner im November 2014 verhaftet und 
2015 zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Festgefahrene Verhandlungen bei der SNIM, Polizei will 
Personalversammlung unterbinden: Am 6. November 
haben die Lokalbehörden in Zouérate versucht, eine Personal-
versammlung bei der staatlichen Bergbaugesellschaft SNIM zu 
unterbinden. Als die Beschäftigten in den Sitzungsraum gehen 
wollten, wurde ihnen der Weg von den Ordnungskräften ver-
sperrt, was sie aber nicht aufhalten konnte, wie die Confédéra-
tion générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) berichtet. 
Die Polizei warf daraufhin Tränengasbomben in den Sitzungs-
raum. Anfang 2015 hatte bei der SNIM der längste Streik ihrer 
Geschichte stattgefunden. Er war am 3. April beendet worden, 
nachdem die Geschäftsführung zugesagt hatte, Verhandlungen 
über die Forderungen des Personals zu beginnen, was bis 
Anfang November jedoch immer nicht geschehen war. Die 
Vollversammlung war organisiert worden, um den Personalver-
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tretern die Möglichkeit zu geben, über den Stand der Dinge zu 
berichten und weitere Maßnahmen zu planen.

MEXIKO   | 4

Mexikanische Beschäftigte streiken bei Arcelor Mittal: 
Die IndustriALL-Mitgliedsgewerkschaft Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares (Sntmmsrm), 
auch bekannt unter dem Namen ‘Los Mineros’, hat am 4. März 
2016 einen Streik beim Stahlwerk von Arcelor Mittal in Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, im Westen Mexikos begonnen, an dem 
3.500 Beschäftigte teilnahmen, um gegen Entlassungen und 
die Missachtung ihres Tarifvertrages seitens des Unternehmens 
zu protestieren.

Eine Stunde vor Streikbeginn teilte die Bundesschlichtungs- 
und Schiedsstelle (JFCA) den Beschäftigten mit, dass sie den 
Streik für unzulässig befunden habe.

Die Beschäftigten organisierten einen Marsch auf der Haupt-
straße der Stadt zum Gebäude von Arcelor Mittal, um gegen 
mehr als 300 ungerechtfertigte Entlassungen seit 2015 und 
Tarifvertragsverletzungen zu protestieren.

Verweigerung der Vereinigungsfreiheit in Juárez: Im 
November 2015 begannen die Maquiladora-Beschäftigten in 
Ciudad Juárez an der Grenze zu El Paso, Texas, in mehreren 
Betrieben mit einer Reihe von Protesten, die auch im neuen 
Jahr fortgesetzt wurden. In Juárez sind 330 Maquiladora-Be-
triebe mit 225.000 Beschäftigten angesiedelt, etwa 13 Prozent 
aller Maquiladora-Arbeitskräfte des Landes. Allein in 17 der 
größten Betriebe, die sich in US-amerikanischem, japanischem 
und europäischem Besitz befinden, sind 69.000 Menschen 
beschäftigt.

Die Beschäftigten von Foxconn, Lexmark, ADC/Commscope und 
Eaton forderten höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen 
und Vereinigungsfreiheit. Sie verteilten Flugblätter, marschierten 
durch die Straßen, stellten Streikposten vor Industrieparks 
auf und begannen Hungerstreiks. Der typische Grundlohn der 
Beschäftigten in dieser Grenzstadt, in der die Lebenshaltungs-
kosten hoch sind, lag bei 50 $ pro Woche zuzüglich Zulagen in 
Höhe von weiteren 40 $.

Bei den Protesten im Dezember ging es schwerpunktmäßig um 
Lexmark, ein multinationales Unternehmen, das Druckerpatro-
nen produziert und den Beschäftigten 70,10 Pesos oder 4,03 
US$ pro Tag zahlt. Die Beschäftigten fordern eine Erhöhung 
auf 120 Pesos oder 7,00 US$ pro Tag. Am 8. Dezember legten 
rund 700 Beschäftigte die Arbeit nieder, um dieser Forderung 
Nachdruck zu verleihen und die Auszahlung des gesetzlichen 
Urlaubsgeldes zu verlangen, das der Betrieb einbehalten hatte.

Am 28. Dezember wies die lokale Arbeitsbehörde (JLCA) die Peti-
tion der Lexmark-Beschäftigten für die Gründung und Zulassung 
einer Gewerkschaft ab. Anfang 2016 hielten die Beschäftigten 
von Lexmark und einigen anderen Betrieben weitere Sitzstreiks 
ab und setzten ihre Bemühungen um die Organisierung und 
Anerkennung unabhängiger Gewerkschaften fort.

Polizei geht gewaltsam gegen Lehrkräfte vor: Am 8. 
Dezember 2015 wurden Lehrkräfte und andere, die an einer 
Protestkundgebung gegen die schlechte Bewertung ihrer 
Schule in der Gemeinde Ocozocoautla im Bundesstaat Chiapas 
teilnahmen, gewaltsam von der Polizei und der mexikanischen 
Armee angegriffen. Es kam zu zahlreichen Verletzungen und 
Festnahmen unter den Demonstranten, und ein Lehrer, David 
Gemayel Ruiz Estudillo, Mitglied der Bildungsgewerkschaft 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
kam bei den Zusammenstößen ums Leben.

MONTENEGRO  | 3

Gewerkschaftsbund Montenegros bittet um inter-
nationale Unterstützung gegen Konkursrecht, das 
Beschränkungen der Arbeitnehmerrechte zulässt: Der 
Gewerkschaftsbund USSCG (engl. Union of Free Trade Unions 
of Montenegro, UFTUM) hat auf das Konkursrecht des Landes 
aufmerksam gemacht, das bei einem beginnenden Konkurs-
verfahren eine erhebliche Begrenzung der individuellen und 
kollektiven Rechte der Beschäftigten ermöglicht. Dieses Pro-
blem ist in den letzten fünf Jahren besonders akut geworden, 
da in dieser kurzen Zeit 2.363 montenegrinische Betriebe ein 
Konkursverfahren begonnen haben.

Die Rechte der Beschäftigten dieser Betriebe werden trotz 
ihrer explizierten Anerkennung im Arbeitsrecht und in anderen 
Bestimmungen untergraben. Die Beschäftigten bankrot-
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ter Betriebe scheinen keine andere Wahl zu haben, als im 
Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen diskriminierende 
Bedingungen zu akzeptieren. An individuellen Rechten wird 
ihnen beispielsweise das Recht auf Jahresurlaub, auf Lohnfort-
zahlung bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit, auf bezahlte 
Überstunden, auf Arbeitsschutz, auf eine 40-Stunden-Woche 
und auf arbeitsfreie Wochenenden verweigert. Zudem kommt 
es zu Lohndiskriminierung, da es das Konkursrecht den Kon-
kursverwaltern ermöglicht, im Falle einer Vollzeitbeschäftigung 
den Mindestlohn zu zahlen und somit geltende Tarifverträge 
und andere branchenspezifische Lohnregelungen zu ignorieren. 
Aber auch kollektive Rechte können im Falle eines Konkurs-
verfahrens beschränkt werden. Eine Gewerkschaft kann 
beispielsweise keine Organisierungsarbeit verrichten oder in 
den betroffenen Betrieben aktiv werden, und die Beschäftigten 
haben kein Vereinigungsrecht.

Zusammenstoß der Polizei mit streikenden Beschäf-
tigten einer bankrotten Mine: Die Beschäftigten der 
bankrotten Bauxitmine in Niksic haben gegen die Nichtzahlung 
ihrer Löhne protestiert und ihren Unmut darüber zum Ausdruck 
gebracht, dass die Geschäftsführung nach drei erfolglosen 
Angeboten ein Angebot des örtlichen Unternehmens Neksan 
in Höhe von 4,4 Millionen EUR als nicht ausreichend für die 
Übernahme abgelehnt hat. Frustriert über den gescheiterten 
Verkauf, der endlich die Zahlung ihrer Löhne ermöglicht hätte, 
gingen rund 200 Beschäftigte auf die Straße und machten 
sich auf den Weg nach Niksic. Als die Polizei eingriff und den 
Marsch aufhielt, versperrten die Bergarbeiter die Straßen. Ihr 
Gewerkschaftsvertreter Borisav Bojanovic erklärte, dass die 
Straßensperren entfernt würden, wenn das Treffen mit der 
Regierung erfolgreich verlaufe und wenn das Handelsgericht, 
das den Konkurs der Mine im Jahr 2013 erklärt hatte, dem 
Verkauf zustimme.

Streik auf der Werft in Bijela wegen Nichtzahlung der 
Löhne: Am 30. Juni 2015 wurden 126 von insgesamt 392 
Beschäftigten der Werft Adriatic Shipyard in Bijela entlassen, 
nachdem ein Handelsgericht den Beginn eines Konkursver-
fahrens beschlossen hatte, da zuvor vier Übernahmeangebote 
erfolglos verlaufen waren. Die Beschäftigten begannen darauf-
hin einen Streik und forderten u.a. die Zahlung ausstehender 
Löhne für die Monate März bis Juni. Es wurde ein Treffen von 
Vertretern der Werft und der Regierung anberaumt, und die Be-
schäftigten kündigten an, dass sie ihren Protest ausweiten und 
die Schiffe am Verlassen der Werft bzw.an der Zufahrt hindern 
würden, wenn das Treffen zu keinem erfolgreichen Ergebnis 
führe. Der Streik war nur einer von vielen, die während des 
Jahres 2015 aus Protest gegen die Nichtzahlung der Löhne 
und die Aushöhlung der Rechte im Anschluss an den Beginn 
eines Konkursverfahrens stattfanden. Zu weiteren Streiks kam 

es u.a. bei Metalac, bei der Kommunalverwaltung Kolasin sowie 
bei der Tobacco Company in Podgorica.

NEPAL   | 3

Gericht beschränkt Gewerkschaftsaktivitäten auf 
Tarifverhandlungen: Am 10. April 2015 hat der Oberste 
Gerichtshof Nepals den Gewerkschaften politische Aktivitäten 
untersagt und entschieden, dass sie sich auf Tarifverhand-
lungen zu beschränken hätten.

Der Gerichtsentscheid bezüglich der Rolle und Aktivitäten von 
Gewerkschaften war eine Reaktion auf eine am 8. April 2015 
von dem Anwalt Arjun Kumar Aryal eingereichte Petition, mit 
der gefordert wurde, alle einer politischen Partei angeschlos-
senen Gewerkschaften für illegal zu erklären und eine einzige 
maßgebliche Gewerkschaft ins Leben zu rufen. Aryal hatte 
behauptet, dass politische Aktivitäten von Gewerkschaften dem 
Ansehen staatlicher Stellen geschadet hätten.

Nepals Interimsverfassung aus dem Jahr 2007 ermöglicht 
Staatsbediensteten und Beschäftigten in der Industrie die 
Gründung von Gewerkschaften zum Schutz ihrer kollektiven 
Rechte. Das Gesetz über den öffentlichen Dienst aus dem 
Jahr 1993 gestattet Staatsbediensteten die Gründung von 
Gewerkschaften.

Einschränkungen oder Verbot von Streiks in bestimm-
ten Sektoren: Das Gesetz gesteht den Beschäftigten in 
wesentlichen Diensten kein Streikrecht zu. In den letzten 
Jahren hat die Regierung zudem auf dieses Gesetz zurück-
gegriffen, um Streiks in zahlreichen Sektoren zu verbieten, 
u.a. im Bankwesen, im Telekommunikationsbereich, in der 
Elektrizitätswirtschaft, der Wasserversorgung, im Straßen- und 
Luftverkehr sowie im Wassertransport, im Druckereiwesen, in 
der staatlichen Presse sowie in Hotels und Restaurants.
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NEUSEELAND  | 2

Gesetzliche Hindernisse für die Förderung von Tarifver-
handlungen: Am Arbeitsbeziehungsgesetz aus dem Jahr 2000 
vorgenommene Änderungen, die 2015 in Kraft traten, haben 
verschiedene neue Hindernisse für den Tarifprozess mit sich 
gebracht, einschließlich des Rechtes der Arbeitgeber, sich aus 
Tarifverhandlungen auf Verbandsebene auszuklinken (Abschnitte 
44A-44C des Beschäftigungsgesetzes von 2000), ohne dies be-
gründen zu müssen. In der Praxis bedeutet diese Änderung, dass 
den Gewerkschaften die Möglichkeit genommen wird, auf einer 
höheren als der betrieblichen Ebene Verhandlungen zu führen.

Kein Recht auf Tarifverhandlungen für die Beschäftigten 
in der Filmindustrie: Durch die nach einem Konflikt zwischen 
der Schauspielergewerkschaft Equity und der Filmindustrie, 
unterstützt vom Filmgiganten Warner Brothers, vorgenom-
menen Arbeitsgesetzänderungen wurde den Beschäftigten in 
der Filmindustrie das Recht genommen, ihren Beschäftigungs-
status in Frage zu stellen. Sie gelten jetzt als Auftragnehmer 
und sind nicht mehr tarifverhandlungsberechtigt. Sie haben 
weder das Recht auf Arbeitskampfmaßnahmen zugunsten 
eines Tarifvertrages, noch auf Zugang zu den verschiedenen 
Verfahren, die den Parteien dabei helfen sollen, zu einer 
Einigung zu gelangen. Die einzelnen Auftragnehmer sind nicht 
vor ungerechtfertigter Benachteiligung oder unbegründeter 
Entlassung geschützt, haben keinen Anspruch auf gesetzliche 
Mindestbedingungen (wie etwa Mindestlohnsätze) oder auf 
normalerweise in Arbeitsverträgen verankerte Prinzipien wie 
Gutgläubigkeit und Fairness.

Verhandlungen verweigert: Die Baumarktkette Bunnings hat 
im Alleingang die Arbeitszeiten geändert und die Verpflichtung 
zur Arbeit auf Abruf eingeführt, ohne eine Garantie für regel-
mäßige Arbeitszeiten. Diese Änderungen waren angesichts der 
Unternehmensgewinne unbegründet. Zudem wurde dabei die 
laufende Parlamentsdebatte über das Verbot von Nullstunden-
verträgen ignoriert, und das Unternehmen weigerte sich, mit 
den Gewerkschaften über die Änderungen zu verhandeln.

AFFCO hat verschiedene nachteilige Änderungen der 
Arbeitsbedingungen vorgenommen (keine Verpflichtung, die Be-
schäftigten nach saisonal bedingten Entlassungen wieder ein-
zustellen, Lohnkürzungen usw.) und sich entweder geweigert, 
mit den Gewerkschaften zusammenzutreffen oder inakzeptable 
neue Klauseln vorgeschlagen, wobei offensichtlich war, dass 

das Unternehmen nicht die Absicht hatte, eine Vereinbarung zu 
erzielen.

Bei der Niederlassung von Talley’s in Rangiuru wurden Ver-
handlungen über geplante Freisetzungen trotz einer diesbezüg-
lichen tarifvertraglichen Verpflichtung und mehrfacher Bitten 
der Gewerkschaft um ein Gespräch verweigert. Letztendlich 
wurden circa 100 Beschäftigte entlassen, alles Gewerkschafts-
mitglieder mit einem eigentlich besseren Kündigungsschutz als 
andere, die noch nicht so lange bei dem Betrieb waren.

Der Frischwarenlieferant Fresh Max hat sich trotz anhal-
tender Grundrechtsverletzungen (wie sexueller Belästigung, 
Tätlichkeiten und Kinderarbeit) kontinuierlich geweigert, über 
einen Tarifvertrag zum Schutz der Beschäftigten zu verhandeln. 
Das Problem wurde erst geklärt, als sich die Gewerkschaft 
FIRST an das Unternehmen Countdown wandte, bei dem Fresh 
Max seine Ware bezieht, und es aufforderte, angesichts seiner 
ethischen Lieferkettenverpflichtungen und Prinzipien Druck 
auszuüben.

Ein Arbeitgeber im privaten Bildungswesen reagierte auf die 
Aufforderung der Gewerkschaft zu Verhandlungen mit der An-
drohung sofortiger Gehaltskürzungen, wenn die Gewerkschaft 
auf Verhandlungen bestehe. Die betroffenen Lehrkräfte traten 
daraufhin aus der Gewerkschaft aus, und es fanden keine 
Verhandlungen statt.

PAKISTAN   | 5

Keine Verhandlungen in Webereien: Zweieinhalb Monate 
nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Beschäftigten 
in Faisalabad, die Webmaschinen bedienen, über den Beginn 
von Verhandlungen über die Löhne und die Arbeitnehmer-
rechte hatte noch keine einzige Sitzung stattgefunden. Die 
Gewerkschaft Labour Qaumi Movement (LQM) hat daraufhin 
am 18. September 2015 einen Marsch organisiert, um ihre 
Forderungen hervorzuheben. Er wurde beendet, nachdem den 
Beschäftigten zugesichert worden war, dass man sich mit ihren 
Problemen befassen werde. Bis Dezember hatten die Fabrikbe-
sitzer einem Treffen jedoch immer noch nicht zugestimmt. Die 
einzigen Strafen, die die Bezirksbehörden gegen die Arbeitge-
ber verhängten, waren geringe Bußgelder.
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Wegen Protesten gegen rechtswidrige Entlassungen bei 
Philip Morris inhaftiert: Fünfunddreißig Beschäftigte wurden 
am 6. Januar 2016 in der Stadt Mardan verhaftet, weil sie 
friedlich gegen die plötzliche Entlassung von 141 Beschäftigten 
der pakistanischen Niederlassung des Tabakgiganten Philip 
Morris International protestiert hatten. Die Beschäftigten waren 
am 21. November 2015, als sie zur Arbeit erschienen, über die 
Massenentlassungen unterrichtet worden.

Nachdem sich die Geschäftsführung geweigert hatte, über die 
Entlassungen zu diskutieren und die Beschäftigten unter Druck 
gesetzt worden waren, die rechtswidrigen Entlassungen zu 
akzeptieren, begannen sie mit Unterstützung der örtlichen Ge-
werkschaft, deren Vorsitzender Abrar Ullah zu den Verhafteten 
gehörte, kontinuierliche Proteste am Werktor, woraufhin die 
Polizei eingeschaltet wurde.

Als die Beschäftigten der Geschäftsführung am 6. Januar ihre 
Forderungen zusammen mit ihren Gewerkschaftsvertretern 
unterbreiten wollten, nahm die Polizei 35 von ihnen kraft des 
Gesetzes über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
fest. Das Gesetz ermöglicht eine Inhaftierung von bis zu 90 
Tagen ohne Anklageergebung.

Nach den Massenverhaftungen demonstrierte eine Delegation 
der Lebensmittelarbeitergewerkschaft Pakistan Food Workers 
Federation (PFWF) aus Solidarität vor dem Polizeirevier, 
woraufhin die Verhafteten in das rund 250 km von Mardan 
entfernte Gefängnis Bannu verlegt wurden, das als Haftanstalt 
für Taliban-Aktivisten berüchtigt ist.

Dank einer von der Internationalen Union der Lebensmittel-, 
Landwirtschafts-, Hotel-, Restaurant-, Catering-, Tabak- und 
anverwandter Arbeitnehmerverbände (IUL) koordinierten umge-
henden Kampagne wurden die 35 Beschäftigten am 10. Januar 
aus der Haft entlassen.

Arbeitnehmervertreter wegen Einforderung von Rechten 
entlassen: Achtundachtzig Beschäftigte der Denim Clothing 
Company (DCC), die Bekleidungsartikel für internationale 
Marken wie H&M und Primark produziert, wurden in der 
letzten Novemberwoche 2015 entlassen, weil sie ihre Rechte 
eingefordert hatten. 

Die Beschäftigten hatten weder eine Sozial- noch eine andere 
Versicherung, keine medizinische Versorgung und bekamen 
ihre niedrigen Löhne völlig unregelmäßig ausgezahlt und be-
schlossen daher, sich an die Geschäftsführung zu wenden. Am 
26. November hielten die Beschäftigen eine Sitzung ab, bei der 
sie fünf Vertreter für die Gespräche mit der Geschäftsführung 
bestimmten. Um 12:00 Uhr mittags gingen sie zum Fabrikleiter, 

kehrten aber nie an ihre Arbeitsplätze zurück. Sie waren fristlos 
entlassen worden. 

Als 83 ihrer KollegInnen aus Solidarität die Wiedereinstellung 
ihrer fünf Vertreter forderten, wurden sie ebenfalls fristlos 
entlassen.

PARAGUAY  | 4

Gewerkschaftsfeindlichkeit bei der DINAC: Im Juni 2015 
wurde ein Streik der Gewerkschaft bei der Zivilluftfahrtbehörde 
(Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC) von der 
paraguayischen Regierung und den Flughafenbehörden mit 
Vergeltungsmaßnahmen geahndet.

Der DINAC-Vorsitzende, Luis Aguirre, hat drei führende 
Gewerkschaftsvertreter entlassen, obwohl sie aufgrund ihrer 
Gewerkschaftsfunktion besonderen Schutz genießen, und die 
Versetzung von mehr als 20 Beamten aufgrund ihrer Teilnahme 
an dem Streik angeordnet.

Einer der Gewerkschafter, Justo Alfonso, wurde zudem wegen 
„Behinderung des Flugverkehrs“ angeklagt, und zehn weiteren 
Beschäftigten wurde „öffentliche Ruhestörung“ zur Last gelegt.

Letztendlich wurde der Streik von einem Arbeitsrichter für 
gesetzwidrig erklärt, der gegen die Grundsätze eines ord-
nungsgemäßen Gerichtsverfahrens verstieß und im Nachhinein 
zusätzliches Beweismaterial zuließ. Das Verfahren war von 
Unregelmäßigkeiten geprägt, weshalb die Anwälte der Beschäf-
tigten forderten, den Entscheid für nichtig erklären zu lassen.

Fahrer wegen Gewerkschaftsgründung entlassen: Im 
Juni 2015 hat das Verkehrsunternehmen La Limpeña SRL, 
Linie 49, 51 Fahrer entlassen, die eine Gewerkschaft gegründet 
hatten, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu ver-
bessern. Einige Tage später haben sich die entlassenen Fahrer 
mit Nägeln gekreuzigt und vor dem Betriebsgelände einen 
Hungerstreik begonnen, um ihren Forderungen Nachdruck zu 
verleihen.

Gewerkschaftsfeindlichkeit bei Citibank: Im Juli 2015 hat 
der Gesamtamerikanische Gewerkschaftsbund (TUCA) über 
willkürliche Maßnahmen von Citibank Paraguay gegenüber 
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Oscar Ricardo Paredes Dürrling berichtet, einem ehemaligen 
Mitarbeiter der Bank in Paraguay und früheren Vorstands-
mitglied der Gewerkschaft der Beschäftigten von Citibank 
Paraguay.

Angaben des TUCA zufolge habe Citibank über mehrere Jahre 
hinweg alles darangesetzt, um Paredes Dürrling mit einer Vielzahl 
gesetz- und verfassungswidriger Mittel zur Kündigung zu zwin-
gen. Der Gewerkschafter steht infolgedessen nach 34 Dienstjah-
ren heute ohne Gehalt und ohne Altersversorgung da und kämpft 
gegenwärtig vor dem Arbeitsgericht um seine Rechte.

PERU   | 3

Camposol hält Tarifvertrag nicht ein: Camposol, Perus 
größtes Agrarexportunternehmen, stellt die große Mehrheit 
seiner über 13.000 Beschäftigten mit unterschiedlichen 
befristeten Verträgen ein. Die Unternehmensleitung geht 
routinemäßig gegen Beschäftigte vor, die einer Gewerkschaft 
beitreten oder sich beschweren, indem sie sie „vorübergehend 
beurlaubt“ oder ihre befristeten Verträge nicht verlängert. 
Im Jahr 2013 hat sich das Unternehmen geweigert, einen 
laufenden Tarifvertrag einzuhalten und ist sogar gerichtlich 
gegen führende Gewerkschaftsvertreter vorgegangen, weil sie 
ihr Streikrecht wahrgenommen hatten.

Gewerkschaftsfeindliche Taktiken bei Agrícola Virú: 
Agrícola Virú, einer der größten peruanischen Agrarexporteure, 
beschäftigt mehr als 8.000 Arbeitskräfte mit befristeten Verträ-
gen oder als SaisonarbeiterInnen. Einem vor kurzem veröffent-
lichten Bericht zufolge greift das Unternehmen auf eine breite 
Palette gewerkschaftsfeindlicher Taktiken zurück, um seinen 
Beschäftigten das Recht auf Vereinigungsfreiheit zu verweigern, 
einschließlich der angedrohten Entlassung von Mitgliedern und 
führenden Vertretern der Gewerkschaft. Während des Jahres 
2013 hat das Unternehmen Strafanzeige wegen angeblicher 
Verleumdung gegen einen führenden Gewerkschaftsvertreter er-
hoben, weil er in einer lokalen Radiosendung über die schlechten 
Arbeitsbedingungen im Agrarsektor gesprochen hatte.

Ein Toter bei Streik in einem Eisenbergwerk in der Pro-
vinz Nazca: Ein Arbeiter wurde getötet und schätzungsweise 
200 wurden Berichten zufolge verletzt, als die Polizei am 25. 
Mai auf streikende Bergarbeiter schoss, die eine Schnellstraße 

in der Nähe des Eisenbergwerkes von Shougang Hierro Perú 
in Marcona in der Provinz Nazca, Region Ica, blockiert hatten. 
Mindestens ein weiterer Beschäftigter erlitt eine Schusswunde. 
In den peruanischen Medien wurden Videos gezeigt, in denen 
die Arbeiter die Polizei aufforderten, nicht zu schießen. Zu dem 
Streik hatte die Gewerkschaft FNTMMSP aufgerufen, um gegen 
die Entlassung von mehr als 80 Beschäftigten beim Subun-
ternehmen Coopsol zu protestieren. Die Streikenden forderten 
zudem Strompreissenkungen und ein Trinkwasserprojekt für 
die örtliche Bevölkerung. Alle 963 Arbeiter des Bergwerkes 
beteiligten sich an dem Streik, und das Unternehmen hat 
während der laufenden Verhandlungen mit der FNTMMSP keine 
Leiharbeiter als Ersatzarbeitskräfte eingesetzt. Am 18. Mai hat-
te die FNTMMSP zu einem landesweiten Streik aufgerufen, um 
gegen Regierungserlasse zu protestieren, die einen verstärkten 
Rückgriff auf Subunternehmer im Bergbausektor ermöglichen. 
Der Streik wurde am 27. Mai beendet. Der Marcona-Kom-
plex, Perus größtes Eisenbergwerk, gehört dem größten 
chinesischen Eisenproduzenten, dem Konzern Shougang. Das 
Bergwerk war bereits in den Jahren 2009 und 2007 durch 
Streiks lahmgelegt worden.

Angriff auf streikende peruanische Beschäftigte: Mehrere 
Tausend Beschäftigte des nordperuanischen Agrarbetriebes 
Sociedad Agrícola Virú (SAV), der Spargel und Artischocken 
anbaut, haben am 22. April 2015 aus Protest gegen vermutete 
Betrügereien ihres Arbeitgebers die Arbeit niedergelegt.

Im dritten Geschäftsjahr in Folge hatte das Unternehmen den 
Steuerbehörden gegenüber einen finanziellen Verlust ange-
geben, worin die Gewerkschaft eine Manipulation der Bücher 
vermutete, um die Beschäftigten nicht am Gewinn beteiligen 
zu müssen.

Mindestens zwei Beschäftigte wurden verletzt, als die vom 
Arbeitgeber gerufene Polizei in voller Kampfausrüstung mit 
Gummigeschossen gegen die Streikenden vorging.

Der Generalsekretär der Gewerkschaft SITESAV, Genaro 
Quispe Ventura, gab an, dass zwei verletzte Beschäftigte in 
der örtlichen Klinik behandelt würden. Er bedauerte es, dass 
das Unternehmen mit Repressionen statt Dialog reagiert habe. 
Die Polizei sprach von einer Notwehrsituation und bestritt, das 
Feuer auf die protestierenden Beschäftigten eröffnet zu haben.
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PHILIPPINEN  | 5

Gewerkschaftsmitglieder nach Bankenfusion entlassen: 
Am 30. Dezember wurden während laufender Verhandlungen 
über einen neuen Tarifvertrag elf Boten und Pförtner von der 
Planters Development Bank entlassen, die kurz zuvor mit der 
China Bank Savings Inc. fusioniert hatte. Die Gewerkschaft, die 
Planters Development Bank Employees Association (PDBEA), 
war um die Sicherheit des Arbeitsplatzes der Beschäftigten 
bemüht, die größtenteils selbst Gewerkschaftsvertreter waren. 
Das Forschungsinstitut EILER (Ecumenical Institute for Labour 
Education and Research, Inc.) ging davon aus, dass die 
Entlassungen darauf abzielten, den Tarifprozess zu untergraben 
und die Gewerkschaft zu schwächen. Offenbar sollten sie durch 
Zeitarbeitskräfte ersetzt werden.

Bananenbetrieb behindert Koalitionsfreiheit und bremst 
Tarifverhandlungen: Die Association of Democratic Labour 
Organisation (ADLO), eine Mitgliedsorganisation des Gewerk-
schaftsdachverbandes Kilusang Mayo Uno (KMU), hat von einer 
„Verleumdungskampagne“ seitens des japanischen Bananen-
exporteurs Sumifru berichtet. Die Vereinigung war im Oktober 
2014 gegründet worden, um die Beschäftigten des Kühlhauses 
von AJMR Sumifru in Davao City zu vertreten. Die Kampagne 
gegen sie schien auf die Behinderung der Tarifverhandlungen 
abzuzielen und beinhaltete die Aufforderung an einzelne 
Mitglieder, sich von der Gewerkschaft abzuwenden.

Sumifru hat die „gelbe“ Gewerkschaft Southern Philippines 
Federation of Labour (SPFL) begünstigt, aber die Beschäftigten 
haben sich von ihr abgewandt und sind am 6. August aus-
getreten. Einen Monat später sind sie formell der ALDO-KMU 
beigetreten, von der sie sich bereits seit drei Jahren hatten 
beraten und unterstützen lassen.

Am 14. September 2015 hat die Gewerkschaft Sumifru einen 
Tarifvertragsentwurf vorgelegt, und laut Gesetz muss der 
Arbeitgeber innerhalb von zehn Tagen einen Gegenvorschlag 
unterbreiten. Das Unternehmen reagierte jedoch erst am 9. 
Oktober, als es das Recht der ADLO-KMU in Frage stellte, die 
Beschäftigten bei den Verhandlungen zu vertreten.

Es war offensichtlich, dass die Geschäftsführung nicht die 
Absicht hatte, zu verhandeln, und am 16. Oktober organisierten 
die Beschäftigten schließlich eine Protestaktion, um den Arbeit-

geber zur Vorlage eines Gegenvorschlags und zum Beginn von 
Verhandlungen zu veranlassen.

Sumifru hatte zudem begonnen, neue Beschäftigte einzustellen, 
die über den tatsächlichen Personalbedarf hinausgingen, was 
darauf hinzudeuten schien, dass Entlassungen geplant waren.

Carlo Olalo, Sprecher des KMU-Ortsverbandes Südmindanao, 
berichtet von einer langen und notorischen Geschichte Sumif-
rus in Bezug auf Gewerkschaftsfeindlichkeit und Arbeitneh-
merrechtverletzungen. Als bis zum Ende des Monats immer 
noch keine Fortschritte erzielt worden waren, folgten weitere 
Proteste.

Streik von Brennereibeschäftigten brutal unterdrückt: 
Streikende Beschäftigte einer Brennerei wurden brutal ange-
griffen, als sie einen Streikposten aufstellten. Bei der Brennerei 
Tanduay beschäftigte Zeitarbeitskräfte, die sich unter dem 
Namen Tanggulan, Ugnayan, Daluyan ng Lakas ng Anakpawis 
ng Tanduay Distillers Inc. (TUDLA) organisiert hatten, begannen 
am 18. Mai 2015 aus Protest gegen ihre Entlassung aufgrund 
ihrer gewerkschaftlichen Organisierung einen Streik (s. frühe-
ren Fall) und stellten einen Streikposten vor dem Gelände von 
Tanduay auf.

Am ersten Tag versuchte die Geschäftsführung zwei Mal, die 
Beschäftigten mit Wasserwerfern zu vertreiben. Anschließend 
wurde der Streikposten von betrieblichem Sicherheitspersonal 
und Polizisten angegriffen, die mit Schlagstöcken gegen sie 
vorgingen und Steine und Flaschen nach ihnen warfen. Am 
nächsten Tag wurden sie vom Sicherheitspersonal erneut mit 
Flaschen und Steinen beworfen, wobei mindestens 50 Strei-
kende verletzt wurden.

Die Zeitarbeitskräfte hatten ihre Festanstellung gefordert, und 
am 22. Juni wies das Regionalbüro des Arbeitsministeriums 
Tanduay Distillers Inc. an, den Streikenden reguläre Arbeits-
verträge zu geben, wogegen die Brennerei Einspruch erhob. 
Am 25. August bestätigte das nationale Arbeitsministerium die 
Anweisung seines Regionalbüros.

Das Unternehmen hat sich jedoch nicht an die Anweisung 
gehalten, und am 22. September hat die TUDLA erneut einen 
Streik sowie einen Protestmarsch organisiert, worauf die Ge-
schäftsführung wieder mit Gewalt reagierte. Als die Streikenden 
bei der Brennerei ankamen, wurden sie vom betrieblichen Si-
cherheitspersonal mit Steinen beworfen und mit Wasserwerfern 
beschossen, und ein Polizeifahrzeug am Ende des Marsches 
soll Berichten zufolge versucht haben, die Demonstranten zu 
überfahren. Ein vom Forschungsinstitut EILER veröffentlichtes 
Video zeigt einen Polizeiwagen, der mit Vollgas am Werktor 
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ankommt, umdreht und den protestierenden Beschäftigten 
gefährlich nahe kommt. Einer der Polizisten gab zudem zwei 
Warnschüsse ab.

RUSSLAND  | 3

Streik beim WM-Stadion für 2018 in Nischni Nowgorod: 
Die Beschäftigten, die am Stadion für die Fußball-WM 2018 in 
Nischni Nowgorod arbeiten, haben aus Protest gegen Nicht-
bezahlung und das Fehlen von Arbeitsverträgen gestreikt. Ihr 
Arbeitgeber, ein türkisches Subunternehmen, hat die gesamte 
Verantwortung auf das Hauptauftragsunternehmen abgewälzt, 
das sämtliche Vorwürfe von sich gewiesen und erklärt hat, dass 
alle Zahlungen stets fristgerecht erfolgten. Bei den Vorbe-
reitungsarbeiten für die WM hat es zwei Fälle ausstehender 
Lohnzahlungen bei WM-Stadien, tödliche Unfälle beim Bau des 
Stadions in St. Petersburg und einen Arbeitsunfall beim Stadion 
in Wolgograd gegeben. All dies hat zu einem immensen Miss-
trauen der Beschäftigten gegenüber der Organisation hinter der 
WM geführt. Ambet Yuson, der Generalsekretär der Bau- und 
Holarbeiterinternationale (BHI), hat in diesem Zusammenhang 
erklärt, dass die Gewerkschaften von den WM-Vorbereitungen 
ausgeschlossen worden seien und keine Möglichkeit gehabt 
hätten, für den Schutz der Arbeitnehmerrechte zu sorgen (frist-
gerechte Bezahlung, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsverträge usw.).

Berg- und Hüttenwerk in Katschkanar missachtet 
Tarifvertrag und schließt Gewerkschaft von Konsultati-
onen aus: Die russische Bergarbeitergewerkschaft hat über 
ihren Ortsverbandsvorsitzenden Anatoly Pyankow, erklärt, dass 
das Berg- und Hüttenwerk in Katschkanar (EVRAZ KGOK) die 
tarifvertraglichen Bestimmungen hinsichtlich der Konsultation der 
Sozialpartner im Falle von Umstrukturierungen missachtet und 
einseitig Stellenstreichungen und Lohnkürzungen beschlossen 
habe.

Trotz steigender Produktionsleistungen und Gewinne hatte die 
Werksleitung behauptet, dass Ausgabenkürzungen, vor allem 
bei den Personalkosten, erforderlich seien. Rund 150 Beschäf-
tigte schieden freiwillig aus, nachdem sie individuell über eine 
Entschädigung verhandelt hatten, andere wurden gezwungen, 
unbezahlten Urlaub zu nehmen. Die Beschäftigten hatten keine 
andere Wahl, als die drakonischen Bedingungen zu akzeptieren, 

die ihnen der Betrieb als größter Arbeitgeber in Katschkanar 
aufzwang, da sie keine andere Arbeit in der Region im Bergbau 
gefunden hätten.

Gewerkschaftsvorsitzender von Brückenbauunter-
nehmen entlassen: N.M. Tarasenko, der Vorsitzende der 
Gewerkschaft des Brückenbauteams Nr. 72 beim Unternehmen 
JSC Uralmostostroy in der Region Swerdlowsk, wurde am 7. 
Dezember aufgrund seiner Gewerkschaftsarbeit entlassen, 
woraufhin die Gewerkschaft vor Gericht gegangen ist, das 
zugunsten des Gewerkschafters entschieden und seine Wieder-
einstellung angeordnet hat.

SAMBIA   | 5

Justizgewerkschafter wegen Forderung an sambi-
schen Präsidenten entlassen: Am 13. Januar 2016 hat die 
Kommission für den Justizdienst Paul Chilosha entlassen, den 
Vorsitzenden der Gewerkschaft Judiciary and Allied Workers 
Union of Zambia im Copperbelt. Chilosha hatte erklärt, dass 
die Beschäftigten in der Justiz die Absicht hätten, ihrer Stimme 
während des Jahres 2016 Gehör zu verschaffen und dass 
Präsident Edgar Lungu es nicht leicht haben werde, wenn er 
angemessene Gehaltserhöhungen verweigere. Im Anschluss an 
diese Erklärungen hatte Chilosha von der Kommission für den 
Justizdienst im Namen von Präsident Lungu ein Kündigungs-
schreiben erhalten.

Sechs Postbedienstete während eines Protestes ver-
haftet: Die Polizei hat sechs Bedienstete der sambischen Post, 
ZAMPOST, während einer Demonstration bei ihrem Postamt in 
Lusaka aufgegriffen. Die Beschäftigten, die gegen einseitige 
Gehaltsabzüge und Kürzungen bei den Entlassungsabfindungen 
protestierten, wurden von Polizeibeamten in ihren Dienst-
fahrzeugen mitgenommen, die den Protest als rechtswidrig 
bezeichneten. „Rechtswidrig“ hatte der ZAMPOST-Bereichs-
leiter für Lusaka, Henry Zimba, den Protest genannt und auf 
die Legitimität der Polizeiaktion verwiesen, da das Postamt ein 
öffentlicher Platz sei und sowieso niemand protestieren dürfe.

New Fairmount Hotel in Livingstone verbietet Gewerk-
schaften: Der Generalsekretär des Zambia Congress of Trade 
Unions (ZCTU), Cosmas Mukuka, hat auf der vierjährlichen 
Konferenz der Zambia Union of Nurses Organisation (ZUNO) im 
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New Fairmount Hotel gesprochen und in seiner Rede erklärt, 
dass künftig keine Gewerkschaftssitzungen mehr in so einem 
Hotel stattfinden sollten, weil die Hotelleitung es ihren Beschäf-
tigten nicht gestatte, Gewerkschaften ihrer Wahl beizutreten und 
mit einer Ausnahme alle entlassen habe, die Interesse an einer 
gewerkschaftlichen Organisierung bekundet hätten. Mukuka 
appellierte an die ZUNO-Führungsspitze, sich mit der Hotelleitung 
in Verbindung zu setzen, um sie hinsichtlich des Prinzips der 
Vereinigungsfreiheit am Arbeitsplatz zu sensibilisieren.

SAUDI-ARABIEN  | 5

Ausbeutung von Wanderarbeitskräften: Etwa 8,3 Millionen 
Migranten sind legal in Saudi-Arabien beschäftigt. Sie machen 
90 - 95% der Erwerbsbevölkerung im privaten Sektor aus. Viele 
von ihnen fallen unterschiedlichen Formen von Ausbeutung 
zum Opfer, zum Teil unter sklavenähnlichen Bedingungen. 
In zahlreichen Fällen werden die Wanderarbeitskräfte von 
Vermittlungsagenturen ausgebeutet, die ihnen wesentlich mehr 
versprechen als sie in Saudi-Arabien bekommen.

Das Kafala-System (ein Bürgensystem) macht die Aufent-
haltsgenehmigung der Arbeitsmigranten vom guten Willen 
ihres Arbeitgebers abhängig. Wanderarbeitskräfte können 
den Arbeitgeber nur dann wechseln und das Land nur dann 
verlassen, wenn sie die schriftliche Genehmigung ihres ersten 
Arbeitsgeber oder Bürgen erhalten. Dieses System begünstigt 
Missbräuche wie die Konfiszierung der Pässe durch den Arbeit-
geber, Zwangsarbeit, Nichtzahlung der Löhne usw. Das Bürgen-
system und die Schwerfälligkeit der Gerichtsverfahren führen 
dazu, dass sich Arbeitsmigranten in einer Konfliktsituation mit 
ihrem Arbeitgeber in einer ausweglosen Situation befinden: Sie 
können weder weiterarbeiten noch nach Hause zurückkehren. 
Obwohl ihre Pässe konfisziert werden, gelingt einigen die Flucht 
in ihre Botschaft. In den indonesischen Medien wurde berichtet, 
dass das indonesische Konsulat in Dschidda zwischen dem 
19. September und dem 24. Oktober 4.550 Reiseunterlagen 
an Beschäftigte ausgegeben hat, die von ihrem Arbeitgeber 
geflüchtet waren, nachdem sie nicht mehr bezahlt oder 
anderweitig missbraucht worden waren. Es handelte sich dabei 
hauptsächlich im Hausangestellte und Fahrer.

Trotz des Streikverbots fanden mehrere illegale Streiks von 
Wanderarbeitskräften statt, häufig aufgrund der Nichtzahlung 
der Löhne.

Keine Tarifverhandlungen: Die Löhne und Gehälter werden 
nach wie vor von den Arbeitgebern festgelegt und sind je nach 
der Art der Tätigkeit und der Staatsangehörigkeit der Beschäf-
tigten unterschiedlich. In großen multinationalen Unternehmen 
werden saudische und westliche Mitarbeiter im Allgemeinen 
besser bezahlt als die anderen Arbeitnehmer.

SCHWEIZ  | 2

Keine Arbeitsrechtsänderung, um gewerkschaftsfeind-
liche Entlassungen zu verhindern: Das schweizerische Ar-
beitsrecht sieht im Falle einer diskriminierenden Entlassung von 
GewerkschafterInnen keine Wiedereinstellung, sondern lediglich 
eine Entschädigung vor. Bei einer missbräuchlichen und diskri-
minierenden Kündigung sieht das Gesetz eine Entschädigung 
von bis zu sechs Monatslöhnen vor, obwohl der Durchschnitt 
bei etwa einem bis drei Monatslöhnen liegt. Die gesetzlich 
vorgesehene Entschädigung dürfte von den Unternehmen 
letztendlich als ein Preis betrachtet werden, den es sich 
lohnt, zu zahlen, um unbequeme Beschäftigte loszuwerden, 
da er zu niedrig ist, um von diskriminierenden Entlassungen 
abzuschrecken. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) 
hat daher von der Regierung eine Änderung des Arbeitsrechts 
gefordert. Als Reaktion darauf hat die Bundesregierung im 
Januar 2011 einen Entwurf zur Reform des Obligationenrechts 
(OR) (des schweizerischen Arbeitsrechts) ausgearbeitet, der 
eine Erhöhung der Entschädigung bei gewerkschaftsfeindlichen 
Kündigungen von sechs auf maximal 12 Monatslöhne vorsieht. 
Nachdem sich die Arbeitgeber dagegen ausgesprochen hatten, 
wurde dieser Entwurf jedoch zunächst auf Eis gelegt, so dass 
nach über zehn Jahren immer noch kein angemessener Schutz 
vor gewerkschaftsfeindlichen Entlassungen besteht.
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SERBIEN  | 4

Fehlender Zugang zu Rechtsmitteln: Der Zugang zu 
Rechtsschutz im Falle von Arbeitnehmerrechtsverletzungen 
wird durch die hohen Gerichts- und Anwaltskosten sowie da-
durch eingeschränkt, dass die Beschäftigten keine Möglichkeit 
haben, sich anstelle eines Anwalts beispielsweise von der 
Gewerkschaft vertreten zu lassen. Die Gerichtsverfahren sind 
vor allem in Arbeitssachen extrem langwierig. Das Verfahren 
in der ersten Instanz dauert im Durchschnitt vier, in manchen 
Fällen aber auch acht Jahre. Bis alle Rechtsmittel in sämtlichen 
Instanzen ausgeschöpft wurden, vergehen durchschnittlich 
etwa sieben Jahre. Die Gewerkschaft NEZAVISNOST hat bereits 
an die Regierung appelliert, separate Arbeitsgerichte und Ver-
fahren einzuführen, um dies zu beschleunigen, bisher jedoch 
ohne Ergebnis. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Bedenken 
hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz und ihrer Verbin-
dungen zur Regierung.

Keine Verhandlungen in gutem Glauben: Es gibt zahl-
reiche Beispiele dafür, dass die Regierung in ihrer Rolle als 
Arbeitgeberin sowohl auf nationaler als auch auf betrieblicher 
Ebene nicht in gutem Glauben verhandelt, wie etwa im Fall 
des Instituts Geodesy nach einem Streik. Die Regierung hat 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um ein Reformprogramm für das 
Institut auszuarbeiten, aus dem die optimale Zahl der Arbeits-
plätze in dieser Einrichtung hervorgehen sollte. Die Arbeit an 
dem Programm sollte innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens 
stattfinden. Unterdessen hat die Regierung Informationen über 
das Verfahren und den kollektiven Konflikt in den Medien ver-
breitet. Im Gegensatz zu den Mitteilungen der Regierung wurde 
die Arbeitsgruppe ihrer Aufgabe jedoch nicht gerecht, da sich die 
Regierungsvertreter weigerten, eine Sitzung anzuberaumen und 
die Arbeit innerhalb des festgelegten Zeitrahmens zu planen.

Ähnlich manipuliert wurde die öffentliche Meinung durch die 
staatlich kontrollierten Medien bei einem Konflikt bezüglich des 
Gesetzentwurfes zum Vergütungssystem im öffentlichen Dienst, 
den die Gewerkschaften für inakzeptabel hielten. Als zwei re-
präsentative Gewerkschaftsdachverbände zu einem Warnstreik 
aufriefen, gaben mehrere Minister und der Ministerpräsident in 
den Medien bekannt, dass die Regierung alle Gewerkschafts-
forderungen akzeptiere, was nicht den Tatsachen entsprach. 
Diese Mitteilung sorgte für erhebliche Verwirrung sowohl in 
der Öffentlichkeit als auch unter Gewerkschaftsmitgliedern, 
während die Regierung ihr Gesetzesvorhaben weiterverfolgte.

Verhandlungen auf sektoraler oder betrieblicher Ebene werden 
oft grundlos in die Länge gezogen, wodurch es praktisch 
unmöglich wird, eine Vereinbarung zu erzielen. Dies war bei den 
Verhandlungen über einen Branchentarifvertrag für Kindergarten-
beschäftigte in Belgrad der Fall, bei denen die Stadt Belgrad als 
Arbeitgeberin fungierte, ebenso wie bei den Verhandlungen über 
einen Branchentarifvertrag für die Beschäftigten in Vorschulen 
und höheren Bildungseinrichtungen der Republik Serbien.

Eingriffe in die gewerkschaftliche Organisierungsarbeit 
beim Militär: Obwohl das Vereinigungsrecht im Falle des 
Militärs gesetzlich geregelt ist, ist es für die Gewerkschaften 
in der Praxis sehr schwer, dieses Recht wahrzunehmen. Die 
Erlasse, die sich auf das Vereinigungsrecht in der Armee 
beziehen, besagen, dass Gewerkschaftsaktivitäten auf Briga-
de-Ebene stattfinden können und Probleme auf der Ebene des 
Brigade-Kommandos geklärt werden sollten. Gewerkschaften 
wie NEZAVISNOST, deren Struktur nicht mit der Organisation 
der Armee vereinbar ist, stoßen bei ihrer Organisierungsarbeit 
auf ernsthafte Probleme. Besuche bei einigen Einheiten sind 
nur mit Zustimmung der Vorgesetzten möglich und nur dann, 
wenn das Kommando der Ansicht ist, dass die Organisierungs-
arbeit nicht in militärische Belange eingreift. Dieser Ermes-
sensspielraum wird vom Kommando oft ausgenutzt. Während 
der gewerkschaftlichen Organisierungskampagne beim 
Verteidigungsministerium griff das Ministerium direkt ein und 
untersagte die Verteilung von Flugblättern der Gewerkschaft, 
da darauf angeblich vertrauliche Informationen stünden (d.h. 
Informationen über die materielle Situation der Beschäftigten in 
der serbischen Armee).

SIMBABWE  | 5

Gericht untersagt Landarbeitergewerkschaftsführer den 
Zutritt zu einer Farm: Ein Richter am Obersten Gerichtshof 
hat Raymond Sixpence, dem Vorsitzenden der Landarbeiterge-
werkschaft Zhagawu (Zimbabwe Horticulture Agro-industries 
and General Agricultural Workers’ Union), untersagt, Gewerk-
schaftssitzungen auf der Farm Tavistock Estates in Beatrice abzu-
halten, nachdem der Besitzer der Farm, Cristopher Hawgood, 
einen Prozess gegen Sixpence angestrengt hatte, weil er die 
Betriebsabläufe gestört habe. Außerdem soll er dem Besitzer die 
Unterbezahlung seiner Beschäftigten vorgeworfen haben.  



81 | 

Richter Maxwell Takuva erließ dieses Urteil Ende Februar 2016 
und untersagte den Besuch bzw. „unnötige Sitzungen auf der 
Tavistock Farm ohne polizeiliche Genehmigung oder Tavistocks 
Zustimmung“. Aus Dokumenten geht hervor, dass die Zhagawu 
der Tavistock Farm Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Wohl-
ergehen der Beschäftigten gemacht hat und behauptet, dass 
der weiße Farmer seinen Arbeitern einen Gewerkschaftsbeitritt 
verbietet, was dieser bestreitet.

Polizei verprügelt Demonstranten, die die Zahlung ihrer 
Gehälter fordern: Am 4. Januar hat die Polizei einen Marsch 
einer Handvoll Demonstranten durch das Zentrum von Harare 
unterbunden, die die sofortige Zahlung ausstehender Gehälter 
forderten.  

Den Marsch hatte die Lehrergewerkschaft Rural Teachers Union 
of Zimbabwe (RTUZ) organisiert, und den Demonstranten war 
es zunächst gelungen, auf dem Weg zum Regierungskomplex, 
wo sie dem Finanzministerium und dem Ministerium für den 
öffentlichen Dienst ihre Petition vorlegen wollten, der Aufmerk-
samkeit der Polizei zu entgehen. In der Nähe des Parlaments-
gebäudes versperrte ihnen jedoch eine Gruppe von Einsatzpo-
lizisten den Weg: RTUZ-Generalsekretär Obert Masaraura und 
die aktiven Mitglieder Robson Chere und Pride Mkono wurden 
verprügelt und auf das Hauptkommissariat von Harare gebracht, 
später jedoch wieder freigelassen, ohne dass Anzeige gegen sie 
erstattet wurde. Rutendo Kawadza, ein Aktivist des Bündnisses 
„Zimbabwe Activists Alliance“ (ZAA), der sich dem Marsch ange-
schlossen hatte, wurde bei der Polizeiaktion so schwer verletzt, 
dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

SPANIEN  | 3

Oberster Gerichtshof spricht acht Airbus-Beschäftigte 
frei: Die acht Gewerkschafter, Mitglieder des spanischen 
Gewerkschaftsbundes Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras (CC.OO.) bzw. der Metall- und Bauarbeitersparte der 
Unión General de Trabajadores (MCA-UGT), standen wegen 
angeblicher „Gewalttätigkeit“ und „Angriffe auf das Recht, zur 
arbeiten“ während eines Generalstreiks am 29. September 
2010 vor Gericht, und es waren jeweils acht Jahre und drei 
Monate Haft wegen eines mutmaßlichen Streikpostens am 
Werktor in Getafe in einem Vorort von Madrid gefordert worden. 
Die acht Beschäftigten, Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo 

Malo, José Alcazar, Raúl Fernández, Armando Barco, Jerónimo 
Martín und Edgar Martín, waren gemäß Artikel 315.3 des spa-
nischen Strafgesetzbuches angeklagt worden, der noch auf das 
Franco-Regime zurückgeht und im Falle von Streikposten, mit 
denen andere Beschäftigte zur Arbeitsniederlegung veranlasst 
werden, Haftstrafen ermöglicht.

Nach einer entschiedenen Solidaritätskampagne der spa-
nischen Gewerkschaften und der internationalen Gewerk-
schaftsbewegung wurden die acht Airbus-Beschäftigten am 18. 
Februar 2016 aus „Mangel an Beweisen“ freigesprochen.

Dieses positive Urteil ist vor dem Hintergrund zahlreicher Re-
pressalien im Falle von Gewerkschaftsaktivitäten zu sehen. Bei-
spielsweise wurden fünf Beschäftigte des Stahlunternehmens 
Arcelor Mittal, die der Gewerkschaft MCA-UGT angehörten, 
wegen Gewerkschaftsaktivitäten während eines Generalstreiks 
im Jahr 2012 zu insgesamt 31 Jahren Haft verurteilt.

Ryanair verklagt spanisches Personal wegen eines 
Streiks: Die Beschäftigten in der Gepäckabfertigung von 
Ryanair am Flughafen Madrid haben mehrere Tage wegen 
Lohnkürzungen und schlechter Arbeitsbedingungen gestreikt.

Zu Beginn hatten sich die Gewerkschaften CTA, UGT, CCCO 
und CGT an dem Arbeitskampf beteiligt. Fortgesetzt wurde er 
jedoch nur von der CTA, da sie keine Einigung mit der Flugge-
sellschaft erzielen konnte, woraufhin Ryanair die Streikenden 
verklagte, weil „die Gewerkschaften den gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestdienst nicht gewährleistet“ hätten, wie es eine 
Sprecherin der Gesellschaft begründete. Ryanair ist in ganz 
Europa für seine gewerkschaftsfeindlichen Praktiken bekannt 
und von verschiedenen europäischen Arbeitsgerichten, u.a. in 
Frankreich und Dänemark, für schuldig befunden worden.

Internationale Journalistenföderation (IJF) und Europä-
ische Journalistenföderation (EJF) kritisieren Medien-
beschränkungen im Gesetz zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit: Die Internationale Journalistenföderation (IJF) und 
ihre Regionalorganisation, die Europäische Journalistenfödera-
tion (EJF), haben sich ihren spanischen Mitgliedsorganisationen 
FAPE, FESP, FSC-CC.OO. und ELA-Gizalan angeschlossen und 
das Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, das als „Ley 
Mordaza“ (Knebelgesetz) bekannt ist und am 1. Juli 2015 in 
Kraft trat, kritisiert. Das Gesetz macht die „Verwendung nicht 
genehmigter Aufnahmen oder persönlicher sowie beruflicher 
Daten in Bezug auf Polizeibeamte, durch die ihre Sicher-
heit und die ihrer Familien gefährdet sein könnte“, zu einer 
Straftat. Dadurch wird das Versammlungsrecht der Menschen 
willkürlich eingeschränkt und die gerichtliche Belangung von 
Fotojournalisten, die Aufnahmen von Polizisten bei öffentlichen 
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Veranstaltungen machen, ermöglicht. Spanische Journalisten-
organisationen haben die Gründe für das neue Gesetz verurteilt, 
einschließlich der Versuche der Regierung, Proteste gegen 
Haushaltskürzungen zu verbieten. Das Gesetz wird sich haupt-
sächlich auf regionale und kommunale Medien auswirken und 
somit die Medienvielfalt und den Medienpluralismus in Spanien 
erheblich untergraben.

SWASILAND  | 5

Führende Gewerkschaftsvertreter nach Marsch 
verhaftet: Mcolisi Ngcamphalala, Mitglied der Lehrervereini-
gung Swaziland National Association of Teachers (SNAT), und 
Mbongwa Dlamini, der Vorsitzende des SNAT-Regionalver-
bandes in Manzini, wurden am 4. Februar nach einem Marsch 
öffentlich Bediensteter verhaftet, die am Vortag eine Petition 
beim Ministerpräsidenten abgeben wollten. Etwa 300 öffentlich 
Bedienstete nahmen an dem Marsch teil, um die seit langem 
überfällige Veröffentlichung des Berichtes über die Überprüfung 
der Gehälter im öffentlichen Dienst zu fordern, der seit Oktober 
2015 vorlag.

Die Staatsbediensteten hatten jeden Mittwoch Streikposten 
aufgestellt, um gegen die Heimlichtuerei bezüglich der Über-
prüfung der Gehälter zu protestieren, da ihnen groß angelegte 
Protestkundgebungen untersagt sind. Letztendlich beschlos-
sen sie, die Petition beim Amtssitz des Ministerpräsidenten 
abzugeben.

Beamte der Abteilung für schwere Verbrechen, die auch als 
Anti-Terrorgruppe bekannt ist, führten am 4. Februar 2016 
eine Razzia bei Mcolisi Ngcamphalala und Mbongwa Dlamini 
zu Hause durch. Die beiden wurden beschuldigt, gegen das 
Gesetz über die öffentliche Ordnung verstoßen zu haben, weil 
sie die Zufahrtsstraße zu den Kabinettsbüros versperrt hätten. 
Sie wurden zunächst inhaftiert und dann bis zum Beginn ihres 
Prozesses gegen eine Kaution von umgerechnet jeweils 60 US$ 
freigelassen.

Mitglieder der Staatsbedienstetenorganisationen Swaziland 
National Association of Teachers (SNAT), Swaziland Democra-
tic Nurses Union (SWADNU), National Association of Public 
Servants and Allied Workers (NAPSAW) und Swaziland National 
Association of Government Accounting Personnel (SNAGAP), 

machten mit einem Marsch zur offiziellen Parlamentseröffnung 
am 12. Februar einen erneuten Versuch, ihre Petition zu über-
geben, wurden aber von der Polizei aufgehalten.

Polizei verhindert Teilnahme von Gewerkschaftsvertre-
tern an Gerichtsverfahren: Die Regierung hat am 24. No-
vember einen Dringlichkeitsantrag beim Obersten Gerichtshof 
gestellt, um die Vereinigungen des öffentlichen Dienstes (Public 
Sector Associations, PSA), d.h.die Swaziland National Associa-
tion of Teachers (SNAT), die Swaziland National Association of 
Civil Servants (SNACS), die Swaziland Nurses Association (SNA) 
und die Swaziland National Association of Government Ac-
counting Personnel (SNAGAP), am Betreten eines Ministeriums 
zu hindern. Die PSA hatten geplant, das Ministerium für den 
öffentlichen Dienst aufzusuchen, um die Veröffentlichung eines 
Berichtes über die Überprüfung der Gehälter zu fordern. Das 
Ministerium hat den Dringlichkeitsantrag gestellt, da es den 
geplanten Besuch als eine Protestaktion betrachtete.

Als die Vertreter der vier Organisationen, die alle als Beklagte 
bei dem Prozess genannt wurden, zur Anhörung beim Obersten 
Gerichtshof erschienen, wurden sie von der Polizei am Betreten 
des Gerichtssaals gehindert, und der Richter erließ eine 
einstweilige Verfügung zugunsten der Regierung, mit der die 
Unterlassung der Protestaktion angeordnet wurde.

Die Vereinigungen waren frustriert über widerholte Verzö-
gerungen gewesen und hatten sich daher für ihre Aktion 
entschieden. Anfang September war ein Berater engagiert 
worden, um eine Gehaltsüberprüfung für öffentlich Bedienstete 
vorzunehmen, nachdem das Verhandlungsteam der Regierung 
im gemeinsamen Verhandlungsforum mit den PSA eine ent-
sprechende Zusage gemacht hatte. Obwohl der Bericht vorlag 
und dessen Veröffentlichung bis zum 25. Oktober zugesagt 
worden war, behauptete die Regierung, dass die Gewerkschaf-
ten ihn nicht einsehen könnten, da er noch nicht dem Kabinett 
vorgelegt worden sei. Die Gewerkschaften fühlten sich und den 
Verhandlungsprozess dadurch missachtet.

THAILAND   | 4

Fluggesellschaft versucht, Gewerkschaft durch Scha-
denersatzforderung zu zerstören: Am 10. August 2015 
wurden vier führende Mitglieder der Gewerkschaft Thai Airways 
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International Union (TG Union) zur Zahlung eines Schaden-
ersatzes von über neun Millionen US-Dollar an die staatliche 
thailändische Fluggesellschaft Thai Airways verurteilt. Die 
Forderung stand im Zusammenhang mit friedlichen Protesten 
im Jahr 2013, die zum Abschluss eines Tarifvertrages geführt 
hatten.

Der Tarifvertrag wurde im Januar 2013 von der Flugge-
sellschaft und der Gewerkschaft nach einem zweitägigen 
Protest für angemessene Löhne und Beschäftigungssicherheit 
unterzeichnet, der für alle Beschäftigten bis hin zur Führungs-
ebene, einschließlich des damaligen amtierenden Präsidenten, 
eine Anhebung von Bezahlung und Sozialleistungen vorsah. Ein 
Jahr später, im Januar 2014, verklagte Thai Airways jedoch vier 
führende Mitglieder der Gewerkschaft, die den Tarifvertrag mit 
dem Management unterzeichnet hatten, auf Schadenersatz in 
Höhe von 9.281.349 US-Dollar. Im August 2015 entschieden 
die Gerichte zugunsten der Fluggesellschaft.

Im Januar 2016 hat die TG Union gemeinsam mit der State 
Enterprise Workers Relations Confederation (SERC) und der 
Internationalen Transportarbeiter-Föderation Klage bei der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (IAO) gegen die thailändische 
Regierung wegen des Verstoßes gegen den Schutz der Arbeit-
nehmerrechte erhoben. Konkret hieß es in der Klage, dass das 
Prinzip der Vereinigungsfreiheit nicht gesetzlich verankert sei.

Neues Gesetz dient der Unterbindung eines friedlichen 
Gewerkschaftsprotestes und der Einschüchterung füh-
render Gewerkschaftsvertreter/innen: Am 6. Januar 2016 
wurden drei Polizeieinheiten mit Unterstützung der Streitkräfte 
eingesetzt, um eine Protestkundgebung von 500 ausgesperrten 
Arbeitern des japanischen Autoteilezulieferers Sanko Gosei vor 
dem Arbeitsministerium in Bangkok aufzulösen. Die Regierung 
hat sich dabei auf neue Befugnisse im Rahmen des Gesetzes 
über öffentliche Versammlungen aus dem Jahr 2015 gestützt, 
das bis zu zehnjährige Haftstrafen für die Behinderung oder 
Beeinträchtigung des öffentlichen Dienstes vorsieht.

Mehr als 600 Beschäftigte von Sanko Gosei, ausnahmslos 
Gewerkschaftsmitglieder, waren am 20. Dezember 2015 
ausgesperrt worden, nachdem die Verhandlungen über einen 
neuen Tarifvertrag und Zulagen gescheitert waren. Das Unter-
nehmen behauptete, unrentabel zu sein. Unterdesseen wurden 
die ausgesperrten Beschäftigten durch Gelegenheitsarbeiter 
ersetzt. Die Gewerkschaft der Beschäftigten von Sanko Gosei 
wirft dem Unternehmen vor, den Konflikt dazu zu nutzen, um 
die Gewerkschaft zu zerschlagen und unbefristet Beschäftigte 
durch Subunternehmer zu ersetzen.

Nach der Auflösung der Kundgebung wurden zwei führende 
Gewerkschaftsvertreter, Chalee Loysoong, stellvertretender 
Vorsitzender des Thai Labour Solidarity Committee (TLSC), 
und Amorndech Srimuang, Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Beschäftigten von Sanko Gosei, etwa vier Stunden lang von 
den Behörden vernommen. Während dieser Zeit wurden ihre 
Telefone und Personalausweise vorübergehend konfisziert, 
und sie wurden ununterbrochen begleitet, selbst zur Toilette. 
Die Gewerkschafter hatten an dem Tag, an dem draußen die 
Kundgebung stattfand, an Vermittlungsgesprächen mit Sanko 
Gosei und dem Arbeitsministerium teilgenommen.

Die Einschüchterungen wurden am nächsten Tag fortgesetzt, 
als Wilaiwan Saetia, die Vorsitzende des TLSC, auf ihrem Weg 
von der Fabrik nach Hause von vier oder fünf Militärangehöri-
gen sowohl in Uniform als auch in Zivil verfolgt wurde. Yongyut 
Mentapao, ein anderer stellvertretender Vorsitzender des TLSC, 
gab ebenfalls an, dass ihm Militärangehörige und Polizisten 
gefolgt seien.

In der darauffolgenden Woche, am 13. Januar 2016, suchten 
fünf Militärangehörige Wilaiwan Saetia um 20:00 Uhr im Büro 
der Gewerkschaft Om Noi/Om Yai in der Provinz Samut Sakhon 
auf. Bei der Unterredung, die bis etwa 23:00 Uhr dauerte, 
beriefen sich die Militärs auf ihre absoluten Befugnisse zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit gemäß Abschnitt 44 der Inte-
rimscharta und teilten ihr mit, dass sie das Militär künftig über 
sämtliche politischen Maßnahmen vorab zu unterrichten habe.

Organisierungsarbeit sowohl in der Gesetzgebung als 
auch in der Praxis unterbunden: Der Mehrheit der 39 
Millionen Beschäftigten des Landes werden ihre Gewerk-
schaftsrechte per Gesetz verweigert. Organisierungsbeschrän-
kungen machen es sehr schwer für befristet Beschäftigte, einer 
Gewerkschaft beizutreten, und die Hälfte der Arbeitnehmer/
innen in der Industrie haben einen befristeten Vertrag. Auch 
Leiharbeit ist weit verbreitet, wodurch eine gewerkschaftliche 
Organisierung stark eingeschränkt wird, und Arbeitskräften 
aus dem Ausland, rund 10 Prozent aller Beschäftigten, ist eine 
gewerkschaftliche Organisierung und die Übernahme eines 
Gewerkschaftsamtes gesetzlich untersagt. Diese Situation und 
zahlreiche Arbeitnehmerrechtsverletzungen haben die Globale 
Gewerkschaftsföderation IndustriALL am 7. Oktober 2015, 
dem Welttag für menschenwürdige Arbeit, dazu veranlasst, 
Klage bei der IAO gegen die thailändische Regierung wegen 
Verstoßes gegen die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes zu erheben. IndustriALL weist darauf hin, 
dass das grundlegende Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf 
Tarifverhandlungen im Falle von 75 Prozent der 39 Millionen 
Arbeitnehmer/innen nicht gesetzlich geschützt ist. Infolgedes-
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sen hat Thailand mit 1,5 Prozent die niedrigste gewerkschaft-
liche Organisierungsrate in Südostasien.

In der Klage werden 18 Fälle von Verstößen gegen grund-
legende Gewerkschaftsrechte aufgelistet, einschließlich 
zahlreicher Fälle, in denen Beschäftigte nur wegen ihrer Mit-
gliedschaft bei einer Gewerkschaft entlassen wurden. In einem 
Fall hat der Arbeitgeber 60 Prozent der Belegschaft entlassen 
und durch Wanderarbeitskräfte ersetzt, um die Gründung einer 
Gewerkschaft zu verhindern. Es ist schwierig für die Beschäf-
tigten, zu ihrem Recht zu kommen. Selbst wenn die Gerichte 
Entlassungen für rechtswidrig erklärt haben, unternehmen die 
Behörden nur wenig, um die Entscheide in Kraft zu setzen. 
Die Unternehmen können führende Gewerkschaftsvertreter 
ungestört weiter ausgrenzen und einschüchtern.

TUNESIEN   | 4

Friedensnobelpreis vor dem Hintergrund einer schweren 
sozialen und wirtschaftlichen Krise: Am 9. Oktober wurde 
der Friedensnobelpreis an das tunesische „Quartett“ vergeben, 
das auf Initiative der UGTT ins Leben gerufen wurde und dem 
neben ihr auch der tunesische Arbeitgeberverband UTICA, die 
Tunesische Menschenrechtsliga (LTDH) und die tunesische 
Anwaltskammer angehören. Diese vier Organisationen wurden 
für ihre Bemühungen um einen friedlichen Übergang zu einer 
demokratischen Zukunft für Tunesien sowie um die Verabschie-
dung einer Verfassung auf der Grundlage der grundlegenden 
Menschenrechte ausgezeichnet, wobei ein Blutvergießen wie in 
anderen Ländern während des Arabischen Frühlings vermieden 
wurde. Die Situation in dem Land war festgefahren, als diese 
vier Organisationen im Jahr 2013 die Initiative ergriffen und 
den „nationalen Dialog“ begonnen haben.

Aber es bleibt noch viel zu tun. Aus einem von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebenen Bericht aus dem 
Jahr 2015 über den sozialen Dialog in Tunesien gehen 
die Hindernisse hervor, die es zu überwinden gilt, um eine 
tiefgreifende Reform zu ermöglichen. Unterstrichen wird in 
diesem Zusammenhang die Bedeutung der Bildung und einer 
an das Produktionssystem angepassten Ausbildung sowie einer 
besseren Lenkung staatlicher und privater Institutionen.

Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Der 
Tourismus, eine der tragenden Säulen der Wirtschaft, hat durch 
den Terrorismus immensen Schaden genommen. Berichten 
zufolge soll die Kaufkraft zudem in vier Jahren seit der Revo-
lution um 40% zurückgegangen und die Zahl der Armen um 
30% angestiegen sein. Die Gewerkschaften fordern Lohn- und 
Gehaltserhöhungen, und die Zahl der sozialen Bewegungen 
und der Streiks hat zugenommen.  

Einige Tage nach der Verleihung des Friedensnobelpreises 
wurde eine wichtige Sitzung zur Wiederaufnahme des sozialen 
Dialogs abgesagt, weil der Arbeitgeberverband UTICA fehlte. 
Die UGTT wurde in den Medien scharf angegriffen und hat 
daraufhin unterstrichen, wie wichtig es ist, auf nationaler Ebene 
gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen und die Folgen 
der Krise nicht allein den Arbeitnehmern aufzubürden.

Presse sieht sich Prekarität und Drohungen ausgesetzt: 
Die Journalistengewerkschaft SNJT (Syndicat national des 
journalistes tunisiens) hatte nicht nur mit der Gefährdung der 
Pressefreiheit zu kämpfen, sondern auch alle Hände voll zu 
tun, um ihre Mitglieder vor ihren Arbeitgebern zu schützen. 
Zahlreiche Journalisten wurden während des Jahres 2015 
willkürlich entlassen. Angaben der SNJT zufolge arbeiten die 
Journalisten in einem Klima der Unsicherheit und sind Repres-
sionen und Gefahren ausgesetzt. Nahezu drei Viertel der in den 
Printmedien tätigen Journalisten fallen unter keinen Tarifvertrag 
und verfügen über keinen konkreten Arbeitsvertrag.

Freiheitsfeindliche Antiterrorbestimmungen: Nach dem 
Anschlag bei Sousse am 4. Juli hat der tunesische Präsident 
einen Monat lang den Ausnahmezustand verhängt. Menschen-
rechtsorganisationen und die UGTT haben Besorgnis darüber 
geäußert, dass durch diesen Erlass die Meinungs-, Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit sowie die Gewerkschaftsrechte 
beeinträchtigt werden könnten, da die Regierung sämtliche 
Streiks oder Demonstrationen verbieten konnte, bei denen 
davon ausgegangen wurde, dass sie eine Bedrohung für die 
öffentliche Ordnung darstellten. Zudem konnte jede Versamm-
lung untersagt werden, von der angenommen wurde, dass sie 
zu einer Ruhestörung führen würde. Ende Juli wurde der Aus-
nahmezustand um zwei Monate verlängert. In der Zwischenzeit 
hat das Parlament ein neues Antiterrorgesetz beschlossen, 
das die Zivilgesellschaft kritisiert hat, weil es zu Missbräuchen 
führen könne.

Vor diesem Hintergrund sind die Ordnungskräfte am 1. Sep-
tember in Tunis gegen Demonstranten, vor allem vor dem Sitz 
der UGTT, vorgegangen und haben sie gewaltsam vertrieben. 
Einige von ihnen wurden verprügelt, andere verhaftet, wie 
beispielsweise Lasaad Yakoubi, der Generalsekretär der Sekun-
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darschulgewerkschaft Union des écoles secondaires, oder Nejib 
Sellami von der UGTT. Nachdem sie eine Stunde lang auf einer 
Polizeiwache festgehalten worden waren, durften sie wieder 
gehen. Die Demonstrationen richteten sich gegen den Gesetz-
entwurf zur wirtschaftlichen und finanziellen Aussöhnung, der 
eine Amnestie in Korruptionsfällen für diejenigen vorsieht, die 
sich unter dem System von Ben Ali bereichert haben. Insbeson-
dere die UGTT hatte das Gesetz verurteilt. Zu den gewalt-
samsten polizeilichen Übergriffen kam es am 6. September in 
Sfax. Der Ausnahmezustand wurde am 2. Oktober aufgehoben, 
am 24. November nach einem erneuten Anschlag mit 12 Toten 
unter den Mitgliedern der Präsidentengarde in Tunis jedoch 
erneut ausgerufen. In Tunis und Umgebung wurde zudem von 
21:00 Uhr bis 5 Uhr morgens eine Ausgangssperre verhängt.

TÜRKEI  | 5

Hugo Boss setzt Angriffe auf Textilarbeitergewerk-
schaft fort: Anfang März 2015 hat die türkische Textil- und 
Bekleidungsarbeitergewerkschaft TEKSIF berichtet, dass die 
Geschäftsführung des Werkes von Hugo Boss in Izmir nach wie 
vor Gewerkschaftsmitglieder und Sympathisanten entlasse. Die 
Angriffe auf die Gewerkschaft hatten kurz nach dem Beginn 
ihrer Organisierungsarbeit in dem Betrieb drei Jahre zuvor 
angefangen. 

Nach langwierigen Gerichtsverfahren stand schließlich fest, 
dass die Entlassungen von 20 Gewerkschaftssympathisanten 
in den Jahren 2011 bis 2014 rechtswidrig waren. Weitere 
acht Verfahren waren Anfang 2015 noch bei Gericht anhängig. 
Nachdem das Berufungsgericht bestätigt hatte, dass diese 
Beschäftigten aufgrund ihrer Gewerkschaftsmitgliedschaft von 
Hugo Boss entlassen worden waren und ihre Wiedereinstellung 
angeordnet worden war, entschied sich die Geschäftsführung 
jedoch dafür, ihnen stattdessen eine zusätzliche Entschädigung 
zu zahlen. 

Die Entlassungen gingen weiter. Im Februar 2015 wurde drei 
weiteren wichtigen Unterstützern der Gewerkschaft gekündigt, 
und die Geschäftsführung von Hugo Boss in Izmir hat auf die 
Angebote der Gewerkschaft TEKSIF, die Probleme auf dem Weg 
des sozialen Dialogs zu klären, zu keinem Zeitpunkt reagiert. 
Auch vonseiten des internationalen Managements kam keine 
Reaktion. Als IndustriALL, die internationale Industriegewerk-

schaft, der die TEKSIF angehört, im August 2014 Kontakt mit 
dem Vorstandsvorsitzenden von Hugo Boss aufnahm und ihn 
um eine Intervention bat, um für ein Ende der Rechtsverlet-
zungen und den Beginn eines konstruktiven sozialen Dialogs in 
dem Werk zu sorgen, drohte er mit gerichtlichen Schritten und 
wies jegliche Verantwortung zurück. 

Lederarbeiter, die Gewerkschaft beitreten wollten, 
wurden eingeschüchtert und entlassen: Der Handtaschen-
hersteller SF Leather, der hauptsächlich für die Luxusmarke 
Mulberry produziert, hat im März 2015 14 Beschäftigte 
entlassen, die der Gewerkschaft Deriteks beigetreten waren. 
Die Deriteks hatte gerade erst mit der Organisierung der Be-
schäftigten in dem Betrieb begonnen, der sich in der Ägäischen 
Freihandelszone in Izmir befindet.

SF Leather begann daraufhin, Beschäftigte und die Deriteks zu 
verklagen, da die „Geschäftsinteressen“ des Betriebes durch 
die Organisierungstaktiken der Gewerkschaft und die Protest-
kundgebungen der Beschäftigten, die die Wiedereinstellung ih-
rer entlassenen Kolleginnen und Kollegen forderten, geschädigt 
worden seien. Der Betrieb brachte zudem ein örtliches Gericht 
dazu, ein Spruchband, mit dem an Mulberry appelliert wurde, 
die Arbeitnehmerrechte zu achten, beschlagnahmen zu lassen 
und eine Nachrichtensperre über die Gewerkschaftsproteste 
auf türkischen Internetseiten anzuordnen. Unterdessen wurden 
die Beschäftigten weiter unter Druck gesetzt und eingeschüch-
tert, um sie von einem Gewerkschaftsbeitritt abzuhalten.

Auf den Druck der Gewerkschaft hin, die von ihrer internationa-
len Branchenorganisation IndustriALL unterstützt wurde, gab SF 
Leather später die Wiedereinstellung der Entlassenen bekannt, 
jedoch nur unter der Bedingung, dass sie aus der Gewerkschaft 
austreten. Als die Deriteks dies ablehnte, begann SF Leather 
eine Diffamierungskampagne mit falschen Anschuldigungen 
gegen die Gewerkschaft.

Am 14. Oktober wurde schließlich eine Einigung zwischen der 
Gewerkschaft und der Betriebsleitung erzielt. SF Leather werde 
die Entlassenen zwar nicht wieder einstellen, erklärte sich aber 
zu einer Abfindungszahlung bereit und gestattete es der Ge-
werkschaft, Organisierungsarbeit in dem Betrieb zu verrichten. 
Zudem erklärten sich beide Seiten bereit, ihre Gerichtsverfah-
ren einzustellen (die Gewerkschaft war wegen der Rechtsverlet-
zungen in dem Betrieb ebenfalls vor Gericht gegangen).

Tränengas und Verhaftungen am 1. Mai: Die türkische Poli-
zei hat am 1. Mai Wasserwerfer und Tränengas gegen Hunderte 
Demonstranten eingesetzt, die zum Taksim-Platz im Zentrum 
Istanbuls marschieren wollten.
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Der Platz hat eine symbolische Bedeutung für die politische 
Linke in der Türkei. Mehr als 30 Menschen wurden dort im Jahr 
1977 getötet, als vermutlich Nationalisten das Feuer auf die 
Teilnehmer der Maikundgebung eröffneten. Seither ist dies der 
traditionelle Veranstaltungsort der Feierlichkeiten am 1. Mai. 
Der Gouverneur von Istanbul gab jedoch bekannt, dass der Tak-
sim-Platz aus Sicherheitsgründen am 1. Mai abgesperrt werde.

Die Istanbuler Polizei hat schätzungsweise 10.000 Beamte 
stationiert, um das Zutrittsverbot in Kraft zu setzen, Urlaub ge-
strichen und Beamte von außerhalb der Stadt hinzugeholt. Auch 
Wasserwerfer standen bereit. Sämtliche Zufahrtsstraßen zu 
dem Platz wurden gesperrt, auch für öffentliche Verkehrsmittel.

Das 1.Mai-Organisationskomitee, bestehend aus dem 
Gewerkschaftsbund DISK, der Gewerkschaftsvereinigung des 
öffentlichen Dienstes (KESK), der Vereinigung der Ingenieure 
und Architekten (TMMOB) sowie der Ärztevereinigung (TTB), hat 
gegen die Abriegelung des Platzes protestiert und an die Be-
hörden appelliert, das Zutrittsverbot aufzuheben, jedoch ohne 
Erfolg. Die Organisationen haben daraufhin Gewerkschafts-
mitglieder und die Öffentlichkeit aufgefordert, die Maikundge-
bungen im Stadtzentrum dennoch abzuhalten.

Die Kundgebungen wurden zu Protesten, die mit Wasserwer-
fern und Tränengas erwidert wurden. Die Anwaltsvereinigung 
ÇHD hat berichtet, dass 479 Menschen inhaftiert und 20 
verhaftet und unter Anklage gestellt wurden, zum Teil wegen 
der Verletzung des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes 
oder wegen „Propaganda für eine terroristische Vereinigung“. 
Anwälte, die später zum Gericht gingen, um den Verhafteten zu 
helfen, wurden von der Einsatzpolizei verprügelt, 16 von ihnen 
wurden verletzt.

Polizei greift in Marsch öffentlich Bediensteter ein: Am 
3. August 2015 hat die Polizei einen Marsch von Mitgliedern 
der Gewerkschaftsvereinigung des öffentlichen Dienstes (KESK) 
aufgehalten, die auf dem Weg zum Ministerium für Arbeit und 
soziale Sicherheit waren. Es hatten Tarifverhandlungen über 
die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst begonnen, aber 
die Gewerkschaft wollte sie bis zur Ablösung der Übergangs-
regierung nach der Parlamentswahl aussetzten. Die Polizei 
hat Tränengas und Schutzschilde eingesetzt, um den Marsch 
aufzuhalten, ihn aber letztendlich passieren lassen, nachdem 
vereinbart worden war, dass die Demonstranten auf dem 
Bürgersteig bleiben würden.

Bombenanschlag auf Friedensmarsch von Gewerk-
schaften und Organisationen der Zivilgesellschaft: Bei 
zwei Selbstmordanschlägen auf eine von Gewerkschaften und 
Organisationen der Zivilgesellschaft am 10. Oktober 2015 in 

Ankara organisierten Kundgebung wurden etwa 100 Menschen 
getötet und Hunderte verletzt.

Vier Gewerkschaftsorganisationen, DISK (Bund progressiver 
Gewerkschaften), KESK (öffentlich Bedienstete), TMMOB (Inge-
nieure und Architekten) und TTB (Ärzte), hatten eine Massen-
kundgebung für „Arbeit, Frieden und Demokratie“ organisiert.

Während die Marschierenden sangen, tanzten und Spruch-
bänder hochhielten, um eine Ende der Gewalt zwischen den 
kurdischen PKK-Separatisten und der türkischen Regierung 
zu fordern, kam es zu zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden 
Explosionen, die offenbar von Selbstmordattentätern ausgelöst 
wurden. Die Demonstranten forderten zudem die Achtung der 
Rechte arbeitsloser und armer Menschen.

Als die Überlebenden nach den Anschlägen zu den Verletzten 
eilten, versperrten die Sicherheitskräfte den Ärzten und Sanitä-
tern den Weg zu den Opfern und setzten Tränengas ein, um die 
friedliche Demonstration aufzulösen.

Ebenso hart gingen die Behörden bei einer drei Tage später 
in Istanbul geplanten Demonstration aus Protest gegen die 
Massenmorde vor. KESK, DISK, TTB und TMMOB wollten am 
13. Oktober einen Marsch organisieren, um gegen die Bom-
benanschläge zu protestieren und der Opfer des Massakers zu 
gedenken. Die Genehmigung dafür wurde jedoch nicht erteilt, 
da die Marschroute durch „viel besuchte Gegenden“ führe und 
die „Lage gegenwärtig zu heikel“ sei.

Berichten zufolge habe die Polizei Menschen angegriffen, 
die versuchten, die geplante Marschroute zu erreichen und 
am Morgen des 13. Oktober zunächst niemanden auf die 
Kadıköy-Eminönü-Fähre gelassen, die den asiatischen mit dem 
europäischen Teil der Stadt verbindet, da der Marsch illegal sei. 
Polizisten in Zivil wurden gefilmt, wie sie diejenigen, die auf die 
Fähre wollten, brutal zu Boden warfen, um sie festzunehmen. 
Anderswo wurden Einsatzpolizisten und Wasserwerfer einge-
setzt, um die Menschen daran zu hindern, sich dem Protest 
anzuschließen.

Proteste gegen das Massaker fanden auch in anderen Städten 
des Landes statt. Die Polizei setzte Tränengas ein, um gegen 
eine Gruppe von etwa 30 Anwälten und weitere 150 Menschen 
vorzugehen, die vor das Gerichtsgebäude im Bezirk Alanya in 
der Stadt Antalya gekommen waren, um sie zu unterstützen.
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UKRAINE  | 5

Tarifverhandlungsrecht durch Gesetzentwurf ernst-
haft untergraben: Ein Gesetzentwurf des Ministeriums für 
Sozialpolitik, der sich auf Tarifverträge bezieht, schränkt deren 
Reichweite erheblich ein. Der Gewerkschaftsbund KVPU bekam 
eine Kopie des Entwurfes vom gemeinsamen repräsentativen 
Gremium zur Billigung zugeschickt. Bei der Vorbereitung des 
Gesetzentwurfes war der KVPU nicht konsultiert worden.

Falls das neue Gesetz verabschiedet wird, würden nationale 
und regionale Tarifverträge abgeschafft und die Beschäftigten 
möglicherweise weniger geschützt sein. In dem neuen Entwurf 
heißt es ferner, dass Tarifverträge nicht obligatorisch sind, so 
dass der Arbeitgeber die Möglichkeit hätte, geringere Verpflich-
tungen einzugehen und weniger Garantien zu geben. Zudem 
hätte der Arbeitgeber das Recht, die Inkraftsetzung eines Tarif-
vertrages auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Der Entwurf sieht 
keine Maßnahmen vor, um jemanden im Falle von Verstößen 
gegen einen Tarifvertrag zur Verantwortung zu ziehen.

Der Entwurf verwässert zudem geltende Gesetze, indem 
beispielsweise Teil 7 von Artikel 65 des ukrainischen Arbeits-
gesetzes von „muss einen Tarifvertrag abschließen“ in „kann 
abschließen“ geändert wird.

Angriff auf Bergarbeiterführer: Anatolyi Mukhamedzhanov, 
der Vorsitzende der Gewerkschaft beim Bergwerk Novo-
volynska, wurde am 3. Februar 2016 im Büro des Direktors 
des Bergbauunternehmens verprügelt. Die unabhängige 
Bergarbeitergewerkschaft NPGU ging davon aus, dass er nach 
Protesten gegen geplante Schließungen und Privatisierungen 
eingeschüchtert werden sollte.

Streikende Bergleute in Donezk entlassen, drohende 
Anklage wegen Hochverrats: Nach einem Streik am 13. 
Januar 2016 wegen Nichtzahlung der Löhne müssen die 
Bergleute in der von der pro-russischen Miliz kontrollierten 
Stadt Makijiwka möglicherweise mit einer Anklage wegen 
„Hochverrats“ rechnen. Eine Lokalzeitung berichtet, dass die 
„Behörden“ der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ die 
Organisatoren dessen ausfindig gemacht hätten, was sie als 
„Sabotage“ bezeichneten, und eine strafrechtliche Untersu-
chung durchgeführt werde.

Einige der Bergleute bekamen einen Teil ihrer ausstehenden 
Löhne ausgezahlt, aber in den sozialen Netzwerken wurde 
berichtet, dass 132 der Streikenden entlassen worden seien. 
Bei einem Streik im Bergwerk Tschaikino am 29. Dezember 
2015 wurde genauso verfahren. Einige erhielten ihre Löhne, 
aber viele wurden Berichten zufolge entlassen. Berichten in 
den sozialen Netzwerken zufolge sei eine Anweisung ergangen, 
wonach die Streikenden nicht bei anderen Bergwerken einzu-
stellen seien.

Auf der offiziellen Internetseite der Stadtverwaltung wurde am 
23. Januar 2016 berichtet, dass das „Energieministerium der 
Volksrepublik Donezk“ erklärt habe, dass Krieg herrsche und 
daher keine Sabotage toleriert werde und nur als Hochverrat 
betrachtet werden könne. Das Ministerium räumte ein, dass es 
Probleme mit ausstehenden Löhne gebe, versicherte jedoch, 
dass diese nur vorübergehend seien.

VEREINIGTES KÖNIGREICH | 3

Gewerkschafter bringen Baufirmen wegen schwarzer 
Listen vor Obersten Gerichtshof: Eine jahrzehntelange 
Kontroverse zwischen Bauarbeitern und den Firmen, die sie 
auf schwarze Listen gesetzt haben, wurde vor den Obersten 
Gerichtshof gebracht. Gegen acht große Baufirmen läuft ein 
Gerichtsverfahren, mit dem 700 Beschäftigte, die von den 
Gewerkschaften GMB, Ucatt und Unite vertreten werden, eine 
Entschädigung erkämpfen wollen. Erst im letzten Jahr haben 
die Firmen den Rückgriff auf schwarze Listen zugegeben, ob-
wohl diese Praxis bereits 2009 in der Baubranche aufgedeckt 
worden war. Damals waren Büros der Beratungsfirma „The 
Consulting Association (TCA)“ von Mitarbeitern der Daten-
schutzbehörde durchsucht worden, die die Personalakten von 
mehr als 3.000 Beschäftigten sicherstellten, die abgelehnt 
und als „Unruhestifter“ auf schwarze Listen gesetzt worden 
waren. Besondere Zielscheiben waren häufig diejenigen, die bei 
Gewerkschaften oder politischen Kampagnen aktiv waren oder 
Arbeitsschutzprobleme auf Baustellen ansprachen.

Die acht führenden Baufirmen hatten sich beim Obersten 
Gerichtshof für diese schwarzen Listen entschuldigt. Im Februar 
dieses Jahres wurden die Baufirmen angewiesen, 71 Beschäf-
tigten, die in rechtswidriger Weise auf schwarze Listen gesetzt 
worden waren, Entschädigungen in Millionenhöhe zu zahlen. 87 | 
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Gewerkschaftsgesetzentwurf: Der dem Parlament im März 
2016 vorliegende Gewerkschaftsgesetzentwurf würde das vor 
einem Streik zu durchlaufende langwierige Verfahren noch 
komplizierter machen. Wichtige Neuerungen sind beispielswei-
se: Streiks sind nur dann legal, wenn in einer Briefwahl minde-
stens die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder dafür stimmt, un-
abhängig davon, wie viele sich an der Abstimmung beteiligen, 
und in wichtigen öffentlichen Betrieben müssen mindestens 
40 Prozent aller stimmberechtigten Mitglieder dafür stimmen 
(Klausel 2 und 3). Vor einem Streik sind detaillierte Ankündi-
gungsfristen einzuhalten (Klausel 4). Die Zeit, in der Streiks 
möglich sind, wird verkürzt (Klausel 8). Streikposten werden 
dadurch weiter eingeschränkt, dass an jedem Streikposten eine 
Aufsichtsperson präsent sein muss (Klausel 9). Es gelten neue 
Regeln zur Beschränkung der Beiträge von Mitgliedern zur 
Unterstützung politischer Parteien (Klausel 10 und 11). Die Zeit, 
die Gewerkschaftsvertreter/innen mit Gewerkschaftsaktivitäten 
verbringen, wird im öffentlichen Dienst beschränkt (Klausel 12 
und 13). Der automatische Abzug der Gewerkschaftsbeiträge 
von den Löhnen und Gehältern wird im öffentlichen Dienst ver-
boten (Klausel 14). Zudem ermöglichen es damit verbundene 
Änderungen in gesonderten Verordnungen den Arbeitgebern, 
Zeitarbeitskräfte einzustellen, um Streikende zu ersetzen. Trotz 
erheblicher Opposition seitens der Gewerkschaften und anderer 
Gruppen des politischen Spektrums (von konservativen Hinter-
bänklern bis hin zu Abgeordneten der Labour Party) und Kritik 
seitens des IAO-Sachverständigenausschusses wurden nur ge-
ringfügige Änderungen an dem Gesetzentwurf vorgenommen.

Lloyds Bank entzieht der größten Gewerkschaft ihrer 
Beschäftigten die Anerkennung: Die Lloyds Bank hat 
ihrer größten Gewerkschaft, der „Lloyds Trade Union“, die 
Anerkennung entzogen. Die Gewerkschaft wurde vor über 
einem Jahrhundert gegründet und vertritt mehr als 25.000 
Beschäftigte der größten britischen Privatkundenbank. Der 
Beschluss, die Gewerkschaft von den formellen Verhandlungen 
über die Vergütung und die Arbeitsbedingungen bei der Bank 
auszuschließen, erfolgte, nachdem sich die LTU nachdrücklich 
gegen eine Änderung des Lloyds-Rentensystems ausgespro-
chen, eine Urabstimmung angesetzt und nach einem langen 
Gerichtsverfahren mehrere Millionen Pfund für 10.000 weib-
liche Beschäftigte erkämpft hatte. LTU-Generalsekretär Mark 
Brown: „Lloyds rächt sich dafür, dass wir ihr ein Dorn im Auge 
sind, aber das werden wir auch weiterhin sein.“

WEIßRUSSLAND  | 5

Unabhängige Gewerkschaftsaktivitäten unterdrückt: 
Die Behörden versuchen, alle unabhängigen Gewerkschaftsak-
tivitäten zu unterbinden, wie Miklos Haraszti, der Sonderbe-
richterstatter der Vereinten Nationen zur Menschenrechtslage 
in Weißrussland, unterstrichen hat. Bei der Vorstellung seines 
jüngsten Berichtes am 24. Juni 2015 während einer Sitzung 
des UN-Menschenrechtsrates in Genf wies Haraszti darauf 
hin, dass die „systematische Verletzung der Menschenrechte 
und insbesondere der bürgerlichen und politischen Rechte“ 
andauere. Er stellte fest, dass die Arbeitnehmerrechte nach wie 
vor verweigert und unabhängige Gewerkschaften unterdrückt 
würden.

Diese Ansichten wurden bei einer subregionalen Sitzung 
der IndustriALL-Mitgliedsorganisationen in der GUS-Region 
am 3. und 4. September in Moldawien bestätigt. Führende 
Gewerkschaftsvertreter aus Weißrussland betonten, dass es 
dringend notwendig sei, dass die Gewerkschaftsrechte und 
die Vereinigungsfreiheit in dem Land anerkannt würden. Die 
weißrussischen Gewerkschaften konnten mehrere Jahre lang 
keine Aktionen anlässlich des Welttages für menschenwürdige 
Arbeit am 7. Oktober organisieren, da die staatlichen Behörden 
die entsprechenden Anträge nie genehmigt hatten. (Im Jahr 
2015 wurde ihnen dies jedoch gestattet.) Gewerkschaftliche 
Organisierungsarbeit wie in anderen Ländern der Region sei 
in Weißrussland nicht möglich. Zudem wurde über das brutale 
System der Kurzzeitverträge berichtet, mit denen der Großteil 
der Beschäftigten arbeite, ebenso wie über die jüngste Verkür-
zung der gesetzlichen Kündigungsfrist von einem Monat auf 
eine Woche, wodurch es leichter wird, unabhängige Gewerk-
schafter/innen loszuwerden.

Traktorteilehersteller Bobruisk entlässt Streikenden und 
stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft SPB: Am 
30. Juni 2015 hat die Geschäftsleitung des Traktorteileher-
stellers Bobruisk Sergey Pitschugow entlassen, einen jungen 
Facharbeiter, wobei die gesetzliche Kündigungsfrist von einem 
Monat auf lediglich einen Tag verkürzt wurde. Im März 2014 
war er eins der SPB-Mitglieder gewesen, die einen Hunger-
streik begonnen hatten, was die begründete Vermutung zulässt, 
dass seine Entlassung auf seine SPB-Mitgliedschaft und seine 
Beteiligung an dem Hungerstreik zurückging. Das Unternehmen 
ist bekannt für seine Gewerkschaftsfeindlichkeit. Lediglich zwei 
Monate nach der Entlassung von Sergey Pitschugow ereilte 
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die stellvertretende Vorsitzende der SPB-Betriebsgewerkschaft, 
Oksana Kernozhitskaya, dasselbe Schicksal. Sie wurde am 
21. August entlassen, obwohl sich die örtlichen Behörden und 
Abgeordnete für sie eingesetzt hatten. Das Unternehmen gab 
keine Gründe für ihre Entlassung an, was erneut darauf schlie-
ßen lässt, dass ihre Mitgliedschaft bei einer unabhängigen 
Gewerkschaft und ihr entschiedener Einsatz für die Arbeitneh-
merrechte und -interessen der Anlass waren. Dies war nach 
2014 eine neue Welle gewerkschaftsfeindlicher Entlassungen 
bei dem Unternehmen.

Behörden versuchen, offizielle Gewerkschaften in Pri-
vatbetrieben aufzuzwingen: Ende Mai 2015 hat Präsident 
Lukaschenko beim Kongress des regierungsfreundlichen Ge-
werkschaftsbundes FTUB in Minsk angeordnet, bis Mitte 2016 
in allen Unternehmen (offizielle) Gewerkschaften zu gründen. 
Anfang Juni hat er den Erlass Nr. 4 unterzeichnet, mit dem der 
Erlass Nr. 2 vom 26. Januar 1999 zur Regelung der Aktivitäten 
von politischen Parteien, Gewerkschaften und anderen öffent-
lichen Vereinigungen geändert wurde. Der Erlass zielt darauf 
ab, die Gründung von Gewerkschaften in allen Betrieben zu 
vereinfachen, ungeachtet der Eigentumsverhältnisse.

In einem Artikel, der am 9. Juni 2015 in „Belarus Infocus“ 
erschien, heißt es: „Hauptaufgabe des FTUB ist es, die 
Beschäftigten zu kontrollieren, ihre Integration zu gewähr-
leisten und Proteste unter den Beschäftigen zu unterbinden. 
Die offiziellen Gewerkschaften reagieren de facto nicht auf 
erhebliche Verschlechterungen der Situation der Arbeitnehmer/
innen, einschließlich verspäteter Lohnzahlungen, Unterbeschäf-
tigung, Kurzarbeit und Massenentlassungen.“ Der FTUB vertritt 
rund 90 Prozent der Erwerbsbevölkerung Weißrusslands, etwa 
vier Millionen Menschen. Der Anteil der Beschäftigten in der 
Privatwirtschaft ist in der letzten Zeit jedoch größer geworden, 
weshalb die Behörden offizielle Gewerkschaften in privaten 
Unternehmen ins Leben rufen wollen, um über zusätzliche Kon-
trollmechanismen zu verfügen und abweichende Meinungen zu 
unterdrücken.

Oberster Gerichtshof genehmigt selektive Bestrafung 
von Beschäftigten: Im Januar 2016 hat der Oberste Ge-
richtshof die selektive Bestrafung von Beschäftigten zugelas-
sen. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber willkürlich entscheiden 
kann, wer belangt wird, wenn eine Gruppe von Beschäftigten 
eine Straftat begeht. Ein solches Urteil gibt den Arbeitgebern 
erheblichen Spielraum, um gezielt führende Gewerkschaftsver-
treter/innen in ihren Betrieben zu bestrafen/entlassen, um von 
Gewerkschaftsaktivitäten abzuschrecken.
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TEIL I
1.  Weitere Details zur Methodologie, siehe (http://survey.ituc-csi.org/IMG/pdf/methodological_frame-

work.pdf)
2.  Liste der Indikatoren, abgeändert aus: Sari and Kucera, ILO Working Paper 99, 2011 (http://natlex.ilo.

ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_150702.pdf)
3.  Digest der Entscheidungen und Prinzipien des Ausschusses für Vereinigungsfreiheit des IAO-Ver-

waltungsrats, 2006 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/
publication/wcms_090632.pdf)

4.  IAO, Allgemeine Erhebung über Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen, 1994 (http://www.ilo.
org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661%281994-81-4B%29.pdf) 
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